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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der BGH hat sich nach dem Urteil vom 30,9.1999
(Cl 2000, 5) erneut mit der unerlaubten Rechts-

beratung des Steuerberaters befasst. Er hat klar'
gestellt, doss ihm ein vertraglicher Honorqranspruch
w eg e n d e r Nichtigkeit dieses Ma ndatsvertrages
nicht zustehen kann. Der Sachverhalt ist insoweit
überraschend gewesen als der Steuerberater in einer
Sozietöt mit einem Rechtsanwalt orbeitete. Sein

Sachvortrog eröffnete aber nur die Möglichkeit eines

Abschlusses des Mandatsvertrages mit ihm und nicht
mit der Sozietöt.

Bezüglich des Honorars ist für den Steuerberater noch

ein ,,Spolt" offen geblieben: Der BGH lässt durch das

0LG prüfen, ob Wertersatz wegen ungerechtfertigter
Bereicherung des Mandanten erfolgen muss. Hier wird

L,-I- -:J-.- J J-.--..t -.-1,-.--.---.- ^L ^:^ L^,,,,.--L^-
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Verstoß gegen das Rechtsberutungsverbot gegeben

war oder nicht. Nur in letzterem Fall kann der Steuer'

berater Honoror als Wertersatz erwarten.

Das OLG Hamm bestötigt, dass die vom Steuerberater
e r w q r t ete Steuerkenntnis a u c h Vo r I a g e b es c h I ü s s e

eines Finqnzgerichts zum EuGH umfasst, wenn sie in
DSIR veröffentl i cht werd en.

Die Pf licht, den nach den Umstünden sichersten Weg

aufzuzeigen, verlangt vom Steuerberater, Vergleichs-

vorschlöge des Finanzonts u.U. als beste Lösung zu

empfehlen. Der Sachverhalt wqr insoweit ousgefallen,
weil der Mandant den Vergleichsbetrag nur ohne

Anerkennung einer Rechtspflicht zahlen wollte. Der

Steuerberater begnügte sich mit der Mitteilung, dass

eine derartige Zahlung nicht möglich sei, ohne darauf
hinzuweisen, dass der Vergleichsbetrag in Anbetracht
der Risiken günstig ist (0LG Düsseldorf).

Das Gl-Archiv 1980-1999 - Rechtsprechung und
Mustervertröge - wird in Kürze als Update zur Ver

fügung stehen.

Voraussichtlich im 0ktober 2000 wird in Zusammen-

arbeit mit der Deutschen Ausgleichsbank eine CD'ROM

für freiberufliche Existenzgründer - Business-Plan,

Gründerkred ite, Rechtsformen, Steuerfragen, Versiche-

rungen - angeboten.

Über beide Neuerscheinungen werden wir Sie geson-

dert informieren.

lrr

Mit freundlichen Crüßen

lhr Dr. Jürgen Cröfe

GI Aktuell
BVerfGl Regelungen tiber,,Einmalzahlungen" sind

mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar

Der Erste Senat des BVerfG hat im Verfahrens-
komplex,,Einmalzahlungen" Folgendes ent-
schieden:

1. Es verstößt gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG), von einmalig ge-

zahltem Arbeitsentgelt (2.B. Weihnachtsgeld
oder Urlaubsgeld) Beiträge zur Sozialversiche-
rung zu erheben, ohne dass es bei der Berech-
nung von kurzfristigen Lohnersatzleistungen
(insbesondere Arbeitslosengeld und Kranken-
geld) berücksichtigt wird. Die entsprechenden
gesetzlichen Vorschriften sind mit dem GG

unvereinbar.

2. Der Gesetzgeber hat bis Ende Juni 2001 eine
verfassungskonforme Regelung zu erlassen.
Er kann wählen, ob er eine verfassungsgemäße
Rechtslage auf der Beitragsseite durch eine
Anderung der Beitragsbelastung von Einmal-
zahlungen oder auf der Leistungsseite durch
Einbeziehung von Einmalzahlungen in die
Bemessungsgrundlage kurzfristiger Lohnersatz-
ieisiungen irerbeiiüirr.t. Die Eiitscireidüüg des

Ersten Senats enthält insoweit keine Vorgaben.

Ergeht bis zu diesem Zeitpunkt keine gesetz-

liche Neuregelung, kann $ 23a SGB IV nicht
mehr als Grundlage für die Heranziehung von
Einmalzahlungen zu Sozialversicherungsbei-
trägen dienen.

3. Hinsichtlich noch anhängiger Verfahren gilt:
Der Gesetzgeber hat durch geeignete Regelungen
sicherzustellen, dass einmalig gezahlte Arbeits-
entgelte bei den Lohnersatzleistungen berück-
sichtigt werden, über deren Gewährung für die
Zeit nach dem 1.1.1997 noch nicht bestands-
kräftig entschieden worden ist.

Zur Begrilndung:

Auch nach dem Inkrafttreten des Einmal-
zahlungsgesetzes im Dezember 1996 werden
Versicherte mit gleich hoher Beitragsleistung
umso stärker bei kurzfristigen Lohnersatz-
leistungen benachteiligt, je höher der Anteil
ihres beitragspflichtigen einmalig gezahlten
Arbeitsentgeltes am beitragspflichtigen Gesamt-
arbeitsentgelt ist. Demgegenüber werden die
Versicherten bei den Lohnersatzleistungen
umso stärker bevorzugt, je geringer der Anteil
des beitragspflichtigen einmalig gezahlten
Arbeitsentgeltes ist.

OLG Dresden v. 1.9.1998 - 74U 174198

= OLG-Report 99,286

OLG Düsseldorf v. 12.6.1997 - 73 U 92196

OLG Düsseldorf v. 12.6.1997 - 1.3 U 124196
OLG Düsseldorf v. 29.10.1998 - 6 U 185/97
OLG Düsseldorf v. 3.12.1998 - 13 U 225197
OLG Düsseldorfv.10.12.1998 - 13 U 38/98
OLG Düsseld orf v. 17.1.2.1998
- 13 U 100/97, n.rkr.
OLG Düsseldorf v. 7.1.1999 - 13 U 230197
OLG Düsseldorf v.28.1.1999 - 13 U 744197

OLG Düsseldorfv.28.1.1999 - 13 U 43/98
OLG Düsseldorf v. 18.2.1999 - 13 U 60/98
OLG Düsseldorf v. 2.3.1999 - 4U 37198
= OLG-Report 2000, 11

OLG Frankfurt v. 15.4.1999 - 1U 26198
= OLG-Report 99, 1'78

OLG Hamburg v. 8.6.1998 - 14 U 80/98
= OLG-Report 99, 279

OLG Hamm v. 11.6.1996 - 28 U 185/95
OLG Hamm v.20.77.1997 - 28 U 775197,

rkr. nach Nichtannahmebeschl. d. BGH
v. 8.10.1998 - IX ZR s/98
= OLG-Report 99,296
OLG Hamm v. 20.10.1998 - 28U 79197

OLG Hamm v. 22.'1.-1999 - 29 U 42198

= OLG-Report 99, 238
OLG Hamm v. 24.2.7999 - 25 U 131/98

OLG Karlsruhe v. 24.2.7999 - 6 U 742198

= OLG-Report 99, 228

OLG Koblenz v. 20.7.1.999 - 1 U 903/96
= OLG-Report 99, 342
OLG Koblenz v. 23.7.7999 - 8 U 2086/98
= OLG-Report 99, 503

OLG Köln v. 6.11.1998 - 20 U 73198

OLG Köln v. 22.7.1.999 - 20 U 40198

= OLG-Report 99,299
OLG Köln v. 28.5.1999 - 11 U 26s198
= OLG-Report 99, 302
OLG Köln v. 4.8.1999 - s U 74199

OLG München v. 24.17.1.998 - 29 W 3071/98
= OLG-Report 99, 279

OLG Oldenburg v. 1.9.1998 - 5 U 74198

OLG Rostock v. 16.6.1999 - 6 U 2/98
= OLG-Report 99, 374

OLG Stuttgart v. 4.3.1998 - 9 U 255197,
rkr. nach Nichtannahmebeschl. d. BGH
v. 28.1.1999 - III ZR 100/98
= OLG-Report 99, 270
OLG Stuttgart v. 28.5.1998 - 7 U 202197

OLG Zweibrücken v. 25.1..1.999 - 7 V 1.37198

= OLG-Report 99, 431'

LG Düsseldorf v. 10.8.1999 - 10 O 526198,
rkr. 2000,50

2000, 71LG Hamburg v.22.6.1998 - 402 O 70197

= wM 99, 139

LG Marburg v.24.6.1999 - 1 O 89/99, rkr. 2000, 149

2000, 1,34 LG Berlin v.27.71.1.997 - 13 O 79197

= BB 99, 1s91

LG Oldenburg v. 29.1'.1'999

-6O1357/98,rkr.

LG Ulm v. 30.10.1998 - I KLs 23

Js 18323/e6 I AK 80/97
= wistfa 99, 113

BFH v. 22.9.1999 - XI R 121/96
BFH v. 18.10.1999 - GrS 2/98
BFH v. 27.10.1999 - II R 17199

BFH v. 10.11.1999 - X R 60/9s
BFH v. 10.11.1999 - XR 46197

BFH v. 2.12.1999 - IX R 4sl9s, IX R 21196

BFH v. 14.12.1999 - IX R 69/98
BFH v. 19.1.2000 - I R94197
BFH v. 22.2.2000 - VII R 73198

BFH v. 24.2.2000 - III R 80/97
BFH v. 1./2.3.2000 - VI R 162/98,
VI R 1e6le8, VI R r;199, Vi R i9199
BFH v. 6.4.2000 - IX R 90/97

VG Dessau v. 23.7.-1997 - 2 A 50/95
= wPK-Mitt 97,320

BAG v. -14.72.1999 - 3 AZR 71.3198

ArbG Hersfeld v. 4.11.1998 - 2 Ca 255198
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Verjährung, S 51 BRAO a.F., g 51b BRAO n.F.
- Belehrung über Fehler und Verjährungs-

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlass für >

= Belehrung, fehlerhafte
= Belehrungsinhalt

- Verjährungsbeginn
= Ausschlussfrist, versäumte 2000, 720

Verjährung, g 68 StBerG, S 51a WPO
- Anerkenntnis 2000, 90
- Arglisteinwand 2000, 113
- Belehrung über Fehler und Verjährungs-

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlass für > 2000, 5, 50, 113
= Belehrungsbedürftigkeit 2000, 118
= Ende der >, Beratung durch

neuen StB 2000, 5

= Wiederholung des Fehlers 2000, 50
- Rechtsausübung, unzulässige 2000, 90
- Sozietät aus WP und StB 2000,776
- Verjährungsbeginn

= Bekanntgabe des Steueibescheides 2000, 50
= Mandatsende 2000,176
= Rat, fehlerhafter 2000, 50
= Sekundäranspruch 2000, 116
= Steuererklärung

- $ 10e ESIG 2000, s0
- Wiederholung des Fehlers 2000, 90

- Verjährungshemmung
= Rechtsausübung, unzulässige 2000, 90
= Verhandlung 2000, 113

- Verj ährungsunterbrechung
= Anerkenntnis 2000, 90, 113

- Verzicht 2000, 90
- WP- und StB-Sozietät 2000, 776

Verj ährungsunterbrechung
- Anerkenntnis
- Mahnbescheid
- Verzicht
- Zustellung,,demnächst"

2000, 90
2000, 10
2000,90
2000, 10

Vermögensverwalter
- Anlagepolitik, Aktienkäufe
- Informationspflicht

2000,32
2000, 32

Wiedereinsetzung
- Antrag

= Prozesshandlung, nachzuholende
- Mittellosigkeit der Partei

Wirtschaftsprüfer
- Stimmrechtsvertreter
- Zulassung

= Rückwärtsversicherung
= Vermögensverfall
= Versicherungsschutz, fehlender

BVerfG v. 11.1.1995 - 1 BvR 892/88
BVerfG v.29.70.7999 - 2 BvR 7264190
BVerfG v. 10.11.1999 - 2 BvR 286U93
BVerfG v. 11.11.1999 - 1 BvR 762199
BVerfG v. 77.77.7999 - 1 BvR 7708199
BVerfG v. 19.11.1999 - 2 BvR 1.1.67196

BVerfG v.29.17.7999 - 1 BvR 2284198
BVerfG v.7.1.2.1.999 - 2 BvR 301/98
BVerfG v.74.72.7999 - 1 BvR 7327198
BVerfG v. 18.2.2000 - 1 BvR 4gUg3,
1 BvR s62l93, 1 BvR 624198
BVerfG v. 24.5.2000 - 1 BvL 1/98 u.a.

BGH v. 28.7.1999 - IX ZR 240198
BGH v. 2s.3.1999 - IX ZR 283197
BGH v. 22.4.1.999 - IX ZR 364198
= MDR 99,702s
BGH v. 6.5.1999 - IX ZR 250/9S
BGH v. 27.5.7999 -VIIZF.24198
BGH v. 7.6.7999 - ll ZB 2s198
BGH v. 77.6.7999 - IX ZR 100/98
BGH v. 1,7.6.7999 - lX ZB 32199
BGH v. 24.6.1,e99 - V ZB 79199
BGH v. 24.6.7999 - lX ZB 30199
BGH v. 20.9.7999 - s StR 729198
= wistra 99, 459
BGH v. 30.9.1999 - IX ZR 139/98
BGH v. s.10.1999 - Vl ZB 22199
BGH v. 1s.10.1999 - V ZR s0/99
BGH v. 27.70.7999 - VII ZR 18s/98
BGH v. 8.11.1999 - II ZB 4199
BGH v. 2.72.7999 - IX ZR 47s198
BGH v. 13.1.2000 - VII ZR 38/99
BGH v. 77.2.2000 - IX ZR s0/98

KG Berlin v. 72.7.7999 - 7 W 576197
= OLG-Report 99, 191
KG Berlin v. 18.1.1999 - 8U 3790,97
= OLG-Report 99,244
KG Berlin v. 20.1.1999 - 13 U 4044197
KG Berlin v. 9.9.1999 - 16 U 89s9/98

OLG Celle v. 5.3.1999 - 4U 276198
= OLG-Report 99,278

Für diese Ungleichbehandlung sind hinreichen-
de sachliche Gründe nach wie vor nicht ersicht-
lich. Selbst wenn mittlerweile nur noch ein
deutlich geringerer Teil der Arbeitnehmer ein-
malig gezahltes Arbeitsentgelt erhielte, bliebe
der Gleichheitsverstoß bestehen. Auch dann
wäre noch eine hinreichend große Zahl von Per-
sonen benachteiligt, die der Gesetzgeber auch
bei Typisierungen nicht ohne Verstoß gegen
Art. 3 Abs. 1 GG außer Betracht lassen dürfte.

1. Arbeitslosengeld

Wenn es der Gesetzgeber dabei belässt, die Höhe
der jeweiligen Lohnersatzleistung grundsätzlich
an den beitragspflichtigen Arbeitsentgelten zu
orientieren, so müssen alle beitragspflichtigen
Arbeitsentgelte berücksichtigt werden. Das gilt
unabhängig davon, wie der Gesetzgeber das kon-
krete Sicherungsziel bestimmt.

Der Gesetzgeber muss das beitragspflichtige ein-
malig gezahlte Arbeitsentgelt so berücksichti-
gen, dass Versicherte mit einem gleich hohen
beitragspflichtigen Arbeitsentgelt auch mit
einer gleich hohen Lohnersatzleistung rechnen
können, wenn sich ihre Situation nur dadurch
unterscheidet, dass einige von ihnen mehr,
andere weniger und wieder andere überhaupt
kein einmalig gezahltes Arbeitsentgelt erhalten
haben.

2. I(rankengeld/Übergangsgeld

Für die Bemessung des Krankengeldes gelten
die gleichen Grundsätze. Der Gleichheitsverstoß
wird nicht durch die Gewährung des zlJsätz-
lichen Krankengeldes nach g 47a SGB X ausge-
glichen. Die Vorschrift hat nach ihrer Auslegung
durch die vorlegenden Gerichte praktisch keinen
Anwendungsbereich.

An der mangelnden Eignung dieser Regelung
zur Behebung des Gleichheitsverstoßes ändert
sich auch nichts, wenn diese Vorschrift als eine
so genannte Gleichwohlgewährungsvorschrift
interpretiert wird. Dient nach dieser Auslegung
das zusätzliche Krankengeld der Absicherung
eines - trotz Arbeitsunfähigkeit des Arbeitneh-
mers - arbeitsrechtlich bestehenden Anspruchs
auf einmalig gezahltes Arbeitsentgelt, so wird
gerade nicht der Arbeitsentgeltausfall wegen
Arbeitsunfähigkeit abgedeckt. Vielmehr wird der
Arbeitnehmer nur gegen die Zahlungsunwillig-
keit des Arbeitgebers abgesichert und das Risiko
der Insolvenz des Arbeitgebers der Krankenkasse
auferlegt.
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3. Folgen der Entscheidung

a) Die beanstandete Regelung des g 23a SGB IV
kann längstens bis zum 30.6.2001 fortgelten.
Wenn bis zu diesem Zeitpunkt keine gesetzliche
Neuregelung in Kraft getreten ist, kann g 23a
SGB IV nicht mehr als Grundlage für die Heran-
ziehung von Einmalzahlungen zu Sozialversi-
cherungsbeiträgen dienen.

b) Der Gesetzgeber hat durch geeignete Rege-
lungen sicherzustellen, dass einmalig gezahlte
Arbeitsentgelte bei den Lohnersatzleistungen
berücksichtigt werden, soweit über deren
Gewährung für die Zeit nach dem 1.1.1997 noch
nicht bestandskräftig entschieden worden ist.
Dem Gesetzgeber bleibt es unbenommen, statt
einer individuellen Neuberechnung der Altfälle
die Bemessungsentgelte pauschal um 10% an-
zuheben. Denn um diesen Prozentsatz erhöhen
sich im Durchschnitt die Lohnersatzleistungen
bei Berücksichtigung einmalig gezahlter Ar-
beitsentgelte, wenn aufgrund der vorliegenden
Informationen über die Lohnstruktur bei ganz-
j ährigen Beschäftigungsverhältnissen davon
ausgegangen wird, dass die Mehrzahl der Ver-
sicherten ein Weihnachts- und Urlaubsgeld er-
hält.

c) Über Leistungsanträge, die vor dern Inkraft-
treten der gesetzlichen Neuregelung neu gestellt
werden, bzw. über alte Leistungsanträge, die
bislang noch nicht entschieden worden sind,
kann die Verwaltung vorläufig entscheiden.
Die für verfassungswidrig erklärten leistungs-
rechtlichen Bernessungsvorschriften sind in die
für die Zeit bis 30.6.2001 angeordnete Weiter-
geltungsanordnung nicht mit einbezogen.
(BVerfG, Beschl. v. 24.5.2000 - I BvL l/98 u.a.)

Pressemitteilung d. BVerfG v. 27.6.2O00

BFH: Bezahlung der Zinsen für die ltnmobilie der
fhcfiau errnöglicht grundsätzlich,nur bei gemein-
samer Darlehensaufnahme beider Ehegalten den
S'chuldzinsenabzug

Der Bundesfinanzhof (BFH) - IX. Senat - hat in
zwei Fällen die Voraussetzungen konkretisiert,
unter denen Schuldzinsen als Werbungskosten
bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung abziehbar sind, wenn der Ehemann
die Schuldzinsen für ein Darlehen zur Finanzie-
rung der Immobilie seiner Ehefrau bezahlt hat
(Urteile vom 2.72.7999 - IX R 45/95 und IX R
271e6).

2000, 720
2000, 720
2000,120

2000,30
2000, 30
2000, 734

2000, 110
2000, 83

2000, 727

2000,32
2000, 32
2000, 32

2000, 3

2000, 2

2000,4
2000, 5

2000, 28
2000, ss
2000, 30
2000,29
2000,54

Verschwiegenheit
- Praxisveräußerung 2000, 39

Versicherungsschutz
- Angaben zur Kündigung des Vorvertrages 2000,1,27
- Pflichtverletzung, wissentliche

=Postausgangsorganisation,fehlende 2000,774
- Rücktritt des Versicherers 2000,727
- Versichererwechsöl 2OOo, l2i

2000, 106
2000, 1,84

2000,63
2000,36
2000, s7

2000, 33
2000, 10

2000, 110

2000, 163
2000,9
2000,83
2000,84
2000, 82

2000, 153

2000, 153

2000, 2s
2000,93

2000, 5

2000,160
2000, 109
2000, 732
2000, 108
2000,13s
2000, 732
2000, 787

Werbeverbot
- Gruppenfoto
- Presseveröffentlichung
- Steuerberatung, un.befugte

Wettbewerb, unlauterer, S 3 UWG
- Steuerberatung, unbefugte

OLG Braunschweig v. 1.9.1999 - 2W 725199 2000,734
= OLG-Report 99, 380

2000, 734
2000, 86
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Voraussetzung für den Werbungskostenabzug
ist grundsätzlich, dass der Ehegatte, der die Ver-
mietungseinkünfte aus seiner Immobilie erzielt,
die Zinsaufwendungen selbst getragen hat.
Nach der Rechtsprechung des Großen Senats des

BFH sind Zins- und Tilgungsleistungen auf eine
solche Darlehensschuld allerdings in vollem
Umfang als für Rechnung des Eigentümer-Ehe-
gatten aufgewendet anzusehen, wenn das Dar-
lehen zu Lasten beider Eheleute aufgenommen
worden ist. Dann sind die Schuldzinsen in vol:
lem Umfang als Werbungskosten abziehbar, un-
abhängig davon, welcher Ehegatte sie tatsäch-
lich bezahlt hat.

Diese Rechtssätze sind aber nicht aufvom Ehe-
mann bezahlte Schuldzinsen für ein Darlehen
übertragbar, das er allein zur Finanzierung der
Immobilie seiner Ehefrau aufgenommen hat.
Denn dann leistet der Ehemann die Zinsen für
eine allein ihn treffende Schuld. Die Schuld-
zinsen sind in diesem Fall daher grundsätzlich
nicht abziehbar.

Die Ehefrau kann die Schuldzinsen für das vom
Ehemann aufgenommene Darlehen jedoch dann
als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung abziehen, wenn
sie sie aus eigenen Mitteln bezahlt hat. Dies ist
der Fall, wenn sie ihre Mieteinnahmen mit der
Maßgabe auf das Konto des Ehemannes über-
weist, dass dieser daraus die Schuldzinsen ent-
richten soll.
(BFH, Urt. v.2.12.1999 - IX R 45/95 u. lX R 2I/96)

Pressemitteilung d. BFH v. 11.5.2000

Nach dem Eigenheimzulagengesetz (EigZulG)
kann ein Anspruchsberechtigter den Förde-
rungsgrundbetrag der Eigenheimzulage nur
entsprechend seinem Miteigentumsanteil in
Anspruch nehmen, wenn mehrere Anspruchs-
berechtigte Eigentümer einer Wohnung sind.
Erwerben Ehegatten gemeinsam eine Wohnung
oder erwirbt ein Miteigentümer weitere Eigen-
tumsanteile hinzu, stellt sich die Frage, in wel-
chem Umfang Eigenheimzulage gewährt wird.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nunmehr mit
Urteil-vom 6.4.2000 - IX R 90/97 entschieden,
dass Ehegatten als Miteigentilrner einer eigen-
genutzten Wohnung den Fördergrundbetrag
nur entsprechend ihrem jeweiligen Miteigen-

tumsanteil in Anspruch nehmen können. Außer-
dem kann ein Anspruchsberechtigter, der be-
reits zuvor Miteigentümer einer eigengenutzten
Wohnung ist und einen weiteren Miteigentums-
anteil hinzuerwirbt, den Fördergrundbetrag der
Eigenheimzulage nur entsprechend dem neu hin-
zuerworbenen Miteigentumsanteil in Anspruch
nehmen.

Im Streitfall war der Kläger zusammen mit
seiner Mutter Eigentümer eines Hauses. Diese
Gütergemeinschaft wurde auseinander gesetzt,
indem das Grundstück zu s/e auf den Kl.äger
und zu 1/+ auf dessen Ehefrau übertragen wurde.
Das Finanzamt (FA) gewährte nur die Hälfte des
Fördergrundbetrages. Der Kläger begehrte den
ungekürzten Fördergrundbetrag, da er nunmehr
zusammen mlt selner Bhefrau Elgentumer der
gesamten Wohnung sei.

Der BFH hat entschieden, dass Ehegatten nicht
gemeinsam als ein Anspruchsberechtigter
behandelt werden könnten, sondern die Eigen-
heimzulage nur nach ihren Miteigentums-
anteilen beanspruchen könnten. Da der Kläger
bereits vor der Auseinandersetzung der Güter-
gemeinschaft Miteigentümer zu 1/z gewesen
sei, habe er nur einen Anspruch auf Eigenheim-
zulage entsprechend dem neu hinzuerworbenen
Miteigentumsanteil. Im Ergebnis ist damit die
Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt
worden.

Das Urteil hat ftlr das Eigenheimzulagenrecht
grundsätzliche Bedeutung. Insbesondere bei
der Auseinandersetzung von Gütergemeinschaf-
ten und im Zusammenhang mit der Erbaus-
einandersetzung kommt es häufig vor, dass ein
Miteigentümer weitere Eigentumsanteile an
einer Wohnung hinzuerwirbt.
(BFH, Urt. v. 6.4.2000 - lX R 90/97)

Pressemitteilung d. BFH v. 15.6.2000

Mit Urteil vom 22.2.2000 - VII R 73/98 hat der
Bundesfinanzhof (BFH) die Befugnis des Finanz-
amts (FA) bejaht, von einem Stromversorger Aus-
kunft über ihm bekannte Konten seiner Kunden
zu verlangen.

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt
zugrunde:
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- Fälligkeitsbestätigung
- Parteivertreter, vollmachtsloser

= Rechtsanwalt
- Tätigkeit, betreuende, S 24 BNotO

= Grundstückskaufverttag
- Treuhandgelder

- > der Bank

Parteiverrat, S 356 StGB
- Mediator

Pensionsrtlckstellung
- Prüfungspflichten

Praxisveräußerung
- Mandatsübernahme
- Nichtigkeit, s 139 BGB

Prozesskostenhilfe
- Rcrrr fir n oshprrrii n d rr n ssfri sf
- Rechtsmittelerklärung
- Wirkung

Präfungspflicht
- Bilanz, Pensionsrückstellung

Rechtsanwalt
- Angestellter, Vergütung

= Sittenwidrigkeit
- Arbeitnehmerähnliche Person,

g5Abs.lSatzlArbGG
- Beratungspflichten

= Bonitätsproblem
= KaufvertraC
= Unfallschaden

- Berufungsgericht
= Schriftsätz an >

- Beurkundung, Parteivertreter
- Empfangsbekenntnis
- Freier Mitarbeiter
- Kündigungsschutzklage

= > gg. Gemeinschuldner,
Konkursverwalter

- Nachfragepflicht
= Mandatsinhalt

- Postulationsfähigkeit
- Rechtsmittelauftrag

= Auftragsannahme
= Fristnotierung

- Sachverhaltsermittlung
- Terminladung
- Vergütung, angemessene, $ 612 BGB

- Versäumnisurteil

Rechtsberatung/Rechtsbesorgung
- Ergebnisabführungsvertrag
- Honoraranspruch des StB

- Pflicht zur Hinzuziehung eines RA

- Schadenersatz wg. verbotener >

- Steuerberatungsvertrag

Rechtsmittelauftrag
- Auftragsbestätigung
- Fristlöschung

2000, 163

2000, 16s

2000,1,34

2000, 734

2000,42

2000, 747

2000, 39
2000, 39

2000" 83
2000,84
2000, 84

2000, 747

2000, 95

2000, 82

2000, 36
2000, 36
2000,740

2000, 153
2000, 165
2000, s7
2000, 82

2000, 792

2000,740
2000, 153

2000, 108
2000, 108
2000, 140
2000, s7
2000, 9s
2000, 57

Regressprozess
- Mahnverfahren

(s. unter Mahnbescheid)
- Substantiierung

= Steuerrecht, ausländisches
Schaden
- Hauskauf, Kaufpreis
- Kosten

= Hauszufahrt

Schädigung, sittenwidrige, $ 826 BGB

- Abschlussprüfung

Schutzgesetz i.S.v. S 823 Abs. 2 BGB

- $ 323 HGB
- $18KWG
- $$ 2, 43, 48 WPO

Sozialversicherung
- Nachforderuns

= Verjährung, $ 25 SGB IV
- Versicherungspflicht

= Befreiungsantrag, $ 8 Abs. 2 SGB V
= Kenntnis der >

Sozietät
- Honorarklage

= Erhöhungsgebühr, $ 6 BRAGO
- VerjährunC, $$ 68 StBerG, 51a WPO

- Vertrag mit Sozietät
= > aus WP und StB

Steuerberatungsgesetz
- $ 33, Hilfeleistung in Steuersachen

= Dienstleistungsfreiheit, Art. 59 EGV
= >, unerlaubte
= Rechenzentrum

Steuerberatungsvertrag
- Betreuungspflicht

= Rechtsberatungsauftrag
- Haftung, Steuerberatungsfehler
- Nichtigkeit, $ 134 BGB

= Rechtsberatung, unerlaubte

Steuererklärung
- Forderung des FA, Eröffnungsbilanz

Treuhänder
- Gesamtschuld

= Beteiligungsgesellschaft
- Notar

= Bankgelder

Unterlassungsanspruch
- Rechtsverteidigung
- Tatsachenbehauptung/Schmähkritik

Verjährung, $ 852 BGB, $ 19 BNotO
- Ersatzmöglichkeit, anderweitige
- Verjährungsbeginn

= Ersatzmöglichkeit, anderweitige
= Fälligkeitsbestätigung

2000, 169

2000, 749

2000, 749

2000,71

2000,77
2000,77
2000,77

2000, 151

2000, 1s1
2000, 1s1

2000, 153
2000, 776

2000, 776

2000,734
2000, 734
2000, 734

2000,5
2000,5

2000, 5

2000, 776

2000, 198

2000,734

2000, 734
2000, 734

2000, 163

2000, 163
2000, 163

2000,5
2000, 787
2000,5
2000, s
2000, s

2000, 108
2000, 108
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- Treuhänder, Beteiligungsgesellschaft
= Innenveihältnis

Geschäftsführung ohne Auftrag
- Fremdgeschäftsführungswille
- Parteivertreter, vollmachtsloser

GI Aktuell
- Arbeitnehmerstatus, Rundfunk
- Arbeitszimmer

= Höchstbetrag
= Lehrer

- Auskunftspflicht, $ 93 AO
= Stromversorger, Konten der Kunden

- Belastung, außergewöhnliche
= Altenpflegeheim, Kosten

- Eigenheimzulage, Miteigentümer
- Einbringung, Steuervergünstigung
- Einmalzahlungen
- Erbfolge, vorweggenommene

= Last, dauernde
= Versorgungsleistungen

- Gestaltungsmißbrauch
= Kapitalanlagegesellschaft in Irland

- Grunderwerbsteuer
= Bemessungsgrundlage, Baukosten

- Haftung des Auftraggebers
für Vorunternehmer

- Jubiläumsrückstellung
- Kindergeld

= Einkünfte der Kinder
- Nachversteuerung, Arbeitnehmer
- Postlaufzeiten
- Prozessdauer
- Realsplitting

= Beschränkung, nachträgliche
- Solidaritätszuschlag
- Sozialversicherungsbeitrag

= Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld
- Standesrecht

= Kollegialitätspflicht
= Versäumnisurteil, $ 13 BORA

- Umsatzsteuer
= Befreiung, Rechtsform
= Leistung, ärztliche
= Heileurythmisten, g 4 Nr. 14 USIG

- Veräußerungsgewinn
- Vermietung

= Nebenkostenumlage
- Vermittlungsausschuß
- Werbeverbot, Rechtsanwalt

= Presse, Gruppenfoto
- Werbungskosten

= Ehegattenzahlung
- Wiedereinsetzung

= Postlaufzeit

GmbH
- Sacheinlage, verdeckte

= Anwaltsfehler
= Umwidmung

Honoraranspruch des RA
- Mediator, S 20 BRAGO
- Notgeschäftsführer

Honoraranspruch des StB/WP
- Aufrechnung

= Einforderbarkeit, fehlende
- Buchführung

= Gegenstandswert
- Einforderbarkeit, g 9 StBGebV

= Gegenstandswert
- Gegenstandswert

= Jahresumsatz
- Honorarvereinbarung

= >, mündliche
= Inhalt der >

- Rechtsberatung

I(ausalität
- Gesetzesänderung, ErbStG
- > zwischen Pflichtwidrigkeit und

Schaden
= Fahrtenbuch

- Unterbrechung der >

= Rücksichtnahme gg. Arbeitnehmer
- Verhalten, beratungskonformes

I(enntnis des Steuerrechts
- Vorlagebeschluss zum EUGH
- Zeitschriften

= DSIR

I(lageverfahren
- Streitgegenstand

Lohnbuchhaltung
- Erstattungsanspruch gg. Arbeitnehmer
- Sozialversicherung (s. dort)

Mahnbescheid
- Klageverfahren, Parteiwechsel
- Verzögerungen, Rückwirkung

Mandatsübernahme
- Fristenlöschung
- Rechtsanwalt

Mediator
- Interessenkollision
- Neutralität

Mitverschulden
- Kenntnis des Mandanten
- Zurechnung des Verschuldens

= > des zweiten StB

- Zweitberater, Verschulden des >,

s 2s4 BGB

Mustereinspruch
- EUGH-Verfahren, anhängige

Notar
- Amtspflicht

= Treuhandtätigkeit
- Ersatzmöglichkeit, anderweitige

= Betreuungstätigkeit
= Erfüllungsanspruch
= Schutzzweck, g 19 Abs. 1 Satz 2 BNotO
= Zeitpunkt der >

Im Vollstreckungsverfahren gegen einen Steuer-
schuldner hatte sich das FA an ein Stromversor-
gungsunternehmen (S-AG) mit einem Auskunfts-
ersuchen gewandt. In dem Ersuchen hatte das
FA unter Hinweis auf g 93 der Abgabenordnung
(AO 7977) von der S-AG verlangt, falls der Steuer-
pflichtige ihr eine Einzugsermächtigung erteilt
habe, das darin angegebene Kreditinstitutr die
Bankleitzahl und die I(ontonummer mitzutei-
len. Auf die gegen das Auskunftsersuchen und
die damit verbundene Androhung eines Zwangs-
geldes beim Finanzgericht erhobene Klage hob
dieses das Auskunftsersuchen und die Zwangs-
geldandrohung auf. Im Revisionsverfahren gab
der BFH nun dem FA Recht.

Die Finanzbehörde könne Dritte gemäß g 93
AO 1977 auch für Zwecke der Vollstreclrung
von Steuerschulden zur Auskunftserteilung
anhalten und dabei auch Auskunft darüber be-
gehren, ob dem Dritten eine Bankverbindung
des Vollstreckungsschuldners bekannt sei. Das
Auskunftsersuchen stehe im pflichtgemäßen
Interesse der Behörde und müsse in nachvoll-
ziehbarer Weise begründet werden. Dabei sei
eine Interessenabwägung vorzunehmen zwischen
dem öffentlichen Interesse an der Auskunfts-
erteilung und dem Individualinteresse des un-
beteiligten Dritten, nicht in ein fremdes Be-

steuerungsverfahren hineingezogen zu werden.
Wegen des hoch zu bewertenden Interesses der
Allgemeinheit an der gleichmäßigen Festset-
zung und Durchsetzung von Steueransprüchen
sei einem Dritten im Regelfall auch dann zuzu-
muten, ein Auskunftsersuchen zu beantworten,
wenn dadurch eigene wirtschaftliche Interessen
nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt würden.

Eine Rangfolge, welcher von mehreren mög-
lichen Auskunftsverpflichteten in Anspruch zu
nehmen sei, gebe S 93 AO 7977 nicht vor. Eine
Begründung durch das FA, warum es einen
bestimmten Auskunftsverpflichteten vor einem
anderen Auskunftsverpflichteten in Anspruch
nimmt, hält der BFH nur dann für erforderlich,
wenn gewichtige Anhaltspunkte daftir sprechen,
dass der andere durch die Auskunftserteilung
erkennbar geringer belastet würde und die ge-
wünschte Auskunft dennoch ebenso leicht und
einwandfrei zu erhalten sei. Im Streitfall sei
danach das FA nicht gehalten gewesen, vorran-
gig Auskünfte über gespeicherte Bankkonten
bei der Schufa oder einer anderen allgemeinen
Auskunftei einzuholen.
(BFH, Urt. v. 22.2.2000 - Vtt R 73/98)
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Rechtsberatung durch
Steuerberater
- Honoraranspruch
- Nichtigkeit des Gesamtvertrages
- Anmerkung
(BCH, Urt. v. 17.2.2000 - rX ZR s0/98)

Leitsätze:

1. Ein Steuerberater, der unerlaubt eine fremde
Rechtsangelegenheit geschäftsrnäßig besorgt
(hier: Geltendmachung von Rückübertragungs-
ansprüchen nach dem Vermögensgesetz und
Veräußerung von Grundstücken), hat keinen
Anspruch aufVergütung aus dem nichtigen
Geschäftsbesorgungsvertrag (0 134 BGB i.V.m,
Art, 1$lRBerG).

2. Ist der Geschäftsbesorgungsvertrag eines
Steuerberaters wegen Verstoßes gegen ein ge-

setzliches Verbot nach g 134 BGB unwirksam,
so kann diesem eine Vergütung aus ungerecht-
fertigter Bereicherung (€S 812 ff BGB) zustehen,
wenn ihm nicht bewusst war, dass er gegen ein
gesetzliches Verbot verstieß.

Zum Sachverhalt:

Die l(läger zu 1) und zu 3), beide Steuerberater,
gehören mit dem I(läger zu 2), einem Rechts-
anwalt und Steuerberater, einer bürgerlich-
rechtlichen Sozietät an. Die Kläger verlangen
vom Beklagten Zahlung von ,,Beratungskosten
der Sozietät" in Höhe von 724.200 DM, die dem
Mandanten Dr. I. (künftig auch: Auftraggeber
oder Mandant) anlässlich der Durchsetzung von
Rückübertragungsanprüchen nach dem Ver-
mögensgesetz und des Verkaufs von zwei Grund-
stücken entstanden sein sollen und die der Be-

klagte übernommen haben soll.

Ab 1991 erreichte der Kläger zu 1), der damals
nur mit dem Kläger zt 2) in einer Sozietät ver-
bunden war, im Auftrag des Mandanten die
Rückgabe von zwei Grundstücken nach dem
Vermögensgesetz und deren Veräußerung,
wobei nach dem Willen des Auftraggebers die
Grundstückskäufer dessen Honorarschuld über-
nehmen sollten.

1994 bekundete die E.-GmbH ihr Interesse an
den Grundstücken. Dieser Gesellschaft schrieb
der Kläger zu 7\ - auf einem Briefbogen der
damals bestehenden Sozietät - am 9.72.7994
Folgendes:

2000, 198

2000, 16s
2000, 16s

2000, 106

2000, 29
2000, 29

2000, 186

2000,23

2000, 1-72

2000, 772

2000, 772

2000, 24
2000,24
2000, 787

2000, 159
2000, 186
2000, s6
2000, 184

2000,67

2000, 2s

2000, 93
2000,67

2000, 193

2000, 193

2000, s3

2000, 93

2000,746
2000, 746

2000, 108
2000, 108

2000,42
2000,42

2000, 116

2000, 116

2000, 193

2000, 193

2000,734

2000, 163
2000, 63
2000,63
2000, 63

2000, 81
2000, 81

2000, 133

2000, 31

2000, 732
2000, 80

2000, 1s8
2000, 81
2000, s

2000, 28

0,4
0,4
0,2
0, 56

200
200
200
200

2000, 158
2000, 55

2000, 3

2000, s4
2000, s4

2000,707
2000, 29

2000, 30

2000,18s

2000, s

2000,13s
2000,72
2000, 72

2000, 42
2000, 76 Pressemitteilung d. BFH v. 20.6.2OOO
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,,Wegen Übernahme der Beratungskosten schlage
ich folgende Vereinbarung vor:

Im Zusammenhang mit den Kaufverträgen über
die Grundstücke ... übernehmen die Käufer die
Beratungskosten der Sozietät .. ., die dem Eigen-
tümer ... für die Rückübertragung der Grund-
stücke und die Führung der Verkaufsverhand-
lungen entstanden sind.

Einverstand en 73.72.7994
Die Verpflichtung gilt auch für das Grundstück
. .., welches . .. (der Beklagte) nicht erwirbt, son'
dern als Baubetreuer tätig ist.
73.72.7994."

Der Kläger zu 3) trat später in die Sozietät ein

Die Klage auf Zahlungvon 724.200 DM zttzig-
lich Zinsen ist in den Vorinstanzen abgewiesen
worden. Mit ihrer Revision verfolgen die Kläger
den Klageanspruch weiter.

Die Revisionen der Kläger zu 2) und zu 3) sind
erfolglos. Die Revision des Klägers zu 1) führt
insoweit zur Auftrebung des Berufungsurteils
und zur Zurückverweisung der Sache, als zu
seinem Nachteil erkannt worden ist.-

Aus den Gründen:

I

Das Berufungsgericht hat die Erklärungen des

Beklagten vom 13.12.1994 rechtsfehlerfrei da-
hin ausgelegt, dass sie keine selbständige, von
einem Grundgeschäft gelöste Verpflichtung
($$ 7S0, 781 BGB) enthielten (vgl. dazu BCH, Urt.
.v. 18.5.1995 - Vtt ZR Il/94, NJW-RR 1995, 1391 f)
und auch kein bestätigendes (deklaratorisches)
Schuldanerkenntnis seien, das einen Streit oder
eine Ungewissheit der Parteien über das Be-

stehen einer Schuld beilegen solle (vgl. BGHZ 66,

250, 255; BGH, Urt. v. 1.12.1994 - Vll ZR 215/93,
NJW 1995, 960, 961; v. 24.6.1999 - Vtt ZR 120/98,
wt/r 1999, 21t9, 2120).

II

Nach unbeanstandeter tatrichterlicher Aus-
legung ist eine Schuldübernahme ($ 414 BGB)

zustande gekommen mit dem Inhalt, dass der
Beklagte mit seinen Erklärungen vom 73.72.7994
im Anschluss an das Schreiben der Kläger zu 1)

und zu 2) an die E.-GmbH vom 9.12.1994 die
darin erwähnten,,Beratungskosten" del Sozietät
dieser Kläger von pauschal 108.000 DM zuzüg-
lich Mehrwertsteuer von 16.200 DM, ,,die dem
Eigentümer ... für die Rückübertragung der
Grundstücke uhd die Führung der Verkaufsver-
handlungen entstanden sind", anstelle dieses
Honorarschuldners übernommen hat.

Das Berufungsgericht hat für den Fall, dass

diese Vereinbarung als Nebenabrede der Grund-
stückskaufverträge hätte notariell beurkundet

Stichwort- und

Ent s cheidungsverz eichnis

Heft l-8

72
72

5

5

Bilanzerstellung
- Prüfungspflichten

= Pensionsrückstellung
= Verträge

Dritthaftung
- Abschlussprüfung
- Auskunftsvertrag, stillschweigender

= Kontaktaufnahme
- Prüfungsauftrag
- Sacheinlage, verdeckte

= Anwaltsfehler
- Umwidmung

- Schädigung, sittenwidrige
- Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten

Dritter
= Abschlussprüfung
= Gesellschafter
= Kapitalerhöhung
= 'IEstat
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2000, 747
2000, 1,47

2000,77

Es handelt sich um einen Betrag
in Höhe von
zuzüglich 15% Mehrwertsteuer
Insgesamt:

DM 108.000
DM 76.200
DM 724.200

Amtspf lichtverletzung
- Gehör, rechtliches
- StB-Kosten

Anlageberatung
- Abgrenzung

= > ztJr Steuerberatung
- Mitverschulden des Anlegers
- Schaden

= Vor- und Nachteile
- Zinsen

= >, unseriöse

Aufrechnung
- Honorarforderung

= Fälligkeit, Vollwirksamkeit

Belehrungspflicht des RA
- Mediator

Belehrungsptllcnt (les ttElwr
- Angebot des FA

- >, umfassende
- Beweislast

= Belehrung, unterlassene
- Ehegatten-Arbeitsverhältnis
- Fahrtenbuch

= Belehrung, unterlassene
- Gesetzgebungsverfahren

= ErbStG
= Firmenübertragung

- Relativ sicherster Weg
= Gesetzesänderung

- Sicherster Weg

Berufung
- Klageänderung
- Klageanspruch

Berufungsbegrtindung
- Rechtsanwalt, zugelassenet

Berufungsbegrilndungsfrist
- Mittellosigkeit der Partei
- Prozesskostenhilfeantrag

Betrug
- Beihilfe, $ 27 StGB, des RA

Beweislast
- Beratung, unterlassene

= Substantiierung
- Kausalität

= Fahrtenbuch

2000
2000

2000, 82
2000, 82

2000,82

2000, 82

2000,23

2000,42

2000, 195
2000, 196

2000, 87
2000, 87

2000, 25

2000, 67
2000, 67

2000, 67
2000, 196

2000, 33
2000, 33

2000, 153

2000,83
2000, 83

2000,82

2000, 87

2000, 25

2000,77
2000,77
2000, 135
2000,72
2000, 12

2000,77

Der Betrag ist je hälftig bei Fälligkeit der Kauf-
preise der oben genannten Grundstücke zu be-

zahlen. Die Kostenübernahme wird ausdrücklich
anerkannt. Ein Widerruf ist ausgeschlossen.

Sofern Sie mit der Vereinbarung einverstanden
sind, darf ich Sie bitten, den Text auf einen
Briefbogen der Käufer zu übertragen, rechtsver-
bindlich zu unterschreiben und mir vor dem
Notariatstermin zu übergeben.

Gleichzeitig bestätige ich Ihnen, dass der
Gesamtkaufpreis für die beiden Grundstücke
DM 2.800.000 beträgt. Die Aufteilung dieses
Betrages auf die beiden Grundstücke überlasse
ich den Käufern."

Mit notariellem Vertrag vom 73.72.7994 schenkte
der Mandant, vertreten durch einen Mitarbeiter
der Sozietät, seinen Kindern, vertreten durch
den Kläger zu 1), die Ansprüche auf Rücküber-
tragung eines Grundstücks. Sodann veräußerten
die Kinder des Mandanten, vertrelen durch den
Kläger zu 1), an demselben Tage dieses Grund-
stück u.a. an den Beklagten für 1.250.000 DM.

Weiterhin verkaufte der Auftraggeber, vertreten
durch den Kläger zu 1), an demselben Tage das

andere Grundstück für 1.550.000 DM; bezüglich
dieses Grundstücks wollte der Beklagte als Bau-
betreuer tätig werden. Diese Kaufverträge wur-
den durchgeführt.

Anlässlich dieser Veräußerungen unterzeichnete
der Beklagte ebenfalls am 13.12.1994 folgenden
Nachtrag zum Schreiben des Klägers zu 1) an die
E.-GmbH:

,,Die Rechnungen werden von der Steuerkanzlei
... gesondert in Rechnung gestellt. Rechnungs-
adresse ist die der Käufer, die sich aus den Notar-
urkunden ergibt.

2000,71
2000, 12, 135
2000, 12, 135

Z0ü0, i L

Feststellungsklage
- Schadeneintritt

Freie Mitarbeiter
- Rechtsanwalt
. = Rechtsweg, Arbeits-/Zivilgericht

Fristenkontrolle
- Aktenvoriage

= Fristensicherung
- Ausgangskontrolle

= >, abendliche
- Empfangsbekenntnis
- Fristenkontrollbuch

= Ausgangskontrolle
= Fristverfügung

- Klebezettel
= Organisationsverschulden

- Ablage, Sekretariat
- Klebezettel

= Terminladung
- Fristenüberwachung durch RA

= > bei Vorfristablauf
- Fristlöschung

= Rechtsmittel
- Fristversäumnis, unverschuldetes

= Anweisung
- Klebezettel

= Falschadressierung
= Fristberechnung
= Postlaufzeit
= Routinefrist

- Organisationsanweisung
= Adressierung
= Fristen-/Ausgangskontrolle

- Rechtsmittelauftrag
= Fristlöschung

- Versäumnisurteil
- Vorfrist

= Bearbeitungszeit

Gesamtschuld/-schuldner
- Fehler des zweiten StB

2000, 13s

2000, 82

zvvv, 7

2000,76

2000, 86
2000, 57

2000, 86

2000,773

2000,773
2000,773
2000, 57

2000, 9

2000, 108

2000,
2000,
2000,
2000,
2000,

773
109
76
5

76

2000, 109
2000, 86

2000, 108
2000, s7
2000, 9
2000,160

2000, 116, 193
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Eine derartige Verletzung von Pflichten gegen-
über der Klägerin ist jedoch nicht ersichtlich.
Denn der Beklagte hat unstreitig die für die
Werbung der Anleger entworfenen Verträge und
den Prospekt nicht für die Klägerin überprüft.
Auch bei seiner Tätigkeit als Treuhänder sollte
er ausdrücklich atlein die Interessen der
Anleger wahrnehmen. Er hatte deshalb keine
gegenüber der I(lägerin bestehende Pflicht,
diese auf Unzulänglichkeiten der Verträge hin-
zuweisen.

Die somit im Innenverhältnis abweichend vom
Regelfall des g 426 Abs. 1 Satz 1 BGB bestehende
alleinige Verantwortlichkeit der I0ägerin kann
nicht dadurch umgangen werden, dass sich die
I(ägerin als eine Gesamtschuldnerin Ansprilche
der Anleger gegen den Beklagten als anderen
Gesamtschuldner hat abtreten lassen (siehe BAC,
NJW 1990, 3228, 3230; Palandt/Heinrichs, a.a.O.,

9 426 Rdnr. l0). Dem Anspruch der Klägerin
gegen den Beklagten aus abgetretenem Recht
steht gemäß S 242 BGB entgegen, dass bei einer
Befriedigung der abgetretenen Ansprilche
durch den Beklagten die Ansprüche der Anleger
gegen die lüägerin gemäß g 426 Abs. 2 BGB
wegen der internen alleinigen Verantwortlich-
keit der l0ägerin voll auf den Beklagten über-
gingen bzw. er zumindest so zu stellen wäre und
er deshalb sofort Rilckzahlung von der Idägerin
verlangen könnte.

2. Wenn man entsprechend der'oben bereits
dargestellten Auffassung des Senats kein Ge-
samtschuldverhältnis zwischen den Parteien
annimmt, weil sie nicht gleichrangig haften, ist
die ICägerin dem Beklagten im Innenverhältnis
erst recht allein zum Ausgleich der Ansprüche
der Anleger verpflichtet.

Da der Beklagte den Anlegern nur deshalb haf-
ten kann, weil durch sein Verhalten ihre Posi-
tion hinsichtlich der Rückforderung der geleis-
teten Beträge unsicherer geworden ist, wäre der
Beklagte den Anlegern wegen des Grundsatzes
der Vorteilsausgleichung (so BCH, NJW 1987,
3201, 3202l oder gemäß $ 2ss BGB (so BCH, NJW.
RR 1990, 407; vgl. auch MünchKomm/5elb, a.a.O.,

$ 421 Rdnr. 28) zum Schadenersatz nur Zug um
Zug gegen Abtretung der Ansprüche der An-
leger gegen die Iflägerin verpflichtet gewesen.
Im Rahmen des so genannten Zessionsregresses
hätte er dann also vollen Ausgleich von der
Klägerin verlangen können. Auch an dieser
internen Verteilung hat sich aufgrund der
Abtretung der Ansprüche der Anleger an die
Klägerin nichts geändert.

Da gemäß $ 404 BGB die dem Beklagten gegen-
über den Anlegern zustehenden Einwendungen
nach der Abtretung auch gegenüber der Kläge-
rin zur Anwendung kommen, wäre der Beklagte
der I0ägerin nur Zug um Zug gegen Abtretung
der Ansprüche der Anleger gegen die Klägerin
verpflichtet, so dass der in diesem Rechtsstreit
geltend gemachten Forderung der Klägerin aus
abgetretenem Recht von vornherein auch unter
diesem Gesichtspunkt gemäß g 242 BGB ent-
gegensteht, dass sie dem Beklagten sofort zur
Rückzahlung verpflichtet wäre.

GI Hinweis
Der I(auf eines Unternehmens ist eine schwer-
wiegende wirtschaftliche Entscheidung. Er
setzt eine genaue Prüfung des Unternehmens
und seines geschäftlichen Umfelds voraus.

Zu wissen, welche Kriterien hierbei zu beachten
sind, ist für die effektive Beratung eines Käufers
ebenso wichtig wie Kenntnisse über Gestaltungs-
möglichkeiten und Abwicklung des Vertrages.
In diesem schwierigen, komplexen Rechtsgebiet
verbergen sich zahlreiche Fallen und Fehler-
quellen, die ein hohes Haftungsrisiko beinhalten.

Das neue Checkbuch-Konzept entspricht den
besonderen Bedürfnissen der Praxis. Ziel des
Buchs ist es, Rechts- und Steuerberatern ebenso
wie den betroffenen Unternehmensvertretern
einen schnellen Überblick über die wichtigsten,
gängigsten Fragestellungen rund um das Thema
,,Unternehmenskauf' zu geben.

Dazu wurden alle wichtigen, praxisrelevanten
Rechtsfragen und Entscheidungen herausge-
filtert und übersichtlich in 20 Checklisten, die
der Leser Schritt für Schritt - gleichsam zum
,,Abhaken" - durchgehen kann, dargestellt.

Die Checklisten folgen einer fiktiven Beratungs-
situation. Der Leser des Buchs steht vor der
Aufgabe, einen Unternehmenskauf zu gestalten
oder zu überprüfen und möchte wissen, was zu
tun und zu beachten ist.

Häger/Kieborz: Checkbuch Unternehmenskauf -
20 Checklisten von Vertragsschluss über Durchfüh-
rung bis Haftung, von WP und StB Michael Häger,
RA Jörg Kieborz - Verlag Dr, Otto Schmidt KG, Köln,
2000,94 Seiten, DIN A 5, brosch,, 64,- DM/
32,72 EUR, für Mitglieder der Centrale für GmbH:
56,- DM/28,63 EUR, |SBN 3-504-64313-7

werden müssen (g 313 Satz 1 BGB), zu Recht
angenommen, dass der Formmangel gemäß
$ 313 Satz 2 BGB geheilt worden ist.

Nach g 477 Abs.l BGB kann der Übernehmer
dem Gläubiger grundsätzlich alle Einwendun-
gen entgegenhalten, welche sich aus dem
Rechtsverhältnis zwischen dem Gläubiger und
dem früheren Schuldner ergeben. Mit Rücksicht
darauf hat das Berufungsgericht angenommen,
dass die Schuldübernahme ins Leere gegangen
sei, weil die übernommene Verbindlichkeit nicht
bestehe.

Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt:
Gegenstand des Geschäftsbesorgungsvertrages
mit dem Mandanten seien die Geltendmachung
der Ansprüche auf Rückübertragung der beiden
Grundstücke nach dem Vermögensgesetz und
deren Veräußerung gewesen. Damit habe der
Mandant nicht die Sozietät der Kläger, sondern
nur den I0äger zu 1), seinen langjährigen
Steuerberater, beauftragt, der als einziges
Sozietätsmitglied diese Geschäfte besorgt habe
Soweit dieser Restitutionsansprüche habe
geltend machen sollen, verstoße der Geschäfts-
besorgungsvertrag gqgen Art. 1 g 1 des Rechts-
beratungsgesetzes (RBerG) und sei deswegen
nichrig. ($ 134 BGB).

Insoweit sei die Tätigkeit des Klägers zu 1) nach
dem Klagevortrag auf die Besorgung einer frem,
den Rechtsangelegenheit gerichtet gewesen, Die
Teilnichtigkeit des Vertrages habe die Unwirk-
samkeit der Abrede über ein Pauschalhonorar
für die Gesamttätigkeit des Klägers zur Folge;
es sei auch nicht abgrenzbar, welcher Anteil
der Gesamtvergütung auf die unerlaubte Rechts-
besorgung entfalle und inwieweit sie die erlaub-
te Geschäftsbesorgung der Grundstücksverkäufe
betreffe.

1. Diese Ausführungen halten den Rügen der
Revision insoweit stand, als diese geltend
macht, der Mandant habe der damals bestehen-
den Sozietät der Kläger zu 1) und zu 2) ein
Gesamtmandat erteilt, aus dem auch der - nach
der Schuldübernahme des Beklagten in diese
Sozietät eingetretene - Kläger zu 3) berechtigt
und verpflichtet worden sei.

Nach ständiger Rechtsprechung, aufdie die
Revision Bezug nimmt, ist ein Mandat, das ein
Mitglied einer Rechtsanwaltssozietät (S$ 70S ff
BGB) annimmt, in der Regel dahin auszulegen,
dass der Anwaltsvertrag auch mit den übrigen
verbundenen Rechtsanwälten geschlossen
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wird, so dass alle Sozietätsmitglieder für die
ordnungsmäßige Erfüllung der Anwaltspflich-
ten als Gesamtschuldner haften (BCHZ 56, 355,
358 ff;70,247,248 f; 124,47,48 f; BGH, Urt, v.

8.7.1999 - tX ZR 338/97, WM 1999, 1846, 1847).

Wegen besonderer Umstände des Einzelfalls
können die wechselseitigen Vertragserklärungen
ausnahmsweise dahin auszulegen sein, dass
einem Sozietätsanwalt ein Einzelmandat erteilt
wftd (BGHZ s6,355,361;124,47,49; BGH, Urt.
v. 8.7.1999, a.a.O., 1847, 1848). Ein solcher Aus-
nahmefall ist von einem anderen Sozietätsmit-
glied, das wegen Verletzung der Vertragspflicht
des sachbearbeitenden Rechtsanwalts in An-
spruch genommen wird, zu beweisen (BCH, Urt.
v. B.7.1999, a.a.O., I 848) .

Bei einer gemischten Sozietät - wie im vorlie-
genden Fall - ist ein Vertrag, der zwischen dem
Auftraggeber und einem Sozietätsmitglied ge-
schlossen wird, in der Regel dahin auszulegen,
dass nur diejenigen Mitglieder der Sozietät
die Vertragserfüllung überhehmen sollen, die
berufsrechtlich und fachlich dazu befugt sind
(BGH, Urt. v. 3,6.1993 - tX ZR 173/92, WM 1993,
1677, t 68l ; v. 16.12.1999 - tX ZR I t7/99, z.V.b.) .

Diese Auslegungsregeln schließen es nicht aus,
dass im Einzelfall eine Vereinbarung geschlos-
sen wird, auf die diese Grundsätze nicht an-
gewendet werden können. Davon ist das Beru-
fungsgericht im vorliegenden Fall zu Recht aus-
gegangen. Es hat rechtsfehlerfrei festgestellt,
dass der Auftraggeber das einheitliche Mandat
nur dem lfläger zt 7l - einem Steuerberater -
erteilt hat. Für ein solches Einzelmandat spricht
das eigene Vorbringen der Ifläger, das insoweit
mit demjenigen des Beklagten im Wesentlichen
übereinstimmt.

Die Kläger haben vorgetragen, der Iüäger zrr2l -
Rechtsanwalt und Steuerberater - sei nicht in
die Vertragstätigkeiten eingebunden gewesen;
dies sei nur bezüglich des Klägers zu 1) und
des Mitarbeiters H. der Fall gewesen. Zu keinem
Zeitpunkt sei von Anwaltskosten die Rede ge-
wesen. Steuerberatern sei es unbenommen, für
ihre Mandanten Rückübertragungsapsprüche
durchzusetzen. Nach seinem Schreiben vom
3.7.7997 hat der Mandant den Kläger zu 1) nicht
,,als Anwalt beauftragt", vielmehr i'st dieser als
langjähriger Steuerberater des Auftraggebers
,,in dieser Sache tätig" gewesen. Nach unbean-
standeter tatrichterlicher Feststellung hat der
Kläger zu 1) als einziges Sozietätsmitglied die
Erledigung des Auftrags betrieben.
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Da danach kein Gesamtmandat erteilt worden
ist, ist die Klage der Kläger zu 2) und zu 3)

unbegründet.

2. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenom-
men, dass der Geschäftsbesorgungsvertrag des

Klägers zu 1) (künftig: der ICäger) mit seinem
Auftraggeber eine unerlaubte geschäftsmäßige
Besorgung einer fremden Rechtsangelegenheit
insoweit zum Gegenstand hatte und deswegen
einschließlich der behaupteten Honorarabrede
nichtig ist, als der Kläger Rücküberlragungs-
ansprüche seines Mandanten nach dem Ver-
mögensgesetz geltend zu machen hatte ($ 134
BGB i.V.m. Art. 1 $ 1 RBerG).

Der Ifläger hat nach eigenem Vorbringen sei-
nen Rurtraggeber insoweit recirriich beraten
sowie gegenüber Dritten und Behörden ver-
treten. Er hat vorgetragen, die außerordentlich
problematische Rückübertragung der Grund-
stticke sei tiber mehrere Jahre betrieben wor-
den, habe sechs Reisen in die neuen Bundes-
länder und Besprechungen mit Behörden er-
fordert, in denen die rechtlichen Hindernisse
ausgeräumt worden seien; schließlich seien
eine gütliche Einigung bezüglich der beiden
Grundstücke und ein entsprechender Feststel-
lungsbescheid erreicht worden. Danach hat
der Iüäger eine fremde Rechtsangelegenheit
besorgt mit dem Ziel, bestimmte Ansprüche
seines Auftraggebers zu verwirklichen (vgt.

BGH, LJrt. v. 25.2.1999 - lX ZR 384/97, NJW 1999,

I 7 I 5 m.w. N. ; Al ten h off/ B u sch/ C h e m n i tz, Rechts-

beratungsgesetz 10. Aufl., Art. I I I Rdnr. 6l;
Rennen/Calibe, Rechtsberatungsgesetz 2. Aufl.,
Art. I 5 I Rdnr. 24 ff; Gehre, Steuerberatungsgesetz
3. Aufl., $ 33 Rdnr. 13).

Mit dieser allgemeinrechtlichen Tätigkeit ist der
Kläger über seinen beruflichen Wirkungskreis
als Steuerberater (Art. 1 $ 4 Abs. 2, 3 RBerG, $$ 1,

32,33 StBerG) hinausgegangen. Er hat nicht
behauptet, dass die Wahrnehmung der Restitu-
tionsansprüche des Mandanten auch steuerliche
Fragen aufgeworfen habe. Zumindest standen
Steuerfragen nicht imVordergrund, so dass es

zur Hilfeleistung als Steuerberater nicht zwin-
gend erforderlich war, die Rechtsberatung und
-vertretung hinsichtlich der Ansprüche nach
dem Vermögensgesetz mitzubesorgen. Vielmehr
konnten diese Bereiche getrennt und die Wahr-
nehmung der Rückübertragungsansprüche einem
Rechtsanwalt überlassen werden (vgl. BGHZ 37,

258,260 f; 70, 12, I5; BGH, Urt. v.27.5.1963 -
ll ZR 168/61; NJW 1963, 2027 f; v. 7.5.1992 -
rx zR tst/91, NJW-RR 1992, lll0, 1115).

Nach unbeanstandeter, rechtsfehlerfreier Fest-

stellung des Berufungsgerichts hat der Kläger
die fremde Rechtsangelegenheit - über lange
Zeit - geschäftsmäßig besorgt. Die Geschäfts-
mäßigkeit erfordert eine selbständige Tätigkeit,
bei der der Handelnde beabsichtigt, sie - sei es

auch nur bei sich bietender Gelegenheit - in
gleicher Art zu wiederholen und dadurch zu
einem dauernden und wiederkehrenden Teil
seiner Beschäftigung zu machen. Dafür kann
eine einmalige Tätigkeit genügen (BGH, Urt. v,

5.6.1985 - lVa ZR 55/83, NJW 1986, 1050, l05l;
v. 5.2.1987 - I ZR 100/86, NJW-RR 1987, 875, 876;
BVerwG, NJW 1988, 220; Altenhoff/Busch/Chem-
nitz, a.a.O., Art. 1 5 I Rdnr. 102 ff; Rennen/Calibe,
o.a.O., Art. 1 5 1 Rdnr. 39 ff).

Eine soiche Tätigkeit ties Kiägers uril Wiede'-
holungsabsicht ist schon deswegen anzunehmen,
weil er noch im vorliegenden Rechtsstreit die
Ansicht vertreten hat,,,selbstverständlich" sei
es Steuerberatern unbenommen, für ihre Man-
danten Rückübertragungsansprüche durchzu-
setzen.

Danach hat der Kläger gegen das Verbot des

Art. 1 $ 1 RBerG verstol3en. Der Zweck ciieser
Vorschrift, die Rechtsuchenden vor den Gefah-
ren einer ungenügenden und nicht sac,hgerech-
ten Beratung und Vertretung zu schützen, kann
nur durch die Nichtigkeit des verbotswidrigen
Geschäftsbesorgungsvertrages erreicht werden
($ 134 BGB: vgl. BCHZ 37, 258, 261 f; BGH, Urt. v.

2t.3.t996 - tX ZR 240/95, NJW 1996, 1954, 1955;
IJrt. v.'25.2.1999, a.a.O., l7l7; v. 30.9.7999 -
tX ZR 139/98, WM 1999, 2360, 236t). Die Un-
wirksamkeit erstreckt sich auch auf den Teil
des Geschäftsbesorgungsvertrages, der die vom
Berufungsgericht für erlaubt gehaltene Tätig-
keit des Klägers beim Verkauf der Grundstücke
betrifft ($ 139 BGBi vgl. BCHZ 50, 90, 92; 70,

r2, t7).

3. Die Revision rügt jedoch mit Erfolg, dass das

Berufungsgericht nicht geprüft hat, ob dem
Kläger für seine Dienste eine außervertragliche
Vergütung zusteht.

a) Aus Geschäftsführung ohne Auftrag ($ 683
i.V.m. g 670 BGB) kann der Kläger keine Ver-
gütung für die Verfolgung der Restitutions-
ansprüche seines Auftraggebers verlangen, weil
diese Dienste in einer gesetzwidrigen Tätigkeit
bestanden haben, die der Kläger nicht den
Umständen nach für erforderlich halten durfte
(vgl. BGHZ 37,258,263 f;65,384,389 f; ll1,
308, 3ll; ll8, 142, ls0).

Entgegen der Ansicht des Landgerichts dürfte
den Anlegern durch dieses Verhalten des Beklag-
ten auch ein Schaden entstanden sein. Der Scha-

den besteht darin, dass die Anleger bei einem
Scheitern ihrer Beteiligung an der Klägerin bei
Durchführung des Treuhandvertrages einen
ohne weiteres realisierbaren Anspruch auf Rück-
zahlung der auf ein Treuhandkonto geleisteten
Zahlungen gehabt hätten, während sie nun auf-
grund des direkten Zuflusses an die Klägerin
nur eine ungesicherte und damit in ihrem Wert
zweifelhafte Rückzahlungsforderung gegen die
Klägerin haben (vgl. hierzu bei einem Treuhand-

verstoß eines Notars BGH, NJW 1987, 3201, 3202;
BGH, NJW-RR 1990, 407; Rinsche, Die Haftung des

Rechtsanwqlts und des Notars 5. Auf 1., Rdnr. ll 213).

Die Anleger sind hier darauf angewiesen, dass
a:- a/1 !-^-:- ---- D.':-I--^L1....- L^*^j+ ,.-l i- ,1^-
ult 
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Lage ist.

III

Unabhängig davon, ob auch die sonstigen
Voraussetzungen für das Bestehen von Ansprü-
chen der Anleger gegen den Beklagten bestehen,
die diese an die Klägerin hätten abtreten kön-
nen, scheitert ein Anspruch rier iüägerin gegerr

den Beklagten zumindest daran, dass die Iüäge-
rin im Innenverhältnis der Parteien für die
Befriedigung der Anleger allein verantwortlich
ist. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob man hin-
sichtlich der Verpflichtungen der Parteien ge-

genüber den Anlegern ein Gesamtschuldverhält-
nis annimmt, oder, wie es der $enat annimmt,
davon ausgeht, dass die Parteien den Anlegern
von vornherein abgestuft in der Weise Ersatz
schulden, dass der Beklagte für die Klägerin
quasi nur in Vorlage zu treten hätte.

1, Die Parteien haften den Anlegern nicht als
Gesamtschuldner i.S.v. S 427 BGB, so dass der
Beklagte schon deshalb nicht gemäß I426 Abs. 1

BGB im Innenverhältnis zur Klägerin mitverant-
wortlich ist. Zwar setzt ein Gesamtschuldver'
hältnis nicht voraus, dass die Forderungen des

Gläubigers gegen die Schuldner auf demselben
Rechtsgrund beruhen (Pa la ndt/ Heinrichs, BC B

55. Aufl., 5 421 Rdnr.5/. Im Einzelfall können
sogar eine Schadenersatzschuld und eine Berei-
cherungsschuld Gesamtschulden bilden (si ehe

BGHZ 52, 39, 43).

Ein Gesamtschuldverhältnis scheidet jedoch
grundsätzlich aus, wenn ein Schuldner der
Erfällung näher steht, weil der andere nur
verpflichtet ist, das Risiko der Illiquidität des

,,näher" Verpflichteten zu decken. Aus diesem
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Grunde liegt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs kein Gesamtschuldverhält-
nis vor, wenn ein Notar Schadenersatz wegen
der Verletzung eines Treuhandauftrages, der
durch die Verletzung begünstigte Dritte aber
Rückzahlung schuldet (vgl. BGH, NJW 1987,

3201,3202; BGH, NJW-RR 1990,407,408; Münch-

Komm/Selb, BGB 3, Aufl., $ 421 Rdnr. 25; Rinsche,

a.a.O., Rdnr. 1t273/. Dasselbe muss gelten, wenn
ein Treuhänder eine Pflicht nicht im Rahmen
einer Notartätigkeit, sondern wie hier im Rah-

men einer anwaltlichen Tätigkeit verletzt. Die
für ein Gesamtschuldverhältnis erforderliche
Gleichstufigkeit fehlt jedenfalls, wenn der Treu-
händer lediglich zu verantworten hat, dass der
Treugeber einen Rückzahlungsanspruch gegen

einen Dritten möglicherweise nicht realisieren

Falls man dennoch annähme, die Parteien hafte-
ten den Anlegern als Gesamtschuldner, wäre die
Klägerin im Innenverhältnis zum Beklagten
dennoch allein verantwortlich. Zwar sind Ge-

samtschuldner gemäß $ 426 Abs. 1 Satz 1 BGB

im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen
verpflichtet, soweit nicht ein anderes bestimmt
i^! r:-^ ^-l^-,,-^:*:-^ D^n+:'-'.'.-^ li^ -ialrl;L. .DurE dIluEI wtrlräs DstLlrllurul6r srs rrlu

auch aus der Natur der Sache ergeben kann
(vgl. z.B. BGH, NJW 1992, 2286, 2287),liegt hier
aber vor.

Bei der Verteilung des Schadens auf mehrere
Ersatzpflichtige ist S 254 BGB entsprechend
anzuwenden. Entscheidend ist in erster Linie
das Maß derVcrursachung, daneben aber auch
das Verschulden. Beruht die Mithaftung eines
Gesamtschuldners allein darauf, dass er den
anderen Gesamtschuldner nicht ausreichend
beaufsichtigt hat, ist der andere in der Regel

ällein ausgleichspflichtig (Pa la ndt/ Hei nrichs,

a.a.O., 9 426 Rdnr. I0). Dass die Klägerin im
Innenverhältnis zum Beklagten allein verpflich-
tet ist, folgt hier daraus, dass die von den An-
legern zurückverlangten Beträge der Klägerin
tatsächlich zugeflossen sind, während die
Pflichtverletzung des Beklagten im Wesent-
lichen darin besteht, dass er diesen direkten
Zufluss nicht verhindert hat.

Bei dieser Sachlage müsste sich der Beklagte im
Innenverhältnis zur Klägerin nur dann an der
Begleichung der Forderungen der Anleger be-

teiligen, wenn er auch gegenüber der Klägerin
eine Pflichtverletzung begangen hätte, die letzt-
lich dazu geführt hätte, dass das Fondsmodell
gescheitert ist und die zugeflossenen Beträge
der Klägerin nicht verbleiben können.
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Ein Vertragsverhältnis zwischen der I(ägerin
und den Anlegern, das die Anleger zuvor zu
einer direkten Zahlung von Einlagen an die
Iflägerin verpflichtete, sollte nicht entstehen.

Da aber der Beklagte als Vertreter der Anleger
tatsächlich keine Gesellschaftsbeteiligungen der
hier maßgeblichen Anleger herbeigeführt hat
und dies mangels ihm formwirksam erteilter
Vollmachten nach gg 55 Abs. 1, 2 Abs. 2 GmbHG
auch nicht konnte (vgl. hierzu z.B. Scholz/Priester,
CmbHG 8. Aufl., 5 55 Rdnr. 78 a.E.), ist auf der
Grundlage des Treuhandvertrages keine Rechts-
beziehung zwischen der Klägerin und den
Anlegern entstanden, aufgrund der die Kläge-
rin Einlagen von den Anlegern beanspruchen
konnte.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den
von den Anlegern dem Beklagten konkret er-
teilten Treuhandaufträgen. Denn nach diesen
sollte sich das Vertragsverhältnis gerade nach
dem in Bezug genommenen Treuhandvertrag
richten. Zwar wurde in den Treuhandaufträgen
der Klägerin ,,bzw. ihrer bevollmächtigten Ver-
tretung" eine Einzugsermächtigung hinsichtlich
109 gleich bleibender Monatsbeträge von 100 DM
erteilt. Zudem haben die Anleger zur Finanzie-
rung der Stammeinlage Darlehen bei der Kläge-
rin bzw. später bei der W.-KG aufgenommen.

Auch unter Berücksichtigu4g des Gesamtkon-
zepts dürfte deshalb davon auszugehen sein,
dass die Anleger von vornherein eine direkte
vertragliche Beziehung mit der Klägerin ein-
gingen, nach der sie dieser gegenüber verpflich-
tet sein sollten, 100 DM monatlich auf ihren
später zu begründenden Anteil zu zahlen,

Eine solche Verpflichtung bestand jedoch nicht
hinsichtlich einer direkten, ungesicherten Zah-
lung an die Klägerin, sondern nur hinsichtlich
der Zahlung von Beträgen, die dei treuhände-
rischen Verwaltung durch den Beklagten bis
zu dem Zeitpunkt unterlagen, zu dem Gesell-
schaftsanteile für die Anleger begründet waren.
Eine derartige treuhänderische Verwaltung der
gezahlten Beträge war nach g 2 des Treuhand-
vertrages ausdrücklich vorgesehen. Auch unter
Berücksichtigung von Seite 8 des Prospektes,
wo besonders damit geworben wurde, dass ein
Notar als unabhängiger Treuhänder auftrete,
konnten die Anleger davon ausgehen, dass ihre
Anzahlungen durch die Einschaltung des Be.
klagten so lange vor dem Zugriff der lüägerin
gesichert waren, wie keine GmbH-Beteiligungen
begrilndet worden waren.

Die in den Treuhandaufträgen vorgesehene Ein-
zugsermächtigung der Klägerin war aus Sicht
der Anleger deshalb dahin zu verstehen, dass
Überweisungen auf ein Konto erfolgen würden,
über das die Klägerin nicht ohne Mitwirkung
des Beklagten als Treuhänder verfügen konnte.
Der hier demgegenüber tatsächlich erfolgte
direkte Zufluss der Beträge in das freie Ver-
mögen der Klägerin erfolgte somit ohne Rechts-
grund, so dass die Klägerin zur Rückzahlung
verpflichtet ist.

Falls man entgegen der Ansicht des Senats da-
von ausginge, dass die Anleger ihre Zahlungen
mit Rechtsgrund an die Klägerin erbracht
hätten; ergäbe sich ihr Rtickzahlungsanspruch
zumindest aus S 326 Abs. 1 BGB. Die Klägerin
hat nämlich die von ihr geschuldete Leistpng,
die darin bestehen sollte, den Anlegern Betei-
ligungen zu verschaffen, mit Schreiben vom
28.6.7993 endgültig verweigert. In diesem
Schreiben heißt es, es sei die Entscheidung
getroffen worden, den ursprünglich geplanten
Beteiligungsfonds aufzugeben.

Einer Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung
bedarf es nicht mehr, nachdem das Objekt
unwiderruflich gescheitert ist. Bei dieser Sach-
lage braucht nicht entschieden zu werden,
ob entsprechend den Ausführungen des Land-
gerichts in den am 15.2.1995 verkündeten
Urteilen ein Rückzahlungs- bzw. Schadenersatz-
anspruch gegen die Klägerin auch aus den
Grundsätzen der Prospekthaftung hergeleitet
werden kann.

II.

Neben den gegen die Klägerin gerichteten An-
sprüchen können auch Ansprüche der Anleger
gegen den Beklagten aus positiver Vertrags-
verletzung bestehen. Der Beklagte hat nämlich
seine den Anlegern gegenüber bestehenden
Pflichten aus den Treuhandverträgen verletzt.
Entgegen g 2 des Treuhandvertrages hat er es

zugelassen, dass die von den Anlegern geleiste-
ten Beträge direkt an die Klägerin flossen, ohne
dass sie bis zur Begründung von Anteilen der
Anleger seiner treuhänderischen Bindung unter-
lagen. Dies war ihm auch erkennbar, weil nach
den von ihm angenommenen Treuhandaufträ-
gen die Anleger der Klägerin Einzugsermächti-
gungen erteilten. Eine eigentliche Treuhand-
tätigkeit hat der Beklagte nicht ausgeübt. Er
hat die Anleger auch nicht darauf hingewiesen,
dass die Treuhand aufgrund direkter Zahlun-
gen an die Klägerin leer lief.

Dies gilt entsprechend für die Geschäftsbesor-
gung des Klägers zur Vorbereitung und beim
Abschluss der Verträge zur Veräußerung der
Grundstücke. Das Berufungsgericht hat diese
Dienste - ohne Begründung - zn Unrecht für
erlaubt gehalten. Diese Ansicht könnte nur dann
richtig sein, wenn insoweit eine Hilfeleistung
in Steuerfragen im Vordergrund gestanden hätte
(vgl. Ziffer II. 2.) oder es sich um einen Makler-
oder Treuhandvertrag ohne nennenswerte Rechts-
betreuung gehandelt hätte (vgl. BCH, Urt. v.

8.7.1999, a.a,O., 1848 m.w.N.).

Dies hat der Kläger aber nicht behauptet. Er hat
lediglich vorgebracht, die Grundstücksveräuße-
rungen seien auch steuerlich vorbereitet wor-
den; die Schenkung eines Grundstücks des Man-
danten an seine Kinder sei aus steuerlichen
Gründen erfolgt. Danach waren auch die Vorbe-
reitung und der Abschluss der Grundstückskauf-
verträge in erster Linie eine Besorgung einer
fremden Rechtsangelegenheit, die einem Rechts-
anwalt vorbehalten ist und deswegen unerlaubt
war (Art. 1 g 1 RBerG). Dies ergibt sich vor allem
aus der Mitwirkung des Klägers beim Abschluss
dieser Verträge vom 13.12.1994 und aus seinem
Vorbringen, er habe die vorbereiteten Kaufver-
träge überprüft. Insoweit gelten die vorstehen-
den Ausführungen entsprechend (Ziffer II. 2.).

b) Dem Kläger kann allerdings gegen seinen
Auftraggeber ein Vergütungsanspruch aus un-
gerechtfertigter Bereicherung ($$ 812 ff BGB)
erwachsen sein, den der Beklagte gemäß g 414
BGB übernommen hat, wie noch ausgeführt
wird.

aa) Der Mandant hat die Dienste des Klägers auf
dessen Kosten ohne rechtlichen Grund erlangt,
so dass der Kläger, falls nicht g 817 Abs. 2 BGB
entgegensteht, einen Anspruch auf Wertersatz
hat ($$ 812, 818 Abs. 2 BGB), der sich nach der
Höhe der üblichen oder hilfsweise nach der
angemessenen, vom Vertragspartner ersparten
Vergütung richtet (vgl. B0HZ 36, 321, 323; 37,

258, 264; 50, 90, 91 ; 55, 128, 130; 70, 12, 17;

BGH, Urt. v.7.5.1992, a.a.O., lll5).Die Dienst-
leistung aufgrund eines nichtigen Geschäfts-
besorgungsvertrages ist nicht wertlos, wenn der
Leistungsempfänger sonst eine andere - zur
Geschäftsbesorgung befugte - Person beauftragt
hätte und dieser eine entsprechende Vergütung
hätte zahlen müssen (BCHZ 70, 12, l8).

Diese Abwicklung nach Bereicherungsrecht soll
nicht demjenigen, der eine gesetzwidrige Ge-

schäftsbesorgung vornimmt, auf einem Umweg
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entgegen S 134 BGB doch eine Vergütung ver-
schaffen, sondern nur verhindern, dass der
Empfänger der Leistungen daraus einen unge-
rechtfertigten Vorteil zieht (BGHZ 70, 12, l8).
Dies gilt vor allem dann, wenn die Nichtigkeit
des Vertrages auch erlaubte Leistungen erfasst
(BGHZ 50, 90, 92). Eirrer Umgehung dieser Vor-
schrift soll insbesondere g 817 Satz 2 BGB vor-
beugen. War sich der Leistende bewusst, dass

er gegen das gesetzliche Verbot verstieß, so

schließt diese Bestimmung einen Bereicherungs-
anspruch ars (BGHZ 50, 90, 92; BGH, Urt. v.

7.5.1992, q.a.O., 1116; v.21.3,1996, a.a.O., 1957).

bb) Danach wird das Berufungsgericht zunächst
prüfen müssen, ob sich der Ifläger - zum maß-
geblichen Zeitpunkt seiner Dienstleistrng (vgl.
BCHZ 28, 164, 168) - eines Verstoßes gegen
Art. 1 g 1 RBerG bewusst war (vgl. dazu BCH, Urt.
v. 15.6.1993 - Xt ZR 172/92, NJW 1993, 2108).
Sollte dies nicht zutreffen, so wird weiterhin
aufzuklären sein, ob und in welchem Umfang der
Auftraggeber des Klägers an dessen Stelle einen
Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung seiner
Interessen beauftragt hätte. Soweit dies der Fall
gewesen wäre, wird sodann zu ermitteln sein,
welche - vom Mandanten ersparte - Vergütung
nach der Bundesgebührenordnung für Rechts-
anwälte (BRAGO) dafür angefallen wäre (vgl. BCH,

Urt. v. 25.6.1962 - Vlt ZR 120/61, NJW 1962, 2010,
201l, insoweit nicht abgedru.ckt in BGHZ 37, 258).

Das scheitert entgegen der Ansicht der Revisions-
erwiderung nicht daran, dass der Kläger seine
Kosten bisher nicht aufgeschlüsselt hat, weil er
von einem wirksamen vertraglichen Vergütungs-
anspruch ausgegangen ist. Schon aufgrund des

Vorbringens des Klägers in den Vorinstanzen,
das im weiteren Berufungsverfahren noch er-
gänzt werden kann, lässt sich ein Wertersatz-
anspruch aus g 818 Abs. 2 BGB i.V.m. $ 118

BRAGO ermitteln. Danach kommen zumindest
eine Geschäfts- und Besprechungsgebühr ($ 118

Abs. 1 Nr. 1, 2 BRAGO) sowie eine Erstattung von
Reisekosten ($ 28 BRAGO) in Betracht.

Die tatrichterliche Aufklärung erübrigt sich
nicht wegen der Feststellung des Berufungs-
gerichts, der Kläger habe bisher keine Gebüh-
renrechnung nach $ 18 BRAGO erteilt. Diese
Vorschrift betrifft nur die Berechnung und
Mitteilung einer Vergütung aufgrund vertrag-
licher Berufstätigkeit eines Rechtsanwalts (vg I
BGH, Urt. v. 2.7.1998 - lX ZR 63/97, WM 1998,
2243, 2246), nicht aber die Ermittlung eines
Wertersatzanspruchs aus ungerechtfertigter
Bereicherung.
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cc) Sollte ein solcher Anspruch des Klägers be-
stehen, so ergibt eine interessengerechte Aus-
legung der Urkunden vom 9. und 73.72.7994,
dass der Beklagte auch eine solche gesetzliche
Schuld des Auftraggebers übernommen hat
($ 414 BGB). Wortlaut und Zweck des Schuld-
übernahmevertrages bieten keinen Anhalts-
punkt dafür, dass dieser Vertrag nur einen ver-
traglichen Vergütungsanspruch des Klägers um-
fassen sollte. Entgegen der Revisionsrüge hat
das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei diesen
Vertrag weiter dahin ausgelegt, dass der Beklag-
te nur eine Vergütungsschuld für Tätigkeiten
bis zu seiner Verpflichtung übernommen hat.
Dafür spricht eindeutig, dass sich das zugrunde
liegende Schreiben des Klägers vom 9.72.7994

15,,Yi::ngskosten" 
bezogen hat, ,,die ... ent-

Anmerkung (Dr. Cräfe)

Das Urteil steht im Gegensatz zu der Entschei-
dung des 9. Zivilsenats vom 30.9.1999 (GI 2000,
5/. Damals ließ dieser den Steuerberater wegen
dessen Fehler im steuerberatenden Teil des
ivianciaisverirages hafien. im voriiegen<ien UrLeii
nimmt die Gesamtnichtigkeit des Mandatsver-
trages dem Berater das Steuerberaterhonorar.

Interessant ist die Entwicklung der vom BGH
angesprochenen Möglichkeit, dem Steuerberater
u.U. einen Wertersatz gemäß $$ 812, 818 Abs. 2
BGB zu ermöglichen. Hier bleibt abzuwarten,
ob die Zivilgerichte dem Berater helfen oder
grundsätzlich von einem bewussten Verstoß
($ 817 Abs. 2 BGB) gegen das Rechtsberatungs-
gesetz ausgehen. Denn grundsätzlich steht
leichtfertiges Handeln einem vorsätzlichen
Gesetzesverstoß gleich (BCH, NJW 1989, 3217;
Palandt/Thomas 59. Aufl., 5 817 Tz. 19, Il ).

Anwaltshaftung
- Kündigungsschutzklage
* Klage gegen Gemeinschuldner
(OLC Frankfurt, Urt. v. 15.4.1999 - I U 26/98)

l-eitsatz:

Ke in e Vc r,l e tzu n g von Anwaltsve rtragspfl ichte n
bei Erhebun.g einer Kündigungsschutzklage
gegen die''vorrnalige,, inzwischen in Konkurs
befindliche Arbeitgeberin des Mandanten.

Aus den Gründen

Der geltend gemachte, auf eine schuldhafte
Verletzung der sich aus dem mit dem Beklagten
geschlossenen Anwaltsvertrag ergebenden
Pflichten gestützte Schadenersatzanspruch
($$ 675, 276,249 BGB) steht dem Kläger nicht zu.

Es bestehen bereits ganz erhebliche Zweifel, ob
dem Beklagten überhaupt in Anbetracht der
unstreitigen Umstände eine Pflichtverletzung
deshalb vorgeworfen werden kann, weil die am
8.1.1996 auftrags- und fristgerecht erhobene
arbeitsgerichtliche Kündigungsschutzklage gegen
die frühere Arbeitgeberin des Klägers und nicht
gegen deren Konkursverwalter gerichtet war.

hatte der Beklagte bei Iüageerhebung noch
keine positive l(enntnis von der tatsächlich mit
Beschluss des AG L. vom 2.1.7996 erfolgten Er-
öffnung des Konkurses über das Vermögen der
A.-GmbH (Schreiben des Beklagten an den Kläger
vom 8.1.1996 unter Inbezugnahme der zugleich
an das AG L. gerichteten Anfrage). Der amts-
gerichttiche Beschluss vom 2.1.1996 ist dem Be-

Kragren efsr am zv.L.L:,vo zuSegarrSel.

Eine entsprechende frühere Information hat der
Kläger dem Beklagten nicht zukommen lassen,
obwohl es seine Aufgabe war, den Beklagten
über die eingetretene Veränderung zu unter-
richten. Dieser war entgegen der Auffassung des
Klägers auch nicht verpflichtet, nach Erteilung
des Auftrages zur Erhebung der Kündigungs-
schutzklage (der telefonisch erst am 27.72.7995
erteilt war) allein wegen der zuvor angeordnet
gewesenen Sequestration bezüglich der A.-GmbH
ständig selbst den Sachstand in Bezug auf eine
mögliche Konkurseröffnung erforschen zu
müssen.

Schon allein deshalb kann eine Pflichtverlet-
zung nicht darin gesehen werden, dass der
Beklagte in der Kündigungsschutzklage vom
8.1.1996 die A.-GmbH als Beklagte bezeichnet
hatte. Insoweit kann auch nicht davon aus-
gegangen werden, dass nach Kenntniserlangung
des Beklagten von der Konkurseröffnung eine
Anderung des Passivrubrums auf den Konkurs-
verwalter nicht mehr m.öglich war.

Dass es im vorliegenden Fall dazu nicht gekom-
men war, ist allerdings dem Kläger und nicht
dem Beklagten anzulasten. Denn der Kläger hat
den Beklagten ausweislich dessen Anfrage vom
7.2.7996 über das weitere Vorgehen und insbe-

Schließlich hat sich der Beklagte im Hinblick
auf g 13 der Treuhandverträge auf die Einrede
der Verj ährung berufen.

Das Landgericht hat die Klage mit Urteil vom
25.8.1995 abgewiesen. Zur Begründung hat es

ausgeführt, den Anlegern seien durch das Ver-
halten des Beklagten keine Schäden entstanden,
so dass sie auch keine gegen den Beklagten ge-

richteten Schadenersatzansprüche an die Kläge-
rin hätten abtreten können. Die von ihnen ohne
Rechtsgrund an die Klägerin erbrachten Zahlun-
gen könnten sie nämlich von dieser zurück-
verlangen.

Gegen dieses, der Klägerin am 25,9.1995 zu-
gestellte urteil richtet sich die am 16.10,1995
L^i r"^*;^Lf 
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rung der Berufungsbegründungsfrist bis zum
18.12.1995 mit am 18.12.1995 bei Gericht ein-
gegangenem Schriftsatz begründete Berufung
der Klägerin.

Sie meint weiterhin, ihr stünden Ansprüche aus
abgetretenem Recht wegen einer positiven Ver-
tragsverletzung der von dem Beklagten mit den

--,- -1- --^^t-l--^-- ^- fr-^--L-.. l---..r..*--

^urgE,eIu 
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zu, Der Beklagte habe nicht in der gebotenen
Form auf die Aufnahme der Anleger per Kapital-
erhöhung gedrängt. Entgegen der Behauptung
im Prospekt sei er auch nicht unabhängig ge-

wesen, da er ständig für Herrn S. teilweise auch
in dieser Angelegenheit tätig gewesen sei. Er
habe auch keine Haftpflichtversicherung für
seine Tätigkeit im Rahmen des GmbH-Modells
abgeschlossen.

Zudem sei ihm bewusst gewesen, dass er eine
treuhänderische Verwaltung der Gelder nicht
durchgeführt habe und dazu bürotechnisch
auch gar nicht in der Lage gewesen sei. Insoweit
beruft sich die Klägerin auf ein Schreiben des

Beklagten vom 29.8.1991. Dennoch habe er
weiterhin Treuhandaufträge entgegengenom-
men, obwohl ihm eine schlechte finanzielle
Situation der Klägerin bekannt gewesen sei.
Durch die Pflichtwidrigkeit des Beklagten hät-
ten die Anleger weder Gesellschaftsanteile noch
einen anderen werthaltigen Vermögensgegen-
stand erhalten.

Eine Rückzahlung an die Anleger sei der Kläge-
rin nicht möglich, da sie vom Konkurs bedroht
sei. Den Anlegern sei deshalb durch das Verhal-
ten des Beklagten ein Schaden entstanden.
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Die Berufung ist zulässig, aber unbegründet.
Die Klägerin hat gegen den Beklagten keinen
Anspruch auf Zahlung des geltend gemachten
Betrages.

Aus den Gründen:

Zwar standen den Anlegern, deren Ansprüche
die Klägerin aus abgetretenem Recht verfolgt,
möglicherweise Schadenersatzansprüche gegen
den Beklagten zu. Diese können sich nach den
Grundsätzen der positiven Vertragsverletzung
im Hinblick auf eine Verletzung von Pflichten
ergeben haben, die dem Beklagten aus den Treu-
handverträgen mit den Anlegern oblagen.

Die Klägerin k:nn :bet selbst d-ann, -.r'enl die
Anleger ihre Forderungen wirksam an sie ab-

getreten haben, hieraus keine Ansprüche gegen
den Beklagten herleiten. Soweit sich ehemals
den Anlegern zustehende Ansprüche jetzt in
ihrer Hand befinden, ist nämlich zu berücksich-
tigen, dass neben der möglichen Verpflichtung
des Beklagten jedenfalls auch die Iüägerin
den Anlegern die Begleichung entsprechender
n^-l^-....-^- --L..ll^+^fulgtl uuäsl tLrlqrucLc.

Da intern im Innenverhältnis der Parteien allein
die Klägerin für den Schaden und damit auch
für den Ausgleich der Ansprüche der Anleger
verantwortlich ist, kann sie von dem Beklagten
auch nichts verlangen, nachdem ihr Ansprüche
abgetreten worden sind, zu deren alleiniger
Bedienung sie dem Beklagten ohnehin verpflich-
tet war.

Ein Anspruch der Anleger gegen die Klägerin
auf Rückzahlung der geleisteten Beträge ergibt
sich aus g 812 Abs. 1 Satz 1 1. Alternative BGB.

Die Klägerin hat die Zahlungen der Anleger
nämlich ohne Rechtsgrund erlangt. Ein Rechts-
grund ergab sich insbesondere nicht aus den
zwischen den Anlegern und dem Beklagten
geschlossenen Tr.euhandverträgen in Verbin-
dung mit den erteilten Treuhandaufträgen.

Denn nach g 2 des Treuhandvertrages sollten
die Zahlungen der Anleger an den Beklagten
als ihren Treuhänder erfolgen. Der Treuhänder
sollte die Beträge so lange aufTreuhandkonten
verwalten, bis er für die Anleger eine Gesell-
schaftsbeteiligung unter Ausübung der ihm
erteilten Vollmachten begründet hatte.

I

(Anträge,,,)
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und 1991 errichtet und an eine Vermietungs-
gesellschaft vermietet. Die von den Anlegern
geleisteten Beträge flossen direkt an die Kläge-
rin.

Zu einer wirksamen Beteiligung der Anleger an
der Klägerin kam es jedoch nicht. Als im Jahre
1991 bekannt wurde, dass die formalen Voraus-
setzungen wegen einer fehlenden notariellen
Beurkundung oder Beglaubigung der dem Be-
klagten erteilten Treuhandvollmachten dafür
fehlten, dass der Beklagte GmbH-Anteile für die
Anleger erwerben konnte, wurde versucht, die
Anleger auf anderem Wege im Rahmen einer
Kapitalerhöhung als Gesellschafter in die Kläge-
rin einzubringen.

Nachdem der bisherige Alleingesellschafter S.

seinen Anteil an eine Frau L. übertragen hatte,
beurkundete der Notar K. am 25.3.1993 eine
Kapitalerhöhung der Klägerin. Gleichzeitig
wurde das erhöhte I(apital auf die Anleger über-
tragen, wobei der Beklagte als vollmachtloser
Vertreter der Anleger auftrat. In knapp 40 Fäl-
len genehmigten die Anleger die übertragungen
in notariell beglaubigter Form.

Weitere Genehmigungen erfolgten nicht. Auf
Initiative des Herrn S. verschickte der neue
Geschäftsführer B. der Klägerin am 28.6.1993
ein Rundschreiben, in dem es hieß, die Ret-
tungsversuche im Hinblick auf eine übertragung
von GmbH-Anteilen an die Anleger seien ge-
scheitert. Es drohe der Konkurs der Gesellschaft.

In der Folgezeit verklagten zahlreiche Anleger
die Klägerin und Herrn S. persönlich erfolgreich
beim Amtsgericht auf Rückzahlung der geleiste-
ten Beträge. Die gegen die Urteile eingelegten
Berufungen wurden in 39 Fällen mit Urteilen
des Landgerichts vom 75.2.7995 zurückgewiesen,
da die Beklagten dieser Rechtsstreite unter dem
Gesichtspunkt der Prospekthaftung Rückzah-
lung schuldeten. Seit Erlass dieser Urteile erfüllt
die Klägerin ihr gegenüber geltend gemachte
Rückzahlungsansprüche auch außergerichtlich.

Überwiegend schon vor den Urteilen des Land-
gerichts vom 15.2.1995 hatten insgesamt 2l An-
leger ihre Ansprüche gegen den Beklagten als
Treuhänder an die Klägerin abgetreten, wobei
sich die Klägerin vergleichsweise in 20 Fällen
bereit erklärte, den Anlegern 50% ihres Scha-
dens und in einem Fall 100% ihres Schadens
zur Abgeltung aller gegenseitigen Ansprüche
zu ersetzen. Die der Klägerin abgetretenen For-
derungen belaufen sich einschließlich Rechts-

anwaltskosten der Anleger auf insgesamt
63.827,62 DM. Diesen Betrag macht die Klägerin
zuzüglich Zinsen aus abgetretenem Recht gegen-
über dem Beklagten geltend.

Die Klägerin hat erstinstanzlich vorgetragen,
der Beklagte habe gegenüber den Anlegern eine
Pflichtverletzung begangen, da er nicht beach-
tet habe, dass seine Vollmacht notarieller Be-
urkundung bedurft habe. Deshalb sei es nicht
zu einer vertraglichen Anbindung der Anleger
an sie, die Klägerin, gekommen.

(Anträge . .. )

Der Beklagte hat vorgetragen, das neue Konzept,
nach dem die Anleger GmbH-Anteile hätten
erwerben sollen, sei nicht mit seinem Einver-
nehmen entwickelt worden. Die Treuhand-
formulare seien von dem Initiator S. ohne Rück-
sprache mit ihm in Umlauf gesetzt worden. Als
er Herrn S. auf den Mangel der Vollmacht hin-
gewiesen,habe, habe Herr S. erklärt, dies könne
später nachgeholt werden. Dass die Anleger die
schließlich durchgeführte Begründung von
GmbH-Anteilen im Wege der Kapitalerhöhung
nicht genehmigt hätten, beruhe auf dem Schrei-
ben der Klägerin vom 28.6.1993, für das er nicht
verantwortlich sei.

Bei der Überwachung der Geldmittel der Änleger
habe er sich korrekt verhalten. Ursprünglich
sei vorgesehen gewesen, dass die Anleger die
Beträge auf für sie vom Beklagten eingerichtete
Treuhandkonten zahlen sollten. Als die Anleger
dann aber ihre Stammeinlagen mit Darlehen
der Klägerin bzw. der W.-KG finanziert hätten,
habe er Herrn S. immer wieder darauf hingewie-
sen, dass die Beträge im Hinblick auf die beab-
sichtigte Kapitalerhöhung einzuzahlen seien.
Dies sei später auch geschehen.

Der Beklagte habe nicht wissen können, dass
Herr S. die Beträge aufgrund der ihm erteilten
Vollmachten wieder abgezogen habe. Die im
Treuhandvertrag begründete Verpflichtung, die
von den zukünftigen Gesellschaftern einzuzah-
lenden Beträge bis zur Gesellschaftsbeteiligung
zu verwahren, habe er bei dieser Sachlage nicht
erfüllen können.

Im Ubrigen stünden der Klägerin die geltend
gemachten Ansprüche teilweise auch deshalb
nicht zu, weil acht Anleger, deren Schäden die
Klägerin aus abgetretenem Recht geltend
mache, die Abtretungserklärungen angefochten
hätten.

sondere hinsichtlich der Frage, ob das arbeits-
gerichtliche Verfahren weiterbetrieben werden
sollte, im Weiteren mangels jeglicher Außerung
im Unklaren gelassen. Das gilt gleichermaßen
hinsichtlich des Umstandes, dass der Kläger
entgegen der unstreitig am 19.1,1996 mit dem
Beklagten getroffenen Absprache sich im Weite-
ren nicht mehr darüber geäußert hatte, ob an-
gesichts der ihm am 77.7.7996 vom Konkurs-
verwalter der Gemeinschuldnerin unterbreite-
ten Abfindungsvereinbarung über 3.000 DM die
Kündigungsschutzklage noch weiterbetrieben
werden sollte.

In jedem Falle ist selbst dann, wenn man die
vorgenannten - massiv gegen eine Pflichtver-
letzung des Beklagten sprechenden - Zweifel
dahinstehen lässt, weiterhin von der Erfolg-
losigkeit des Schadenersatzbegehrens des Klä-
gers deshalb auszugehen, weil er nach wie vor
die ihm obliegende Darlegung konkreter Tat-
sachen darüber vermissen lässt, dass und wieso
seine I(ündigungsschutzklage Erfolg gehabt
haben wilrde bzw. dass er insoweit eine Abfin-
dung i.H.v. 20.000 DM hätte erlangen können.

Insbesondere hätte der Kläger angesichts der
betriebsbedingt ergangenen Kündigung plausi-
bel und objektiv nachvollziehbar dartun müssen,
dass und wieso eine dahin gehende Feststellung
des ArbG - insbesondere auch aufgrund welcher
ihn betreffenden persönlichen Umstände - hätte
getroffen werden müssen, dass sein Arbeits-
verhältnis durch die ergangene Kündigung vom
78.72.7995 zum 37.7.7996 nicht als aufgelöst
erachtet werden konnte und dass unter diesen
Umständen eine Abfindungsvereinbarung über
20.000 DM mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
erzielen gewesen wäre.
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vereinbarungen mit anderen Arbeitnehmern
erzielt werden konnten. Da hierfür immer nur
individuelle Umstände maßgeblich sein konn-
ten, kann insoweit von keiner Verallgemeine-
rung zugunsten des Klägers ausgegangen wer-
den. Mangels des erforderlichen hinreichenden
Tatsachenvorbringens des Klägers reicht auch
dessen bloßer - unter Zeugenbeweis gestellter -
Hinweis nicht aus, dass der Konkursverwalter
der Gemeinschuldnerin über genügend Geld-
mittel zur Begleichung von Abfindungszahlun-
gen verfügt habe.

Steuerberaterhaftung
- Kenntnis des Steuerrechts, Umsatzbesteuerung

bei Geldspielautomaten
- Vorlage zum EuGH
- FG-Beschluss in DSIR
- Fehler des Zweitberaters
(oLG Hamm, Urt. v. 24.2.1999 - 25 U t3t/98)

leitsätze (d. Red.):

1. Ab den Zeitpunkt der Veröffentlichung des
Vorlagebesch.lusses des Finanzgerichts zum
EUGH in der Fachzeitschrift ,,DSIR" besteht
die Pflicht zur Kenntnisnahme und Einlegung
eines Einspruchs..

2. Ein Verschulden des gleichzeitig eingeschalte-
tea steuerberaters, der nicht zur Überprüfung
des Kollegen eingqschaltet wurde, begründet
kein Mitverschulden gem;äß $ 254 BGB, sond,ern
u.U. eine gesamtschuldne:rische Haf,tung.

I

Da dies in erster Linie von den individuellen
Gegebenheiten des Klägers abhängig war, fehlt
es auch im zweiten Rechtszug an diesbezüg-
lichen hinreichenden Darlegungen. Diese kön-
nen nicht mit dem bloßen Vorbringen ersetzt
werden, dass eine Reihe von Arbeitskollegen
des Klägers im Vergleichswege mit dem Kon-
kursverwalter die bezeichneten Abfindungsver-
einbarungen erreicht hatte.

Entgegen der Auffassung des Klägers kann ent-
sprechend hinreichender Tatsachenvortrag
nicht als entbehrlich und seine Schadenersatz-
kl4ge nicht schon deshalb als begründet an-
gesehen werden, weil in den Fällen einer gegen
den Konkursverwalter erhobenen Kündigungs-
schutzklage die näher bezeichneten Abfindungs-

Aus den Gründen:

Die zulässige Berufung ist nur im zuerkannten
Umfang begründet. Die an sich in Höhe von
74.475,25 DM berechtigte Klageforderung ist
durch Aufrechnung des Beklagten mit Schaden-
ersatzansprüchen untergegangen.

Der Anspruch der Klägerin aufVergütung ihrer
Steuerberaterleistung beläuft sich auf insgesamt
74.475,25 DM. Zutreffend weist der Beklagte
darauf hin, dass der Klägerin gemäß ihrer eige-
nen Berechnung weniger zusteht als vom Land-
gericht zuerkannt. Hinsichtlich der 20 abgerech-
neten Stunden für die Zusammenstellung und
Abholung sowie Einsortierung von Buchftih-
rungsunterlagen für das Steuerstrafverfahren
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kann sie entsprechend ihrer Rechnung vom
77.4.7996 nur einen Stundensatz von 100 DM

beanspruchen, so dass ihr insoweit einschließ-
lich Mehrwertsteuer 2.300 DM zustehen. Zttzig-
lich weiterer 98 Stunden ä 107,50 DM ergibt
sich der der Klägerin zustehende Gesamtrech-
nungsbetrag von 74.475,25 DM.

Dieser Anspruch ist auch hinsichtlich der Posi-

tionen 1 bis 3 der Rechnung aus den zutreffen-
den Gründen der angefochtenen Entscheidung
nicht verjährt, da die abgerechneten Arbeiten,
die insgesamt im Zusammenhang mit dem
gegen den Beklagten laufenden Steuerstrafver-
fahren stehen, eine Angelegenheit im Sinne der
Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV)

darstellen.

Die Forderung ist aber durch die teilweise be-
dingt erklärte Aufrechnung des Beklagten mit
Schadenersatzansprüchen aus abgetretenem
Recht der S.-GmbH untergegangen ($ 389 BGB).

Die Abtretung der GmbH ist durch eine entspre-
chende schriftliche Erklärung vom 6.1.1997, die
im Senatstermin überreicht worden ist, belegt.
Nach Einsichtnahme ihres Prozessbevollmäch-
tigten ist die Klägerin ihr auch nicht mehr ent-
gegengetreten.

Der Zedentin stand ein aufrechenbarer Anspruch
aus positiver Vertragsverletzung des Steuer-
beratervertrages gegen die Klägerin zu, weil
diese es pflichtwidrig unterlassen hat, vorsorg-
lich Einspruch gegen die Aufhebung der Vorbe-
halte der Nachprüfung betreffend die Umsatz-
steuerbescheide für die Jahre 1986 bis 1990

durch Bescheid vom 23.2.1994 einzulegen bzw.
der Zedentin dies anzuraten.

Diese Pflichtverletzung folgt daraus, dass auf-
grund des Vorlagebeschlusses des Finanzgerichts
Hamburg vom 22.72.7992 an den Europäischen
Gerichtshof (EuGH) die Grundlagen der Umsatz-
besteuerung von Geldspielautomatenaufstellern
zur Überprüfung standen, insbesondere die
Frage, ob bei Geldspielautomaten mit Gewinn-
möglichkeit Besteuerungsgrundlage die Gesamt-
heit der Spieleinsätze ohne Abzug der automa-
tisch an die Spieler ausgezahlten Gewinne ist,
was nach der seinerzeitigen Rechtsprechung des

Bundesfinanzhofes bejaht und durch die Besteu-

erung unter Zugrundelegung eines Multiplika-
tors von 1,5 praktiziert wurde.

Diese Frage war für die Betreiber von Geldspiel-
automaten von erheblicher wirtschaftlicher
Bedeutung, weil es bei einer abweichenden Be-

urteilung dieser Frage durch den EuGH um eine
nicht unerhebliche Verringerung der von ihnen
zu zahlenden Umsatzsteuern ging. Spätestens
ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des
Vorlagebeschlusses des Finanzgerichts Ham-
burg in der Fachzeitschrift DStR 1993, S. 436,
bestand deshalb für den Steuerberater die
Verpflichtung, vorsorglich Einspruch gegen
nicht bestandskräftige Urnsatz steuerbescheide
oder Bescheide, durch welche der Vorbehalt der
Nachprüfung aufgehoben wurde, einzulegen
bzw. dem Mandanten dies anzuraten.

Wie der Senat bereits wiederholt zu beurteilen
hatte und in den Verfahren 25 U 777196,25 U

722196 und 25 U 133/96 auch entschieden hat,
kann sich die Klägerin nicht darauf berufen,
von dem Vorlagebeschluss des Finanzgerrchts
Hamburg ohne Verschulden keine Kenntnis ge-

habt zu haben. Ihrer Ansicht, ein Steuerberater
müsse nicht jeden veröffentlichten Vorlagebe-
schluss kennen, sondern verlangt werde nur die
Lektüre höchstrichterlicher Entscheidungen,
wobei der Steuerberater die Möglichkeit der
Anderung der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung nur bei Evidenz einer neuen Rechtsent-
wicklung berücksichtigen müsse, kann so unein-
geschränkt nicht gefolgt werden.

Schon weil die Iflägerin 10 Gesellschaften, die
Geldspielautomaten betreiben, seit Jahren
steuerlich beraten hatte, war von ihr zu erwar-
ten, dass sie gerade die Rechtsprechungsent-
wicklung zur Besteuerung auf diesem Gebiet
besonders intensiv verfolgte. Hinzu kommt, dass

zwar auf Basis der bis dahin geltenden Recht-

sprechung des Bundesfinanzhofs eine Einspruchs-
einlegung nicht veranlasst war, die Besteuerungs-
praxis - wie die Klägerin selbst einräumt - in
der Literatur und teilweise auch der Rechtspre-
chung der Finanzgerichte aber seit Jahren um-
stritten war und es hier um die Vorlage an ein
dem Bundesfinanzhof übergeordnetes Gericht
ging, dessen Entscheidung völlig offen war.

Zumindest hlitte es danach der lüägerin ob-
legen, der Zedentin die Sachlage aufzuzeigen
und ihr die Entscheidung zu tiberlassen, ob
angesichts derVorlage an den EUGH Einspruch
gegen den den Vorbehalt der Nachprüfung auf-
hebenden Bescheid eingelegt werden sollte
oder nicht. Hinsichtlich der dann von der Zeden-

tin zu treffenden Entscheidung kann unbedenk-
lich davon ausgegangen werden, dass diese bei
richtiger Beratung sich für das einfache Mittel,
ihre Rechte zu wahren - die vorsorgliche Ein-
spruchseinlegung - entschieden hätte.

Die KG warb mit einem Prospekt um Anleger.
In dem Prospekt wurde ausgeführt, die gesamte
Abwicklung werde durch einen Notar als Treu-
händer überwacht. Zudem war in dem Prospekt
ein Treuhandvertrag zwischen dem Treuhänder,
als der der Beklagte fungieren sollte, und dem
einzelnen Anleger abgedruckt. Entsprechend
diesem Modell wurden 86 Anleger geworben.

Als der Steuerberater Sch. des Kaufmanns S. im
Laufe des Jahres 1989 feststellte, dass eine Be-

teiligung der Anleger an der KG wegen einer
Gesetzesänderung steuerbegünstigt nicht mehr
möglich war, wurde das Konzept umgestellt.
Nunmehr sollten die Anleger nicht mehr an der
KG, sondern an der Klägerin beteiligt werden.

Lrer rrosPeKf wuroe
angepasst. Er wurde in wirtschaftlicher Hinsicht
von dem Wirtschaftsprüfer L., in rechtlicher
Hinsicht von dem Rechtsanwalt und Notar Dr. K.

und in steuerlicher Hinsicht von dem Steuer-
berater Sch. geprüft. Der Prospekt entsprach
weitgehend dem für das ursprüngliche Anlage-
modell entworfenen Prospekt.

Auf Seite 8 heil3t es unter der Überschrift: ,,Eine
sichere Basis als Grundlage für den Erfolg ... "

auszugsweise wie folgt:

,,Damit alles mit rechten Dingen zugeht, wird
die gesamte Abwicklung der Gesellschaft von
einem renommierten Notar überwacht. Dieser
Notar ist Ihnen gegenüber u.a. für die Wahr-
nehmung Ihrer Gesellschafterrechte verantwort-
lich. Durch eine entsprechend abgeschlossene
Versicherung sind Sie noch zusätzlich abge-

sichert. Ebenso handelt dieser Notar als Ihr un-
abhängiger Treuhänder, der ausschließlich Ihre
Interessen vertritt. . .. Das beruhigt mich aber'"

Auf Seite 16 des Prospekts war wiederum ein
Treuhandvertrag abgedruckt, dessen $ 2 wie
folgt lautet:

,,Für jeden Treugeber begründet der Treuhänder
aufgrund der ihm vom Treugeber im Treuhand-
vertrag erteilten unwiderruflichen Vollmacht
irn Namen und für Rechnung des Treugebers
einen Gesellschaftsanteil in Höhe von insgesamt
15.000 DM, verbunden mit einer Stammeinlage
in Höhe von 5.000 DM, an der S.-GmbH. Die
Beteiligung wird teilweise sofort, teilweise im
Zuge von Kapitalerhöhungen begründet.

Der Treuhänder leistet im Namen und für Rech-

nung der Treugeber die Einlage und stellt der
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Beteiligungsgesellschaft den Betrag nach Maß-
gabe des Gesellschaftsvertrages zur Verfügung'
Bis dahin hält der Treuhänder die ihm zuflie-
ßenden Mittel der Treugeber auf einem Treu-
handkonto bis zur Übernahme der jeweiligen,
auch teilweisen, Gesellschaftsbeteiligung. Er
nimmt für den Treugeber, ausschließlich in
dessen Interesse, sämtliche diesem zustehende
Rechte aus Gesellschaftsvertrag und Gesetz

wahr. ... "

Der Beklagte übernahm auch für das neue
Anlagemodelt die Funktion des Treuhänders.
Zwischen dem 9.10.1989 und dem 10.9.1991

wurden etwa 250 GmbH-Anleger geworben.
Der Beklagte bestätigte jeweils die ihm erteilten
Treuhandaufträge. Die Anleger sollten nach den
m,--,,L ^- t---cr,i-^- 1^+-+l:^L ^:'.^'. -^^^11.-L^S+.I I E Ulldlrgd ul Lr o6Etl rL Lz LrrLrr

anteil von insgesamt 15.000 DM erwerben und
hatten eine Stammeinlage von 4,500 DM zu
erbringen.

Mit Ausnahme eines Anlegers wurde dieser
Betrag von ihnen dadurch finanziert, dass

die Klägerin den Anlegern ein Darlehen über
4.577,25 DM zur Verfügung stellte, das ein-
schiießiich Zinsen unci Kosten in 60 ivioiiats-
raten ä 100 DM zurückzuzahlen war. Der gesam-

te Gesellschaftsanteil von 15.000 DM sollte in
109 Monatsraten ä 100 DM erbracht werden. Die
Differenz zu dem vollen Betrag von 15.000 DM

sollte durch Mieteinnahmen und sonstige Vor-
teile gedeckt werden.

Die Klägerin refinanzierte sich bei der W.-KG'

die später selbst anstelle der Klägerin als Dar-
lehensgeberin auftrat. In den an den Beklagten
gerichteten Treuhandaufträgen der Anleger
heißt es zu den von ihnen zu erbringenden
Zahlungen wie folgt:

,,Meinen gesamten Zeichnungsbetrag erbringe
ich in 109 möglichst gleich bleibenden Monats-
beträgen zu je 100 DM an die Gesellschaft spä-

testens zum 3. eines Monats, beginnend mit dem
ersten des Monats, der auf die Bestätigung mei-
nes Treuhandauftrages durch die Gesellschaft
erfolgt. Ich beauftrage die Gesellschaft bzw. ihre
bevollmächtigte Vertretung, die monatlichen
Beträge bis auf Widerruf von meinem u.a. Bank-
konto abzubuchen, soweit und solange diese'
nicht vom Arbeitgeber überwiesen werden."

Da nur ca. 250 GmbH-Anleger geworben werden
konnten, wurden statt der ursprünglich vier
geplanten Häuser nur zwei in das Fondsobjekt
eingeführt. Die Gebäude wurden zwischen 1987
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In seinem Fax vom 2.3.1996 teilte der ICäger
der Beklagten mit, dass die unselige Sache mitt-
lerweile bei der Vollstreckung gelandet sei und
dass Zahlungstermin der 9.3.1996 sei. Er bat
die Beklagte dringend um Aufl<lärung und um
Nachricht, mit wem und was beim Finanzamt
abgesprochen und geklärt worden sei.

Am 7.3.1996 folgte das nächste Faxschreiben des
Klägers. Er setzte die Beklagte über das ihm vom
Finanzamt angedrohte Zwangsgeld in I(enntnis
und wies sie darauf hin, dass er die dazugehöri-
gen Unterlagen mit Schreiben vom 24.2.7996
zur Beantwortung an sie versandt habe. Er for-
derte die Beklagte auf, ihm Kopien des gesam-
ten bisherigen Schriftverkehrs, aller Einsprüche
und aller Schreiben an die Amter oder von den
Amtern sämtliche Vorgänge betreffend zu über-
senden. Außerdem erkundigte er sich bei der
Beklagten, ob die ,,ESt 91" jetzt definitiv aus der
Vollstreckung herausgenommen worden sei.

Mit Faxschreiben vom 10.3.1996 wiederholte der
Iüäger seine Anfrage und forderte die Beklagte
eindringlich auf, ihm seine Frage zu beant-
worten. Er bat erneut um Überlassung des ge-
samten Schriftverkehrs und warf der Beklagten
vor, dass sie offensichtlich sein Schreiben betref-
fend die Zahlung von 5.000 DM an das Finanz-
amt nicht weitergeleitet habe und dass er mit
ihrer Zusage: ,,Da passiert nichts! Ich hafte dafür
mit meinem Leben!" nichts anfangen könne.

Am 10.3.1996 rief die Beklagte den Kläger da-
raufhin an und teilte ihm auf seinem Anruf-
beantworter mit, dass sie am nächsten Tag noch
einmal einen Termin beim Finanzamt habe.
Danach werde sie sich sofort mit ihm in Ver-
bindung setzön und ihm alle Unterlagen über-
geben. Ob die Beklagte diesen Termin beim
Finanzamt wahrgenommen hat und was sie in
der vorliegenden Sache mit dem Finanzamt
besprochen hat, hat die Beklagte nicht vorge-
tragen.

Angesichts der vorgelegten Faxschreiben des
Iflägers an die Beklagte ist ihr Vorbringen, sie
habe keinen Auftrag gehabt, mit dem Finanz-
amt eine vergleichsweise Regelung herbei-
zuführen, der lüäger habe ihr den Haftungs-
bescheid nicht mitgeteilt, so dass er selbst
dagegen hätte Einspruch einlegen müssen, als
widerlegt anzusehen.

Treuhänderhaftung
- Gesamtschuld mit Beteiligungsgesellschaft
- Anlegeransprüche, Abtretung an Beteiligungs-

gesellschaft
(OLC Hamm, Urt. v. 11.6.1996 - 28 U 185/95)

Leitsätze (d. Red.);

1. Wird die Treuhandtätigkeit nicht ausgeübt,
weil die Zahlungen direkt an die Beteiligungs-
gesellschaft laufen, muss der Treuhänder di.e
Anleger darüber belehren.

2. Ein Gesamtschuldverhältnis eines zum Scha-
denersatz verpflichteten Treuhänders scheidet
aus, wenn der durch die Pflichtverletzung
begünstigte Dritte Rückzahlung schuldet.

3. Beruht die Mithaftung eines Gesamtschuld-
ners allein auf nicht ausreichender Beaufsichti-
gung des Dritten, ist dieser in der Regel allein
ausgleichspflichtig. Die alleinige Verantwor-
tung kann nicht dadurch umgangen werden,
dass der zur Rückzahlung verpflichtete Dritte
sich die Schadenersatzansprüche der Anleger
gegen den Treuhänder abtreten lässt.

Zum Sachverhalt:

Die ICägerin nimmt den Beklagten aus abge-
tretenem Recht verschiedener Anleger auf Scha-
denersatz wegen einer Verletzung von Pflichten
aus Treuhandverträgen im Zusammenhang mit
einem Anlagemodell in Anspruch.

Der Kaufmann S. erwarb Mitte der achtziger
Jahre über die von ihm betriebene GmbH Grund-
stücke, die mit vier Häusern, in denen Ferien-
appartements eingerichtet werden sollten, be-
baut und über einen zu gründenden geschlosse-
nen Immobilienfonds vermarktet werden sollten.
Gemäß Gesellschaftsvertrag vom 2.10.1986
wurde die S.-GmbH & Co. KG gegründet.

Die ICägerin nahm ursprünglich die Stellung
einer I(omplementärgesellschaft der KG ein.
Der Beklagte, der schon seit langem anwaltlich
für den Kaufmann S. tätig gewesen war, war
nach g 4 des Gesellschaftsvertrages der KG Treu-
handkommanditist, der für Dritte eine Kom-
manditeinlage bis zu 3.867.500 DM in Stücken
zu je 6.500 DM übernehmen konnte. Der Kauf-
mann S. war Alleingesellschafter der Klägerin.
Zum Geschäftsführer der Klägerin wurde der
damalige Bürovorsteher des Beklagten - K. -
bestellt.

Die Klägerin war, wenn auch nicht allein, son-
dern neben dem Steuerberater T., mit der Prü-
fung der geänderten Steuerbescheide und damit
des die Vorbehalte aufhebenden Bescheides aus
dem Jahr 1994 befasst, wie schon ihr Schreiben
an die Zedentin vom 11.3.1994 zeigt, so dass
die dargestellte Beratungspflicht auch trotz der
Einschaltung des Steuerberaters T. zu ihren ver-
traglichen Aufgaben gehörte.

Die mit dem Finanzarnt im Rahmen des steuer-
strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen
den Beklagten getroffene,,tatsächliche Verstän-
digung" vom 8.12.1993 über die Besteuerungs-
grundlagen stand einer Einspruchseinlegung
nicht entgegen. Darin ging es nicht um die im
Vorlagebeschluss aufgeworfene Frage der Be-

steuerungsgrundlage bei Geldspielautomaten,
sondern im Wesentlichen um die Festlegung
des Anteils der Umsätze aus Geldspielautomaten
und Unterhaltungsautomaten am Kassenbestand
und die Festlegung von Fehlstunden und Stun-
denlohn von Mitarbeitern, so dass eine Ein-
spruchseinlegung im Hinblick auf den Vorlage-
beschluss die Grundlagen und Ergebnisse der
Verständigung nicht berührt hätte.

Der Zedentin kann auch kein Mitverschulden
gemäß $ 254 BGB angelastet werden.

Ein möglicherweise ebenfalls vorliegendes Ver-
schulden des gleichzeitig eingeschalteten Steuer-
beraters T. ist ihr nicht gemäß SS 278, 254BGB
als Mitverschulden zuzurechnen. Da dieser
nicht in den Pflichtenkreis der Zedentin gegen-
über der Iüägerin eingebunden und nicht zur
Überprüfung der Tätigkeit der Iüägerin ein-
geschaltet war, kommt insoweit allenfalls eine
gesamtschuldnerische Haftung der beiden
Steuerberater in Betracht.

Gleiches gilt für ein mögliches Verschulden im
Rahmen der nachträglichen Schadenabwendung
durch Beantragung einer Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand, bezogen auf die Versäumung
der Einspruchsfrist gegen den Bescheid vom
23.2.7994. Auch insoweit traf die Klägerin - eben-
so wie möglicherweise den Steuerberater T. -
eine eigenständige Verpflichtung tätig zu wer-
den, da auch sie spätestens im Juni 1994 Kennt-
nis von der EUGH-Entscheidung vom 5.5.1994
erlangt hat.

Auch trifft die Zedentin kein eigenes Mitver-
schulden, etwa weil sie die geänderten Steuer-
bescheide bzw. den den Vorbehalt aufhebenden
Bescheid nicht rechtzeitig an den Berater T.
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weitergeleitet hätte. Insoweit durfte sie sich
auf die ordnungsgemäße Prüfung dürch die
Klägerin, die diese ihr in dem Schreiben vom
77.3.7994, mit welchem sie ihr die Bescheide
zugeleitet hat, bestätigt hat, verlassen.

Insbesondere weil die I(lägerin im letzten Satz
dieses Schreibens ausdrücklich darauf hinweist,
dass sich die Zedentin wegen der Stundung der
zu zahlenden Beträge an den Steuerberater T.

wenden solle, durfte diese davon ausgehen, dass

im Übrigen eine Zuleitung und weitere Prüfung
durch den Steuerberater T. und ggf. Einspruchs-
einlegung durch diesen nicht erforderlich bzw.
angeraten war.

Der durch diese Pflichtverletzung entstandene
Gesamtschaden - zu viel gezahlte Umsatzsteuer
von 43.779 DM - ist der Höhe nach mit den
spezifizierten Berechnungen in den Schriftsät-
zen des Beklagten vom 24.2.7997 mit Anlagen
und vom 16.3.1998 substantiiert dargetan. Das
pauschale Bestreiten der Klägerin demgegen-
über ist unzureichend. Als frühere Steuerberate-
rin der Zedentin war ihr ein konkretes Bestrei-
ten möglich und zu erwarten.

Der Schadenersatzanspruch ist, soweit mit ihm
die Aufrechnung gegen die I(lageforderung
erklärt worden ist, nicht verjährt. Die mit dem
Ablauf der Einspruchsfrist gegen den Bescheid
vom 23,2,7994 beginnende dreijährige Ver-
jährungsfrist gemäß g 68 Steuerberatungs-
gesetz, also entsprechend dem Eingangsstempel
vom 2.3.1994 auf dern anzufechtenden Bescheid
spätestens beginnend mit dem 2.4.7994, ist
durch die Aufrechnungserklärung im Schrift-
satz vom 73.7.7997 in Höhe des Betrages der
geltend gemachten Iüageforderung von
76.928 DM wirksam gemäß g 209 Abs. 2 Nr. 3
BGB unterbrochen.

In Höhe des durch die Aufrechnung gegen die
berechtigte Klageforderung nicht verbrauchten
Teils des wegen der Aufrechnungserklärung
nicht verjährten Schadenersatzanspruchs, also
2.572,75 DM (16.928 DM minus 14.415,25 DM),
ist auch die Widerklage begründet.

Im Übrigen ist die Widerklage unbegründet.
Der weiter gehende Schadenersatzanspruch
ist verjährt. Durch die mit Schriftsatz vom
74.8.7997 erhobene Widerklage konnte die Ver-
jährung nicht mehr wirksam unterbrochen
werden, da die Primärverjährungsfrist von drei
Jahren zu diesem Zeitpunkt schon abgelaufen
war.
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Für eine Sekundärhaftung der Klägerin ist
schon deswegen kein Raum, weil die Zedentin
bzw. der sie im Steuerstrafverfahren vertretende
Beklagte bereits während der noch laufenden
Primärverjährungsfrist anwaltlich vertreten
und - wie die erfolgte Aufrechnung zeigt - auch
rechtzeitig über eine mögliche Schadenersatz-
verpflichtung der lflägerin beraten war (vgl.
BGH, NJW-RR 1996, 313).

Steuerberaterhaftung
- Sicherster Weg
- -ürniassencie Bera r-ung

- Angebot des Finanzamts
(OLG Düsseldorf, Urt. v.28.1 1999 - t3 u 43/s8)

Leitsatz:

Die Verpflichtung des Steuerberaters, dem Man"
danten den nach den Umständen sichersten
Weg zu dem erstrebten
zuzeigen und sachgerechte Vorschläge zu des-
sen Verwirklichung zu machen, kann aueh die
Empfehlung umfassen, einen vorn Finanaamt
vorgeschlagenen' Pauschalbetrag zur Abgeltung
streitiger Quellensteuer zu zahlen.

Aus den Gründen

Die Berufung der Beklagten ist unbegründet

Das Landgericht ist zu Recht und mit zutreffen-
der Begründung davon ausgegangen, dass der
Kläger gegen die Beklagte einen Schadenersatz-
anspruch in Höhe von 10.876 DM wegen Ver-
letzung ihrer Pflichten als Steuerberaterin hat.
Die Berufungsbegründung rechtfertigt keine
abweichende Entscheidung.

Das Vorbringen des Klägers und die vom Land-
gericht in dem angefochtenen Urteil dargeleg-
ten Gründe, aus denen sich die Vertragsverlet-
zung der Beklagten ergibt, werden durch die
vom Kläger in zweiter Instanz vorgelegte Korres-
pondenz zusätzlich bestätigt.

Zutreffend hat das Landgericht ausgeführt, dass
auch nach dem eigenen Vorbringen der Beklag-
ten diese den Kläger fehlerhaft beraten hat. Aus
dem Schreiben des Klägers an die Beklagte vom

13.11.1995 ergibt sich, dass der Kläger sich zur
Vermeidung weiteren Argers und Zeitaufwands
entschlossen hatte, die von dem Finanzamt
vorgeschlagene Pauschalzahlung von 5.000 DM
zur Abgeltung der strittigen Quellensteuer zu
leisten.

Da der lfläger diese Zahlung allerdings ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht erbringen
wollte und er die Beklagte ausdrticklich danach
gefragt hat, ob das überhaupt möglich sei, war
die Beklagte verpflichtet, ihn insoweit umfas-
send zu beraten.

Es oblag ihr, für ihn die bestmögliche Lösung
unter Berücksichtigung des Umstands, dass der
Kläger sich nicht noch Wochen und Monate mit
dieseur Frubieur uder gal urii. ciucur Pruzess Lciur
Finanzgericht befassen wollte, zu finden. Die
Beklagte durfte sich nicht mit der von ihr vor-
getragenen telefonischen Mitteilung begnügen,
dass eine Zahlung von 5.000 DM ohne Aner-
kennung einer Rechtspflicht nicht möglich sei.

Im Rahmen ihres Auftrags hatte sie den Kläger,
von dessen Belehrungsbedürftigkeit sie auszu-

fragt über alle bedeutsamen steuerlichen Einzel-
heiten und deren Folgen zu unterrichten. Ins-
besondere musste sie den Kläger vor Schaden
bewahren. Deswegen musste sie als Steuerbera-
terin den nach den Umständen sichersten Weg
zu dem erstrebten steuerlichenZiel aufzeigen
und sachgerechte Vorschläge zu dessen Ver-
wirklichung unterbreiten (BCH, ZIP 1998, 649).

Die Beklagte war daher verpflichtet, den Kläger
darauf hinzuweisen, dass es für ihn unter
Berücksichtigung seiner Vorstellungen und
Interessen die beste Lösung war, auf den Vor-
schlag des Finanzamts einzugehen und den
vorgeschlagenen Pauschalbetrag von 5.000 DM
ohne Einschränkung zu zahlen, also unter An-
erkennung einer entsprechenden Steuerpflicht.

Dazu war die Beklagte auch ohne weiteres in
der Lage, da ihr die Höhe der von dem Kläger zu
zahlenden Quellensteuer für die Models für die

Jahre 1991, 1992 und 1993 ebenso bekannt war
wie der Vergleichsvorschlag des Finanzamts.

Denn die Beklagte hatte gemäß dem Betriebs-
prüfungsbericht am 11.8.1995 bei der Schluss-
besprechung der beim Kläger durchgeführten
Betriebsprüfung teilgenommen, bei der das
Problem der Quellensteuer für die Models des

Klägers erörtert worden war. AußErdem ergab

sich aus dem Betriebsprüfungsbericht, den die
Beklagte unstreitig erhalten hat, die Höhe der
zu zahlenden Qüellensteuer. Bei dem Gespräch
des Klägers mit dem Finanzbeamten, bei dem
dieser den oben genaqnten Vergleichsvorschlag
machte, war die Beklagte ebenfalls zugegen.

Nach dem Beweis des ersten Anscheins ist davon
auszugehen, dass der Kläger sich bei richtiger
und vollständiger Beratung durch die Beklagte
für die vom Finanzamt voigeschlagene Lösung,
also für eine uneingeschränkte Zahlung eines
Pauschalbetrags von 5.000 DM, entschieden
hätte.

Die Beklagte hat zwar dazu vorgetragen, dass

der Kläger sich auf eine mit der Zahlung von
F ^^^ nir ----L--- l^-^ 
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sprechenden Steuerpflicht bewusst nicht habe
einlassen wollen. Damit hat die Beklagte aber
den gegen sie sprechenden Anschein nicht er-
schüttert. Sie hat keine Tatsachen vorgebracht,
die den Schluss zuließen, der I0äger hätte
sich tlber ihren Rat und ihre Warnung hinweg-
gesetzt (vgl. dazu BCH, ZIP 1998, 648, 650).

nachträglich - aus dem Umstand schließen,
dass der Kläger gegen den Haftungsbescheid
des Finanzamts vom 7.72.7995 über insgesamt
76.074,46 DM, über den sie der Kläger nach
ihrer Behauptung nicht unterrichtet hatte,
keinen Einspruch eingelegt hat. Denn auch bei
Zahlung der vom Finanzamt festgesetzten Quel-
lensteuer hätte der Kläger ebenfalls die zugrun'
de liegende Steuerpflicht anerkannt. Wesentlich
günstiger war daher für ihn die Zahlung des

Pauschalbetrages von 5.000 DM, da er sich auf
eine Klage nicht einlassen wollte,

Entgegen ihrer BehauPtung hat die Beklagte
aufgrund des Schreibens des Klägers vom
13.11.1995 den Auftrag erhalten, bezüglich der
von ihm beabsichtigten Zahlung von 5.000 DM
an das Finanzamt eine ,,gemeinsame Marsch-
richtung" zu finden und dem Finanzamt die
beabsichtigte Zahlung von 5.000 DM mitzutei-
len, wobei die Beklagte, wie bereits erläutert,
zuvor den Kläger darüber belehren musste,
dass die Zahlung von 5.000 DM ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht nicht möglich, aber
dennoch ftir ihn die beste Lösung war.

Ferner hat der Kläger die Beklagte in seinem
Schreiben vom 13.11.1995 gebeten, wenn mög-
lich ab sofort auch den notwendigen weiteren
Schriftverkehr in dieser Sache abzuwickeln und
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ihm Bescheid zu geben. Angesichts der vom
Kläger vorgelegten Faxschreiben vom 27.7" 37'7.,

2.3.,7.3, und 10.3.1996, deren Richtigkeit die
Beklagte nicht substantiiert bestritten hat, kann
kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass

die Beklagte den Auftrag des Klägers angÖnom-
men hat. Die genannten Schreiben des Klägers
betreffen alle die strittige Quellensteuer, den
Vergleichsvorschlag des Finanzamts, den Haf-
tungsbescheid des Finanzamts vom 7.72.7995'
auch wenn dieser nicht wörtlich erwähnt wird,
und die Vollstreckung des Haftungsbescheids.

In diesen Schreiben hat der Kläger die Beklagte
wiederholt und eindringlich gefragt, was sie in
dieser Sache beim Finanzamt veranlasst habe.
Aus dem Fax des Klägers vom 31.1.1996 geht
hclvor, dass die Beklagte ih:n in dieser A-ngele-

genheit ein Fax für den 29.7.1996 zugesagt
hatte. In diesem angekündigten Fax wollte sie

dem Kläger mitteilen, ob und wie das Dilemma
wegen der geplatzten Terminsache vom 9.1. -
das war der im Haftungsbescheid vom 7.72'7995
festgesetzte Zahlungstermin - wieder in Ord-
nung gebracht werden kann. Aus dem Fax des

Klägers vom 31.1.1996 ergibt sich gleichzeitig'
t--- l: ^ n-l-lua55 urc DEr(r -.-: ^ ^^ *:! I ^* I71^R^- -.^-wlt t) lllrL usl[ r\rdts,sr vtl-

abredet war, an das Finanzamt schreiben wollte.

Dieses Faxschreiben des Klägers vom 31.1.1996

widerlegt zugleich die Behauptung der Beklag-
ten, sie habe zu keinem Zeitpunkt von dem
Haftungsbescheid des Finanzamts vom 7.12.7995
Kenntnis erlangt, so dass sie auch nicht für den
Kläger habe tätig werden können.

Dass die Beklagte Kenntnis von dem Haftungs-
bescheid hatte, geht auch aus dem Faxschreiben
des Klägers vom 21,1.1996 hervor, in dem er die
Beklagte darauf hinweist, dass ,,die Zahlungs-
aufforderung für die besprochene Annahme-
steuer" auf den 9.1.1996 terminiert war. Damit
war der oben genannte Haftungsbescheid
gemeint. Die Kenntnis der Beklagten vom Haf-
tungsbescheid ergibt sich zum anderen auch
aus der weiteren Bitte des Klägers in diesem Fax

vom 21.1.1995, nicht zu vergessen, gleichzeitig
auch die Aussetzung der Vollziehung zu be-

antragen.

Mit Fax vom 31.1.1995 teilte der Kläger der Be-

klagten mit, dass er wegen der geplatzten Ter-

minsache vom 9.1. - das war der im Haftungs-
bescheid vom 7.72.1995 festgesetzte Zahlungs-
termin - nunmehr ernsthafte Bauchschmerzen
bekommen habe und deswegen nicht mehr
schlafen könne.
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Für eine Sekundärhaftung der Klägerin ist
schon deswegen kein Raum, weil die Zedentin
bzw. der sie im Steuerstrafverfahren vertretende
Beklagte bereits während der noch laufenden
Primärverjährungsfrist anwaltlich vertreten
und - wie die erfolgte Aufrechnung zeigt - auch
rechtzeitig über eine mögliche Schadenersatz-
verpflichtung der lflägerin beraten war (vgl.
BGH, NJW-RR 1996, 313).

Steuerberaterhaftung
- Sicherster Weg
- -ürniassencie Bera r-ung

- Angebot des Finanzamts
(OLG Düsseldorf, Urt. v.28.1 1999 - t3 u 43/s8)

Leitsatz:

Die Verpflichtung des Steuerberaters, dem Man"
danten den nach den Umständen sichersten
Weg zu dem erstrebten
zuzeigen und sachgerechte Vorschläge zu des-
sen Verwirklichung zu machen, kann aueh die
Empfehlung umfassen, einen vorn Finanaamt
vorgeschlagenen' Pauschalbetrag zur Abgeltung
streitiger Quellensteuer zu zahlen.

Aus den Gründen

Die Berufung der Beklagten ist unbegründet

Das Landgericht ist zu Recht und mit zutreffen-
der Begründung davon ausgegangen, dass der
Kläger gegen die Beklagte einen Schadenersatz-
anspruch in Höhe von 10.876 DM wegen Ver-
letzung ihrer Pflichten als Steuerberaterin hat.
Die Berufungsbegründung rechtfertigt keine
abweichende Entscheidung.

Das Vorbringen des Klägers und die vom Land-
gericht in dem angefochtenen Urteil dargeleg-
ten Gründe, aus denen sich die Vertragsverlet-
zung der Beklagten ergibt, werden durch die
vom Kläger in zweiter Instanz vorgelegte Korres-
pondenz zusätzlich bestätigt.

Zutreffend hat das Landgericht ausgeführt, dass
auch nach dem eigenen Vorbringen der Beklag-
ten diese den Kläger fehlerhaft beraten hat. Aus
dem Schreiben des Klägers an die Beklagte vom

13.11.1995 ergibt sich, dass der Kläger sich zur
Vermeidung weiteren Argers und Zeitaufwands
entschlossen hatte, die von dem Finanzamt
vorgeschlagene Pauschalzahlung von 5.000 DM
zur Abgeltung der strittigen Quellensteuer zu
leisten.

Da der lfläger diese Zahlung allerdings ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht erbringen
wollte und er die Beklagte ausdrticklich danach
gefragt hat, ob das überhaupt möglich sei, war
die Beklagte verpflichtet, ihn insoweit umfas-
send zu beraten.

Es oblag ihr, für ihn die bestmögliche Lösung
unter Berücksichtigung des Umstands, dass der
Kläger sich nicht noch Wochen und Monate mit
dieseur Frubieur uder gal urii. ciucur Pruzess Lciur
Finanzgericht befassen wollte, zu finden. Die
Beklagte durfte sich nicht mit der von ihr vor-
getragenen telefonischen Mitteilung begnügen,
dass eine Zahlung von 5.000 DM ohne Aner-
kennung einer Rechtspflicht nicht möglich sei.

Im Rahmen ihres Auftrags hatte sie den Kläger,
von dessen Belehrungsbedürftigkeit sie auszu-

fragt über alle bedeutsamen steuerlichen Einzel-
heiten und deren Folgen zu unterrichten. Ins-
besondere musste sie den Kläger vor Schaden
bewahren. Deswegen musste sie als Steuerbera-
terin den nach den Umständen sichersten Weg
zu dem erstrebten steuerlichenZiel aufzeigen
und sachgerechte Vorschläge zu dessen Ver-
wirklichung unterbreiten (BCH, ZIP 1998, 649).

Die Beklagte war daher verpflichtet, den Kläger
darauf hinzuweisen, dass es für ihn unter
Berücksichtigung seiner Vorstellungen und
Interessen die beste Lösung war, auf den Vor-
schlag des Finanzamts einzugehen und den
vorgeschlagenen Pauschalbetrag von 5.000 DM
ohne Einschränkung zu zahlen, also unter An-
erkennung einer entsprechenden Steuerpflicht.

Dazu war die Beklagte auch ohne weiteres in
der Lage, da ihr die Höhe der von dem Kläger zu
zahlenden Quellensteuer für die Models für die

Jahre 1991, 1992 und 1993 ebenso bekannt war
wie der Vergleichsvorschlag des Finanzamts.

Denn die Beklagte hatte gemäß dem Betriebs-
prüfungsbericht am 11.8.1995 bei der Schluss-
besprechung der beim Kläger durchgeführten
Betriebsprüfung teilgenommen, bei der das
Problem der Quellensteuer für die Models des

Klägers erörtert worden war. AußErdem ergab

sich aus dem Betriebsprüfungsbericht, den die
Beklagte unstreitig erhalten hat, die Höhe der
zu zahlenden Qüellensteuer. Bei dem Gespräch
des Klägers mit dem Finanzbeamten, bei dem
dieser den oben genaqnten Vergleichsvorschlag
machte, war die Beklagte ebenfalls zugegen.

Nach dem Beweis des ersten Anscheins ist davon
auszugehen, dass der Kläger sich bei richtiger
und vollständiger Beratung durch die Beklagte
für die vom Finanzamt voigeschlagene Lösung,
also für eine uneingeschränkte Zahlung eines
Pauschalbetrags von 5.000 DM, entschieden
hätte.

Die Beklagte hat zwar dazu vorgetragen, dass

der Kläger sich auf eine mit der Zahlung von
F ^^^ nir ----L--- l^-^ 

^-^-l-^--....- ^:..^* ^6+J.VUU Ulvl Vtl UglluCllt llrltrr\srrtruu6 Lrrrlr LraL

sprechenden Steuerpflicht bewusst nicht habe
einlassen wollen. Damit hat die Beklagte aber
den gegen sie sprechenden Anschein nicht er-
schüttert. Sie hat keine Tatsachen vorgebracht,
die den Schluss zuließen, der I0äger hätte
sich tlber ihren Rat und ihre Warnung hinweg-
gesetzt (vgl. dazu BCH, ZIP 1998, 648, 650).

nachträglich - aus dem Umstand schließen,
dass der Kläger gegen den Haftungsbescheid
des Finanzamts vom 7.72.7995 über insgesamt
76.074,46 DM, über den sie der Kläger nach
ihrer Behauptung nicht unterrichtet hatte,
keinen Einspruch eingelegt hat. Denn auch bei
Zahlung der vom Finanzamt festgesetzten Quel-
lensteuer hätte der Kläger ebenfalls die zugrun'
de liegende Steuerpflicht anerkannt. Wesentlich
günstiger war daher für ihn die Zahlung des

Pauschalbetrages von 5.000 DM, da er sich auf
eine Klage nicht einlassen wollte,

Entgegen ihrer BehauPtung hat die Beklagte
aufgrund des Schreibens des Klägers vom
13.11.1995 den Auftrag erhalten, bezüglich der
von ihm beabsichtigten Zahlung von 5.000 DM
an das Finanzamt eine ,,gemeinsame Marsch-
richtung" zu finden und dem Finanzamt die
beabsichtigte Zahlung von 5.000 DM mitzutei-
len, wobei die Beklagte, wie bereits erläutert,
zuvor den Kläger darüber belehren musste,
dass die Zahlung von 5.000 DM ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht nicht möglich, aber
dennoch ftir ihn die beste Lösung war.

Ferner hat der Kläger die Beklagte in seinem
Schreiben vom 13.11.1995 gebeten, wenn mög-
lich ab sofort auch den notwendigen weiteren
Schriftverkehr in dieser Sache abzuwickeln und

Gt 8/2O0O . Seite I 97

ihm Bescheid zu geben. Angesichts der vom
Kläger vorgelegten Faxschreiben vom 27.7" 37'7.,

2.3.,7.3, und 10.3.1996, deren Richtigkeit die
Beklagte nicht substantiiert bestritten hat, kann
kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass

die Beklagte den Auftrag des Klägers angÖnom-
men hat. Die genannten Schreiben des Klägers
betreffen alle die strittige Quellensteuer, den
Vergleichsvorschlag des Finanzamts, den Haf-
tungsbescheid des Finanzamts vom 7.72.7995'
auch wenn dieser nicht wörtlich erwähnt wird,
und die Vollstreckung des Haftungsbescheids.

In diesen Schreiben hat der Kläger die Beklagte
wiederholt und eindringlich gefragt, was sie in
dieser Sache beim Finanzamt veranlasst habe.
Aus dem Fax des Klägers vom 31.1.1996 geht
hclvor, dass die Beklagte ih:n in dieser A-ngele-

genheit ein Fax für den 29.7.1996 zugesagt
hatte. In diesem angekündigten Fax wollte sie

dem Kläger mitteilen, ob und wie das Dilemma
wegen der geplatzten Terminsache vom 9.1. -
das war der im Haftungsbescheid vom 7.72'7995
festgesetzte Zahlungstermin - wieder in Ord-
nung gebracht werden kann. Aus dem Fax des

Klägers vom 31.1.1996 ergibt sich gleichzeitig'
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abredet war, an das Finanzamt schreiben wollte.

Dieses Faxschreiben des Klägers vom 31.1.1996

widerlegt zugleich die Behauptung der Beklag-
ten, sie habe zu keinem Zeitpunkt von dem
Haftungsbescheid des Finanzamts vom 7.12.7995
Kenntnis erlangt, so dass sie auch nicht für den
Kläger habe tätig werden können.

Dass die Beklagte Kenntnis von dem Haftungs-
bescheid hatte, geht auch aus dem Faxschreiben
des Klägers vom 21,1.1996 hervor, in dem er die
Beklagte darauf hinweist, dass ,,die Zahlungs-
aufforderung für die besprochene Annahme-
steuer" auf den 9.1.1996 terminiert war. Damit
war der oben genannte Haftungsbescheid
gemeint. Die Kenntnis der Beklagten vom Haf-
tungsbescheid ergibt sich zum anderen auch
aus der weiteren Bitte des Klägers in diesem Fax

vom 21.1.1995, nicht zu vergessen, gleichzeitig
auch die Aussetzung der Vollziehung zu be-

antragen.

Mit Fax vom 31.1.1995 teilte der Kläger der Be-

klagten mit, dass er wegen der geplatzten Ter-

minsache vom 9.1. - das war der im Haftungs-
bescheid vom 7.72.1995 festgesetzte Zahlungs-
termin - nunmehr ernsthafte Bauchschmerzen
bekommen habe und deswegen nicht mehr
schlafen könne.
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In seinem Fax vom 2.3.1996 teilte der ICäger
der Beklagten mit, dass die unselige Sache mitt-
lerweile bei der Vollstreckung gelandet sei und
dass Zahlungstermin der 9.3.1996 sei. Er bat
die Beklagte dringend um Aufl<lärung und um
Nachricht, mit wem und was beim Finanzamt
abgesprochen und geklärt worden sei.

Am 7.3.1996 folgte das nächste Faxschreiben des
Klägers. Er setzte die Beklagte über das ihm vom
Finanzamt angedrohte Zwangsgeld in I(enntnis
und wies sie darauf hin, dass er die dazugehöri-
gen Unterlagen mit Schreiben vom 24.2.7996
zur Beantwortung an sie versandt habe. Er for-
derte die Beklagte auf, ihm Kopien des gesam-
ten bisherigen Schriftverkehrs, aller Einsprüche
und aller Schreiben an die Amter oder von den
Amtern sämtliche Vorgänge betreffend zu über-
senden. Außerdem erkundigte er sich bei der
Beklagten, ob die ,,ESt 91" jetzt definitiv aus der
Vollstreckung herausgenommen worden sei.

Mit Faxschreiben vom 10.3.1996 wiederholte der
Iüäger seine Anfrage und forderte die Beklagte
eindringlich auf, ihm seine Frage zu beant-
worten. Er bat erneut um Überlassung des ge-
samten Schriftverkehrs und warf der Beklagten
vor, dass sie offensichtlich sein Schreiben betref-
fend die Zahlung von 5.000 DM an das Finanz-
amt nicht weitergeleitet habe und dass er mit
ihrer Zusage: ,,Da passiert nichts! Ich hafte dafür
mit meinem Leben!" nichts anfangen könne.

Am 10.3.1996 rief die Beklagte den Kläger da-
raufhin an und teilte ihm auf seinem Anruf-
beantworter mit, dass sie am nächsten Tag noch
einmal einen Termin beim Finanzamt habe.
Danach werde sie sich sofort mit ihm in Ver-
bindung setzön und ihm alle Unterlagen über-
geben. Ob die Beklagte diesen Termin beim
Finanzamt wahrgenommen hat und was sie in
der vorliegenden Sache mit dem Finanzamt
besprochen hat, hat die Beklagte nicht vorge-
tragen.

Angesichts der vorgelegten Faxschreiben des
Iflägers an die Beklagte ist ihr Vorbringen, sie
habe keinen Auftrag gehabt, mit dem Finanz-
amt eine vergleichsweise Regelung herbei-
zuführen, der lüäger habe ihr den Haftungs-
bescheid nicht mitgeteilt, so dass er selbst
dagegen hätte Einspruch einlegen müssen, als
widerlegt anzusehen.

Treuhänderhaftung
- Gesamtschuld mit Beteiligungsgesellschaft
- Anlegeransprüche, Abtretung an Beteiligungs-

gesellschaft
(OLC Hamm, Urt. v. 11.6.1996 - 28 U 185/95)

Leitsätze (d. Red.);

1. Wird die Treuhandtätigkeit nicht ausgeübt,
weil die Zahlungen direkt an die Beteiligungs-
gesellschaft laufen, muss der Treuhänder di.e
Anleger darüber belehren.

2. Ein Gesamtschuldverhältnis eines zum Scha-
denersatz verpflichteten Treuhänders scheidet
aus, wenn der durch die Pflichtverletzung
begünstigte Dritte Rückzahlung schuldet.

3. Beruht die Mithaftung eines Gesamtschuld-
ners allein auf nicht ausreichender Beaufsichti-
gung des Dritten, ist dieser in der Regel allein
ausgleichspflichtig. Die alleinige Verantwor-
tung kann nicht dadurch umgangen werden,
dass der zur Rückzahlung verpflichtete Dritte
sich die Schadenersatzansprüche der Anleger
gegen den Treuhänder abtreten lässt.

Zum Sachverhalt:

Die ICägerin nimmt den Beklagten aus abge-
tretenem Recht verschiedener Anleger auf Scha-
denersatz wegen einer Verletzung von Pflichten
aus Treuhandverträgen im Zusammenhang mit
einem Anlagemodell in Anspruch.

Der Kaufmann S. erwarb Mitte der achtziger
Jahre über die von ihm betriebene GmbH Grund-
stücke, die mit vier Häusern, in denen Ferien-
appartements eingerichtet werden sollten, be-
baut und über einen zu gründenden geschlosse-
nen Immobilienfonds vermarktet werden sollten.
Gemäß Gesellschaftsvertrag vom 2.10.1986
wurde die S.-GmbH & Co. KG gegründet.

Die ICägerin nahm ursprünglich die Stellung
einer I(omplementärgesellschaft der KG ein.
Der Beklagte, der schon seit langem anwaltlich
für den Kaufmann S. tätig gewesen war, war
nach g 4 des Gesellschaftsvertrages der KG Treu-
handkommanditist, der für Dritte eine Kom-
manditeinlage bis zu 3.867.500 DM in Stücken
zu je 6.500 DM übernehmen konnte. Der Kauf-
mann S. war Alleingesellschafter der Klägerin.
Zum Geschäftsführer der Klägerin wurde der
damalige Bürovorsteher des Beklagten - K. -
bestellt.

Die Klägerin war, wenn auch nicht allein, son-
dern neben dem Steuerberater T., mit der Prü-
fung der geänderten Steuerbescheide und damit
des die Vorbehalte aufhebenden Bescheides aus
dem Jahr 1994 befasst, wie schon ihr Schreiben
an die Zedentin vom 11.3.1994 zeigt, so dass
die dargestellte Beratungspflicht auch trotz der
Einschaltung des Steuerberaters T. zu ihren ver-
traglichen Aufgaben gehörte.

Die mit dem Finanzarnt im Rahmen des steuer-
strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen
den Beklagten getroffene,,tatsächliche Verstän-
digung" vom 8.12.1993 über die Besteuerungs-
grundlagen stand einer Einspruchseinlegung
nicht entgegen. Darin ging es nicht um die im
Vorlagebeschluss aufgeworfene Frage der Be-

steuerungsgrundlage bei Geldspielautomaten,
sondern im Wesentlichen um die Festlegung
des Anteils der Umsätze aus Geldspielautomaten
und Unterhaltungsautomaten am Kassenbestand
und die Festlegung von Fehlstunden und Stun-
denlohn von Mitarbeitern, so dass eine Ein-
spruchseinlegung im Hinblick auf den Vorlage-
beschluss die Grundlagen und Ergebnisse der
Verständigung nicht berührt hätte.

Der Zedentin kann auch kein Mitverschulden
gemäß $ 254 BGB angelastet werden.

Ein möglicherweise ebenfalls vorliegendes Ver-
schulden des gleichzeitig eingeschalteten Steuer-
beraters T. ist ihr nicht gemäß SS 278, 254BGB
als Mitverschulden zuzurechnen. Da dieser
nicht in den Pflichtenkreis der Zedentin gegen-
über der Iüägerin eingebunden und nicht zur
Überprüfung der Tätigkeit der Iüägerin ein-
geschaltet war, kommt insoweit allenfalls eine
gesamtschuldnerische Haftung der beiden
Steuerberater in Betracht.

Gleiches gilt für ein mögliches Verschulden im
Rahmen der nachträglichen Schadenabwendung
durch Beantragung einer Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand, bezogen auf die Versäumung
der Einspruchsfrist gegen den Bescheid vom
23.2.7994. Auch insoweit traf die Klägerin - eben-
so wie möglicherweise den Steuerberater T. -
eine eigenständige Verpflichtung tätig zu wer-
den, da auch sie spätestens im Juni 1994 Kennt-
nis von der EUGH-Entscheidung vom 5.5.1994
erlangt hat.

Auch trifft die Zedentin kein eigenes Mitver-
schulden, etwa weil sie die geänderten Steuer-
bescheide bzw. den den Vorbehalt aufhebenden
Bescheid nicht rechtzeitig an den Berater T.

Gl 8//2000 . Seite 195

weitergeleitet hätte. Insoweit durfte sie sich
auf die ordnungsgemäße Prüfung dürch die
Klägerin, die diese ihr in dem Schreiben vom
77.3.7994, mit welchem sie ihr die Bescheide
zugeleitet hat, bestätigt hat, verlassen.

Insbesondere weil die I(lägerin im letzten Satz
dieses Schreibens ausdrücklich darauf hinweist,
dass sich die Zedentin wegen der Stundung der
zu zahlenden Beträge an den Steuerberater T.

wenden solle, durfte diese davon ausgehen, dass

im Übrigen eine Zuleitung und weitere Prüfung
durch den Steuerberater T. und ggf. Einspruchs-
einlegung durch diesen nicht erforderlich bzw.
angeraten war.

Der durch diese Pflichtverletzung entstandene
Gesamtschaden - zu viel gezahlte Umsatzsteuer
von 43.779 DM - ist der Höhe nach mit den
spezifizierten Berechnungen in den Schriftsät-
zen des Beklagten vom 24.2.7997 mit Anlagen
und vom 16.3.1998 substantiiert dargetan. Das
pauschale Bestreiten der Klägerin demgegen-
über ist unzureichend. Als frühere Steuerberate-
rin der Zedentin war ihr ein konkretes Bestrei-
ten möglich und zu erwarten.

Der Schadenersatzanspruch ist, soweit mit ihm
die Aufrechnung gegen die I(lageforderung
erklärt worden ist, nicht verjährt. Die mit dem
Ablauf der Einspruchsfrist gegen den Bescheid
vom 23,2,7994 beginnende dreijährige Ver-
jährungsfrist gemäß g 68 Steuerberatungs-
gesetz, also entsprechend dem Eingangsstempel
vom 2.3.1994 auf dern anzufechtenden Bescheid
spätestens beginnend mit dem 2.4.7994, ist
durch die Aufrechnungserklärung im Schrift-
satz vom 73.7.7997 in Höhe des Betrages der
geltend gemachten Iüageforderung von
76.928 DM wirksam gemäß g 209 Abs. 2 Nr. 3
BGB unterbrochen.

In Höhe des durch die Aufrechnung gegen die
berechtigte Klageforderung nicht verbrauchten
Teils des wegen der Aufrechnungserklärung
nicht verjährten Schadenersatzanspruchs, also
2.572,75 DM (16.928 DM minus 14.415,25 DM),
ist auch die Widerklage begründet.

Im Übrigen ist die Widerklage unbegründet.
Der weiter gehende Schadenersatzanspruch
ist verjährt. Durch die mit Schriftsatz vom
74.8.7997 erhobene Widerklage konnte die Ver-
jährung nicht mehr wirksam unterbrochen
werden, da die Primärverjährungsfrist von drei
Jahren zu diesem Zeitpunkt schon abgelaufen
war.
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kann sie entsprechend ihrer Rechnung vom
77.4.7996 nur einen Stundensatz von 100 DM

beanspruchen, so dass ihr insoweit einschließ-
lich Mehrwertsteuer 2.300 DM zustehen. Zttzig-
lich weiterer 98 Stunden ä 107,50 DM ergibt
sich der der Klägerin zustehende Gesamtrech-
nungsbetrag von 74.475,25 DM.

Dieser Anspruch ist auch hinsichtlich der Posi-

tionen 1 bis 3 der Rechnung aus den zutreffen-
den Gründen der angefochtenen Entscheidung
nicht verjährt, da die abgerechneten Arbeiten,
die insgesamt im Zusammenhang mit dem
gegen den Beklagten laufenden Steuerstrafver-
fahren stehen, eine Angelegenheit im Sinne der
Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV)

darstellen.

Die Forderung ist aber durch die teilweise be-
dingt erklärte Aufrechnung des Beklagten mit
Schadenersatzansprüchen aus abgetretenem
Recht der S.-GmbH untergegangen ($ 389 BGB).

Die Abtretung der GmbH ist durch eine entspre-
chende schriftliche Erklärung vom 6.1.1997, die
im Senatstermin überreicht worden ist, belegt.
Nach Einsichtnahme ihres Prozessbevollmäch-
tigten ist die Klägerin ihr auch nicht mehr ent-
gegengetreten.

Der Zedentin stand ein aufrechenbarer Anspruch
aus positiver Vertragsverletzung des Steuer-
beratervertrages gegen die Klägerin zu, weil
diese es pflichtwidrig unterlassen hat, vorsorg-
lich Einspruch gegen die Aufhebung der Vorbe-
halte der Nachprüfung betreffend die Umsatz-
steuerbescheide für die Jahre 1986 bis 1990

durch Bescheid vom 23.2.1994 einzulegen bzw.
der Zedentin dies anzuraten.

Diese Pflichtverletzung folgt daraus, dass auf-
grund des Vorlagebeschlusses des Finanzgerichts
Hamburg vom 22.72.7992 an den Europäischen
Gerichtshof (EuGH) die Grundlagen der Umsatz-
besteuerung von Geldspielautomatenaufstellern
zur Überprüfung standen, insbesondere die
Frage, ob bei Geldspielautomaten mit Gewinn-
möglichkeit Besteuerungsgrundlage die Gesamt-
heit der Spieleinsätze ohne Abzug der automa-
tisch an die Spieler ausgezahlten Gewinne ist,
was nach der seinerzeitigen Rechtsprechung des

Bundesfinanzhofes bejaht und durch die Besteu-

erung unter Zugrundelegung eines Multiplika-
tors von 1,5 praktiziert wurde.

Diese Frage war für die Betreiber von Geldspiel-
automaten von erheblicher wirtschaftlicher
Bedeutung, weil es bei einer abweichenden Be-

urteilung dieser Frage durch den EuGH um eine
nicht unerhebliche Verringerung der von ihnen
zu zahlenden Umsatzsteuern ging. Spätestens
ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des
Vorlagebeschlusses des Finanzgerichts Ham-
burg in der Fachzeitschrift DStR 1993, S. 436,
bestand deshalb für den Steuerberater die
Verpflichtung, vorsorglich Einspruch gegen
nicht bestandskräftige Urnsatz steuerbescheide
oder Bescheide, durch welche der Vorbehalt der
Nachprüfung aufgehoben wurde, einzulegen
bzw. dem Mandanten dies anzuraten.

Wie der Senat bereits wiederholt zu beurteilen
hatte und in den Verfahren 25 U 777196,25 U

722196 und 25 U 133/96 auch entschieden hat,
kann sich die Klägerin nicht darauf berufen,
von dem Vorlagebeschluss des Finanzgerrchts
Hamburg ohne Verschulden keine Kenntnis ge-

habt zu haben. Ihrer Ansicht, ein Steuerberater
müsse nicht jeden veröffentlichten Vorlagebe-
schluss kennen, sondern verlangt werde nur die
Lektüre höchstrichterlicher Entscheidungen,
wobei der Steuerberater die Möglichkeit der
Anderung der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung nur bei Evidenz einer neuen Rechtsent-
wicklung berücksichtigen müsse, kann so unein-
geschränkt nicht gefolgt werden.

Schon weil die Iflägerin 10 Gesellschaften, die
Geldspielautomaten betreiben, seit Jahren
steuerlich beraten hatte, war von ihr zu erwar-
ten, dass sie gerade die Rechtsprechungsent-
wicklung zur Besteuerung auf diesem Gebiet
besonders intensiv verfolgte. Hinzu kommt, dass

zwar auf Basis der bis dahin geltenden Recht-

sprechung des Bundesfinanzhofs eine Einspruchs-
einlegung nicht veranlasst war, die Besteuerungs-
praxis - wie die Klägerin selbst einräumt - in
der Literatur und teilweise auch der Rechtspre-
chung der Finanzgerichte aber seit Jahren um-
stritten war und es hier um die Vorlage an ein
dem Bundesfinanzhof übergeordnetes Gericht
ging, dessen Entscheidung völlig offen war.

Zumindest hlitte es danach der lüägerin ob-
legen, der Zedentin die Sachlage aufzuzeigen
und ihr die Entscheidung zu tiberlassen, ob
angesichts derVorlage an den EUGH Einspruch
gegen den den Vorbehalt der Nachprüfung auf-
hebenden Bescheid eingelegt werden sollte
oder nicht. Hinsichtlich der dann von der Zeden-

tin zu treffenden Entscheidung kann unbedenk-
lich davon ausgegangen werden, dass diese bei
richtiger Beratung sich für das einfache Mittel,
ihre Rechte zu wahren - die vorsorgliche Ein-
spruchseinlegung - entschieden hätte.

Die KG warb mit einem Prospekt um Anleger.
In dem Prospekt wurde ausgeführt, die gesamte
Abwicklung werde durch einen Notar als Treu-
händer überwacht. Zudem war in dem Prospekt
ein Treuhandvertrag zwischen dem Treuhänder,
als der der Beklagte fungieren sollte, und dem
einzelnen Anleger abgedruckt. Entsprechend
diesem Modell wurden 86 Anleger geworben.

Als der Steuerberater Sch. des Kaufmanns S. im
Laufe des Jahres 1989 feststellte, dass eine Be-

teiligung der Anleger an der KG wegen einer
Gesetzesänderung steuerbegünstigt nicht mehr
möglich war, wurde das Konzept umgestellt.
Nunmehr sollten die Anleger nicht mehr an der
KG, sondern an der Klägerin beteiligt werden.

Lrer rrosPeKf wuroe
angepasst. Er wurde in wirtschaftlicher Hinsicht
von dem Wirtschaftsprüfer L., in rechtlicher
Hinsicht von dem Rechtsanwalt und Notar Dr. K.

und in steuerlicher Hinsicht von dem Steuer-
berater Sch. geprüft. Der Prospekt entsprach
weitgehend dem für das ursprüngliche Anlage-
modell entworfenen Prospekt.

Auf Seite 8 heil3t es unter der Überschrift: ,,Eine
sichere Basis als Grundlage für den Erfolg ... "

auszugsweise wie folgt:

,,Damit alles mit rechten Dingen zugeht, wird
die gesamte Abwicklung der Gesellschaft von
einem renommierten Notar überwacht. Dieser
Notar ist Ihnen gegenüber u.a. für die Wahr-
nehmung Ihrer Gesellschafterrechte verantwort-
lich. Durch eine entsprechend abgeschlossene
Versicherung sind Sie noch zusätzlich abge-

sichert. Ebenso handelt dieser Notar als Ihr un-
abhängiger Treuhänder, der ausschließlich Ihre
Interessen vertritt. . .. Das beruhigt mich aber'"

Auf Seite 16 des Prospekts war wiederum ein
Treuhandvertrag abgedruckt, dessen $ 2 wie
folgt lautet:

,,Für jeden Treugeber begründet der Treuhänder
aufgrund der ihm vom Treugeber im Treuhand-
vertrag erteilten unwiderruflichen Vollmacht
irn Namen und für Rechnung des Treugebers
einen Gesellschaftsanteil in Höhe von insgesamt
15.000 DM, verbunden mit einer Stammeinlage
in Höhe von 5.000 DM, an der S.-GmbH. Die
Beteiligung wird teilweise sofort, teilweise im
Zuge von Kapitalerhöhungen begründet.

Der Treuhänder leistet im Namen und für Rech-

nung der Treugeber die Einlage und stellt der
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Beteiligungsgesellschaft den Betrag nach Maß-
gabe des Gesellschaftsvertrages zur Verfügung'
Bis dahin hält der Treuhänder die ihm zuflie-
ßenden Mittel der Treugeber auf einem Treu-
handkonto bis zur Übernahme der jeweiligen,
auch teilweisen, Gesellschaftsbeteiligung. Er
nimmt für den Treugeber, ausschließlich in
dessen Interesse, sämtliche diesem zustehende
Rechte aus Gesellschaftsvertrag und Gesetz

wahr. ... "

Der Beklagte übernahm auch für das neue
Anlagemodelt die Funktion des Treuhänders.
Zwischen dem 9.10.1989 und dem 10.9.1991

wurden etwa 250 GmbH-Anleger geworben.
Der Beklagte bestätigte jeweils die ihm erteilten
Treuhandaufträge. Die Anleger sollten nach den
m,--,,L ^- t---cr,i-^- 1^+-+l:^L ^:'.^'. -^^^11.-L^S+.I I E Ulldlrgd ul Lr o6Etl rL Lz LrrLrr

anteil von insgesamt 15.000 DM erwerben und
hatten eine Stammeinlage von 4,500 DM zu
erbringen.

Mit Ausnahme eines Anlegers wurde dieser
Betrag von ihnen dadurch finanziert, dass

die Klägerin den Anlegern ein Darlehen über
4.577,25 DM zur Verfügung stellte, das ein-
schiießiich Zinsen unci Kosten in 60 ivioiiats-
raten ä 100 DM zurückzuzahlen war. Der gesam-

te Gesellschaftsanteil von 15.000 DM sollte in
109 Monatsraten ä 100 DM erbracht werden. Die
Differenz zu dem vollen Betrag von 15.000 DM

sollte durch Mieteinnahmen und sonstige Vor-
teile gedeckt werden.

Die Klägerin refinanzierte sich bei der W.-KG'

die später selbst anstelle der Klägerin als Dar-
lehensgeberin auftrat. In den an den Beklagten
gerichteten Treuhandaufträgen der Anleger
heißt es zu den von ihnen zu erbringenden
Zahlungen wie folgt:

,,Meinen gesamten Zeichnungsbetrag erbringe
ich in 109 möglichst gleich bleibenden Monats-
beträgen zu je 100 DM an die Gesellschaft spä-

testens zum 3. eines Monats, beginnend mit dem
ersten des Monats, der auf die Bestätigung mei-
nes Treuhandauftrages durch die Gesellschaft
erfolgt. Ich beauftrage die Gesellschaft bzw. ihre
bevollmächtigte Vertretung, die monatlichen
Beträge bis auf Widerruf von meinem u.a. Bank-
konto abzubuchen, soweit und solange diese'
nicht vom Arbeitgeber überwiesen werden."

Da nur ca. 250 GmbH-Anleger geworben werden
konnten, wurden statt der ursprünglich vier
geplanten Häuser nur zwei in das Fondsobjekt
eingeführt. Die Gebäude wurden zwischen 1987
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und 1991 errichtet und an eine Vermietungs-
gesellschaft vermietet. Die von den Anlegern
geleisteten Beträge flossen direkt an die Kläge-
rin.

Zu einer wirksamen Beteiligung der Anleger an
der Klägerin kam es jedoch nicht. Als im Jahre
1991 bekannt wurde, dass die formalen Voraus-
setzungen wegen einer fehlenden notariellen
Beurkundung oder Beglaubigung der dem Be-
klagten erteilten Treuhandvollmachten dafür
fehlten, dass der Beklagte GmbH-Anteile für die
Anleger erwerben konnte, wurde versucht, die
Anleger auf anderem Wege im Rahmen einer
Kapitalerhöhung als Gesellschafter in die Kläge-
rin einzubringen.

Nachdem der bisherige Alleingesellschafter S.

seinen Anteil an eine Frau L. übertragen hatte,
beurkundete der Notar K. am 25.3.1993 eine
Kapitalerhöhung der Klägerin. Gleichzeitig
wurde das erhöhte I(apital auf die Anleger über-
tragen, wobei der Beklagte als vollmachtloser
Vertreter der Anleger auftrat. In knapp 40 Fäl-
len genehmigten die Anleger die übertragungen
in notariell beglaubigter Form.

Weitere Genehmigungen erfolgten nicht. Auf
Initiative des Herrn S. verschickte der neue
Geschäftsführer B. der Klägerin am 28.6.1993
ein Rundschreiben, in dem es hieß, die Ret-
tungsversuche im Hinblick auf eine übertragung
von GmbH-Anteilen an die Anleger seien ge-
scheitert. Es drohe der Konkurs der Gesellschaft.

In der Folgezeit verklagten zahlreiche Anleger
die Klägerin und Herrn S. persönlich erfolgreich
beim Amtsgericht auf Rückzahlung der geleiste-
ten Beträge. Die gegen die Urteile eingelegten
Berufungen wurden in 39 Fällen mit Urteilen
des Landgerichts vom 75.2.7995 zurückgewiesen,
da die Beklagten dieser Rechtsstreite unter dem
Gesichtspunkt der Prospekthaftung Rückzah-
lung schuldeten. Seit Erlass dieser Urteile erfüllt
die Klägerin ihr gegenüber geltend gemachte
Rückzahlungsansprüche auch außergerichtlich.

Überwiegend schon vor den Urteilen des Land-
gerichts vom 15.2.1995 hatten insgesamt 2l An-
leger ihre Ansprüche gegen den Beklagten als
Treuhänder an die Klägerin abgetreten, wobei
sich die Klägerin vergleichsweise in 20 Fällen
bereit erklärte, den Anlegern 50% ihres Scha-
dens und in einem Fall 100% ihres Schadens
zur Abgeltung aller gegenseitigen Ansprüche
zu ersetzen. Die der Klägerin abgetretenen For-
derungen belaufen sich einschließlich Rechts-

anwaltskosten der Anleger auf insgesamt
63.827,62 DM. Diesen Betrag macht die Klägerin
zuzüglich Zinsen aus abgetretenem Recht gegen-
über dem Beklagten geltend.

Die Klägerin hat erstinstanzlich vorgetragen,
der Beklagte habe gegenüber den Anlegern eine
Pflichtverletzung begangen, da er nicht beach-
tet habe, dass seine Vollmacht notarieller Be-
urkundung bedurft habe. Deshalb sei es nicht
zu einer vertraglichen Anbindung der Anleger
an sie, die Klägerin, gekommen.

(Anträge . .. )

Der Beklagte hat vorgetragen, das neue Konzept,
nach dem die Anleger GmbH-Anteile hätten
erwerben sollen, sei nicht mit seinem Einver-
nehmen entwickelt worden. Die Treuhand-
formulare seien von dem Initiator S. ohne Rück-
sprache mit ihm in Umlauf gesetzt worden. Als
er Herrn S. auf den Mangel der Vollmacht hin-
gewiesen,habe, habe Herr S. erklärt, dies könne
später nachgeholt werden. Dass die Anleger die
schließlich durchgeführte Begründung von
GmbH-Anteilen im Wege der Kapitalerhöhung
nicht genehmigt hätten, beruhe auf dem Schrei-
ben der Klägerin vom 28.6.1993, für das er nicht
verantwortlich sei.

Bei der Überwachung der Geldmittel der Änleger
habe er sich korrekt verhalten. Ursprünglich
sei vorgesehen gewesen, dass die Anleger die
Beträge auf für sie vom Beklagten eingerichtete
Treuhandkonten zahlen sollten. Als die Anleger
dann aber ihre Stammeinlagen mit Darlehen
der Klägerin bzw. der W.-KG finanziert hätten,
habe er Herrn S. immer wieder darauf hingewie-
sen, dass die Beträge im Hinblick auf die beab-
sichtigte Kapitalerhöhung einzuzahlen seien.
Dies sei später auch geschehen.

Der Beklagte habe nicht wissen können, dass
Herr S. die Beträge aufgrund der ihm erteilten
Vollmachten wieder abgezogen habe. Die im
Treuhandvertrag begründete Verpflichtung, die
von den zukünftigen Gesellschaftern einzuzah-
lenden Beträge bis zur Gesellschaftsbeteiligung
zu verwahren, habe er bei dieser Sachlage nicht
erfüllen können.

Im Ubrigen stünden der Klägerin die geltend
gemachten Ansprüche teilweise auch deshalb
nicht zu, weil acht Anleger, deren Schäden die
Klägerin aus abgetretenem Recht geltend
mache, die Abtretungserklärungen angefochten
hätten.

sondere hinsichtlich der Frage, ob das arbeits-
gerichtliche Verfahren weiterbetrieben werden
sollte, im Weiteren mangels jeglicher Außerung
im Unklaren gelassen. Das gilt gleichermaßen
hinsichtlich des Umstandes, dass der Kläger
entgegen der unstreitig am 19.1,1996 mit dem
Beklagten getroffenen Absprache sich im Weite-
ren nicht mehr darüber geäußert hatte, ob an-
gesichts der ihm am 77.7.7996 vom Konkurs-
verwalter der Gemeinschuldnerin unterbreite-
ten Abfindungsvereinbarung über 3.000 DM die
Kündigungsschutzklage noch weiterbetrieben
werden sollte.

In jedem Falle ist selbst dann, wenn man die
vorgenannten - massiv gegen eine Pflichtver-
letzung des Beklagten sprechenden - Zweifel
dahinstehen lässt, weiterhin von der Erfolg-
losigkeit des Schadenersatzbegehrens des Klä-
gers deshalb auszugehen, weil er nach wie vor
die ihm obliegende Darlegung konkreter Tat-
sachen darüber vermissen lässt, dass und wieso
seine I(ündigungsschutzklage Erfolg gehabt
haben wilrde bzw. dass er insoweit eine Abfin-
dung i.H.v. 20.000 DM hätte erlangen können.

Insbesondere hätte der Kläger angesichts der
betriebsbedingt ergangenen Kündigung plausi-
bel und objektiv nachvollziehbar dartun müssen,
dass und wieso eine dahin gehende Feststellung
des ArbG - insbesondere auch aufgrund welcher
ihn betreffenden persönlichen Umstände - hätte
getroffen werden müssen, dass sein Arbeits-
verhältnis durch die ergangene Kündigung vom
78.72.7995 zum 37.7.7996 nicht als aufgelöst
erachtet werden konnte und dass unter diesen
Umständen eine Abfindungsvereinbarung über
20.000 DM mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
erzielen gewesen wäre.
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vereinbarungen mit anderen Arbeitnehmern
erzielt werden konnten. Da hierfür immer nur
individuelle Umstände maßgeblich sein konn-
ten, kann insoweit von keiner Verallgemeine-
rung zugunsten des Klägers ausgegangen wer-
den. Mangels des erforderlichen hinreichenden
Tatsachenvorbringens des Klägers reicht auch
dessen bloßer - unter Zeugenbeweis gestellter -
Hinweis nicht aus, dass der Konkursverwalter
der Gemeinschuldnerin über genügend Geld-
mittel zur Begleichung von Abfindungszahlun-
gen verfügt habe.

Steuerberaterhaftung
- Kenntnis des Steuerrechts, Umsatzbesteuerung

bei Geldspielautomaten
- Vorlage zum EuGH
- FG-Beschluss in DSIR
- Fehler des Zweitberaters
(oLG Hamm, Urt. v. 24.2.1999 - 25 U t3t/98)

leitsätze (d. Red.):

1. Ab den Zeitpunkt der Veröffentlichung des
Vorlagebesch.lusses des Finanzgerichts zum
EUGH in der Fachzeitschrift ,,DSIR" besteht
die Pflicht zur Kenntnisnahme und Einlegung
eines Einspruchs..

2. Ein Verschulden des gleichzeitig eingeschalte-
tea steuerberaters, der nicht zur Überprüfung
des Kollegen eingqschaltet wurde, begründet
kein Mitverschulden gem;äß $ 254 BGB, sond,ern
u.U. eine gesamtschuldne:rische Haf,tung.

I

Da dies in erster Linie von den individuellen
Gegebenheiten des Klägers abhängig war, fehlt
es auch im zweiten Rechtszug an diesbezüg-
lichen hinreichenden Darlegungen. Diese kön-
nen nicht mit dem bloßen Vorbringen ersetzt
werden, dass eine Reihe von Arbeitskollegen
des Klägers im Vergleichswege mit dem Kon-
kursverwalter die bezeichneten Abfindungsver-
einbarungen erreicht hatte.

Entgegen der Auffassung des Klägers kann ent-
sprechend hinreichender Tatsachenvortrag
nicht als entbehrlich und seine Schadenersatz-
kl4ge nicht schon deshalb als begründet an-
gesehen werden, weil in den Fällen einer gegen
den Konkursverwalter erhobenen Kündigungs-
schutzklage die näher bezeichneten Abfindungs-

Aus den Gründen:

Die zulässige Berufung ist nur im zuerkannten
Umfang begründet. Die an sich in Höhe von
74.475,25 DM berechtigte Klageforderung ist
durch Aufrechnung des Beklagten mit Schaden-
ersatzansprüchen untergegangen.

Der Anspruch der Klägerin aufVergütung ihrer
Steuerberaterleistung beläuft sich auf insgesamt
74.475,25 DM. Zutreffend weist der Beklagte
darauf hin, dass der Klägerin gemäß ihrer eige-
nen Berechnung weniger zusteht als vom Land-
gericht zuerkannt. Hinsichtlich der 20 abgerech-
neten Stunden für die Zusammenstellung und
Abholung sowie Einsortierung von Buchftih-
rungsunterlagen für das Steuerstrafverfahren
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cc) Sollte ein solcher Anspruch des Klägers be-
stehen, so ergibt eine interessengerechte Aus-
legung der Urkunden vom 9. und 73.72.7994,
dass der Beklagte auch eine solche gesetzliche
Schuld des Auftraggebers übernommen hat
($ 414 BGB). Wortlaut und Zweck des Schuld-
übernahmevertrages bieten keinen Anhalts-
punkt dafür, dass dieser Vertrag nur einen ver-
traglichen Vergütungsanspruch des Klägers um-
fassen sollte. Entgegen der Revisionsrüge hat
das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei diesen
Vertrag weiter dahin ausgelegt, dass der Beklag-
te nur eine Vergütungsschuld für Tätigkeiten
bis zu seiner Verpflichtung übernommen hat.
Dafür spricht eindeutig, dass sich das zugrunde
liegende Schreiben des Klägers vom 9.72.7994

15,,Yi::ngskosten" 
bezogen hat, ,,die ... ent-

Anmerkung (Dr. Cräfe)

Das Urteil steht im Gegensatz zu der Entschei-
dung des 9. Zivilsenats vom 30.9.1999 (GI 2000,
5/. Damals ließ dieser den Steuerberater wegen
dessen Fehler im steuerberatenden Teil des
ivianciaisverirages hafien. im voriiegen<ien UrLeii
nimmt die Gesamtnichtigkeit des Mandatsver-
trages dem Berater das Steuerberaterhonorar.

Interessant ist die Entwicklung der vom BGH
angesprochenen Möglichkeit, dem Steuerberater
u.U. einen Wertersatz gemäß $$ 812, 818 Abs. 2
BGB zu ermöglichen. Hier bleibt abzuwarten,
ob die Zivilgerichte dem Berater helfen oder
grundsätzlich von einem bewussten Verstoß
($ 817 Abs. 2 BGB) gegen das Rechtsberatungs-
gesetz ausgehen. Denn grundsätzlich steht
leichtfertiges Handeln einem vorsätzlichen
Gesetzesverstoß gleich (BCH, NJW 1989, 3217;
Palandt/Thomas 59. Aufl., 5 817 Tz. 19, Il ).

Anwaltshaftung
- Kündigungsschutzklage
* Klage gegen Gemeinschuldner
(OLC Frankfurt, Urt. v. 15.4.1999 - I U 26/98)

l-eitsatz:

Ke in e Vc r,l e tzu n g von Anwaltsve rtragspfl ichte n
bei Erhebun.g einer Kündigungsschutzklage
gegen die''vorrnalige,, inzwischen in Konkurs
befindliche Arbeitgeberin des Mandanten.

Aus den Gründen

Der geltend gemachte, auf eine schuldhafte
Verletzung der sich aus dem mit dem Beklagten
geschlossenen Anwaltsvertrag ergebenden
Pflichten gestützte Schadenersatzanspruch
($$ 675, 276,249 BGB) steht dem Kläger nicht zu.

Es bestehen bereits ganz erhebliche Zweifel, ob
dem Beklagten überhaupt in Anbetracht der
unstreitigen Umstände eine Pflichtverletzung
deshalb vorgeworfen werden kann, weil die am
8.1.1996 auftrags- und fristgerecht erhobene
arbeitsgerichtliche Kündigungsschutzklage gegen
die frühere Arbeitgeberin des Klägers und nicht
gegen deren Konkursverwalter gerichtet war.

hatte der Beklagte bei Iüageerhebung noch
keine positive l(enntnis von der tatsächlich mit
Beschluss des AG L. vom 2.1.7996 erfolgten Er-
öffnung des Konkurses über das Vermögen der
A.-GmbH (Schreiben des Beklagten an den Kläger
vom 8.1.1996 unter Inbezugnahme der zugleich
an das AG L. gerichteten Anfrage). Der amts-
gerichttiche Beschluss vom 2.1.1996 ist dem Be-

Kragren efsr am zv.L.L:,vo zuSegarrSel.

Eine entsprechende frühere Information hat der
Kläger dem Beklagten nicht zukommen lassen,
obwohl es seine Aufgabe war, den Beklagten
über die eingetretene Veränderung zu unter-
richten. Dieser war entgegen der Auffassung des
Klägers auch nicht verpflichtet, nach Erteilung
des Auftrages zur Erhebung der Kündigungs-
schutzklage (der telefonisch erst am 27.72.7995
erteilt war) allein wegen der zuvor angeordnet
gewesenen Sequestration bezüglich der A.-GmbH
ständig selbst den Sachstand in Bezug auf eine
mögliche Konkurseröffnung erforschen zu
müssen.

Schon allein deshalb kann eine Pflichtverlet-
zung nicht darin gesehen werden, dass der
Beklagte in der Kündigungsschutzklage vom
8.1.1996 die A.-GmbH als Beklagte bezeichnet
hatte. Insoweit kann auch nicht davon aus-
gegangen werden, dass nach Kenntniserlangung
des Beklagten von der Konkurseröffnung eine
Anderung des Passivrubrums auf den Konkurs-
verwalter nicht mehr m.öglich war.

Dass es im vorliegenden Fall dazu nicht gekom-
men war, ist allerdings dem Kläger und nicht
dem Beklagten anzulasten. Denn der Kläger hat
den Beklagten ausweislich dessen Anfrage vom
7.2.7996 über das weitere Vorgehen und insbe-

Schließlich hat sich der Beklagte im Hinblick
auf g 13 der Treuhandverträge auf die Einrede
der Verj ährung berufen.

Das Landgericht hat die Klage mit Urteil vom
25.8.1995 abgewiesen. Zur Begründung hat es

ausgeführt, den Anlegern seien durch das Ver-
halten des Beklagten keine Schäden entstanden,
so dass sie auch keine gegen den Beklagten ge-

richteten Schadenersatzansprüche an die Kläge-
rin hätten abtreten können. Die von ihnen ohne
Rechtsgrund an die Klägerin erbrachten Zahlun-
gen könnten sie nämlich von dieser zurück-
verlangen.

Gegen dieses, der Klägerin am 25,9.1995 zu-
gestellte urteil richtet sich die am 16.10,1995
L^i r"^*;^Lf 
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rung der Berufungsbegründungsfrist bis zum
18.12.1995 mit am 18.12.1995 bei Gericht ein-
gegangenem Schriftsatz begründete Berufung
der Klägerin.

Sie meint weiterhin, ihr stünden Ansprüche aus
abgetretenem Recht wegen einer positiven Ver-
tragsverletzung der von dem Beklagten mit den

--,- -1- --^^t-l--^-- ^- fr-^--L-.. l---..r..*--
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zu, Der Beklagte habe nicht in der gebotenen
Form auf die Aufnahme der Anleger per Kapital-
erhöhung gedrängt. Entgegen der Behauptung
im Prospekt sei er auch nicht unabhängig ge-

wesen, da er ständig für Herrn S. teilweise auch
in dieser Angelegenheit tätig gewesen sei. Er
habe auch keine Haftpflichtversicherung für
seine Tätigkeit im Rahmen des GmbH-Modells
abgeschlossen.

Zudem sei ihm bewusst gewesen, dass er eine
treuhänderische Verwaltung der Gelder nicht
durchgeführt habe und dazu bürotechnisch
auch gar nicht in der Lage gewesen sei. Insoweit
beruft sich die Klägerin auf ein Schreiben des

Beklagten vom 29.8.1991. Dennoch habe er
weiterhin Treuhandaufträge entgegengenom-
men, obwohl ihm eine schlechte finanzielle
Situation der Klägerin bekannt gewesen sei.
Durch die Pflichtwidrigkeit des Beklagten hät-
ten die Anleger weder Gesellschaftsanteile noch
einen anderen werthaltigen Vermögensgegen-
stand erhalten.

Eine Rückzahlung an die Anleger sei der Kläge-
rin nicht möglich, da sie vom Konkurs bedroht
sei. Den Anlegern sei deshalb durch das Verhal-
ten des Beklagten ein Schaden entstanden.
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Die Berufung ist zulässig, aber unbegründet.
Die Klägerin hat gegen den Beklagten keinen
Anspruch auf Zahlung des geltend gemachten
Betrages.

Aus den Gründen:

Zwar standen den Anlegern, deren Ansprüche
die Klägerin aus abgetretenem Recht verfolgt,
möglicherweise Schadenersatzansprüche gegen
den Beklagten zu. Diese können sich nach den
Grundsätzen der positiven Vertragsverletzung
im Hinblick auf eine Verletzung von Pflichten
ergeben haben, die dem Beklagten aus den Treu-
handverträgen mit den Anlegern oblagen.

Die Klägerin k:nn :bet selbst d-ann, -.r'enl die
Anleger ihre Forderungen wirksam an sie ab-

getreten haben, hieraus keine Ansprüche gegen
den Beklagten herleiten. Soweit sich ehemals
den Anlegern zustehende Ansprüche jetzt in
ihrer Hand befinden, ist nämlich zu berücksich-
tigen, dass neben der möglichen Verpflichtung
des Beklagten jedenfalls auch die Iüägerin
den Anlegern die Begleichung entsprechender
n^-l^-....-^- --L..ll^+^fulgtl uuäsl tLrlqrucLc.

Da intern im Innenverhältnis der Parteien allein
die Klägerin für den Schaden und damit auch
für den Ausgleich der Ansprüche der Anleger
verantwortlich ist, kann sie von dem Beklagten
auch nichts verlangen, nachdem ihr Ansprüche
abgetreten worden sind, zu deren alleiniger
Bedienung sie dem Beklagten ohnehin verpflich-
tet war.

Ein Anspruch der Anleger gegen die Klägerin
auf Rückzahlung der geleisteten Beträge ergibt
sich aus g 812 Abs. 1 Satz 1 1. Alternative BGB.

Die Klägerin hat die Zahlungen der Anleger
nämlich ohne Rechtsgrund erlangt. Ein Rechts-
grund ergab sich insbesondere nicht aus den
zwischen den Anlegern und dem Beklagten
geschlossenen Tr.euhandverträgen in Verbin-
dung mit den erteilten Treuhandaufträgen.

Denn nach g 2 des Treuhandvertrages sollten
die Zahlungen der Anleger an den Beklagten
als ihren Treuhänder erfolgen. Der Treuhänder
sollte die Beträge so lange aufTreuhandkonten
verwalten, bis er für die Anleger eine Gesell-
schaftsbeteiligung unter Ausübung der ihm
erteilten Vollmachten begründet hatte.

I

(Anträge,,,)
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Ein Vertragsverhältnis zwischen der I(ägerin
und den Anlegern, das die Anleger zuvor zu
einer direkten Zahlung von Einlagen an die
Iflägerin verpflichtete, sollte nicht entstehen.

Da aber der Beklagte als Vertreter der Anleger
tatsächlich keine Gesellschaftsbeteiligungen der
hier maßgeblichen Anleger herbeigeführt hat
und dies mangels ihm formwirksam erteilter
Vollmachten nach gg 55 Abs. 1, 2 Abs. 2 GmbHG
auch nicht konnte (vgl. hierzu z.B. Scholz/Priester,
CmbHG 8. Aufl., 5 55 Rdnr. 78 a.E.), ist auf der
Grundlage des Treuhandvertrages keine Rechts-
beziehung zwischen der Klägerin und den
Anlegern entstanden, aufgrund der die Kläge-
rin Einlagen von den Anlegern beanspruchen
konnte.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den
von den Anlegern dem Beklagten konkret er-
teilten Treuhandaufträgen. Denn nach diesen
sollte sich das Vertragsverhältnis gerade nach
dem in Bezug genommenen Treuhandvertrag
richten. Zwar wurde in den Treuhandaufträgen
der Klägerin ,,bzw. ihrer bevollmächtigten Ver-
tretung" eine Einzugsermächtigung hinsichtlich
109 gleich bleibender Monatsbeträge von 100 DM
erteilt. Zudem haben die Anleger zur Finanzie-
rung der Stammeinlage Darlehen bei der Kläge-
rin bzw. später bei der W.-KG aufgenommen.

Auch unter Berücksichtigu4g des Gesamtkon-
zepts dürfte deshalb davon auszugehen sein,
dass die Anleger von vornherein eine direkte
vertragliche Beziehung mit der Klägerin ein-
gingen, nach der sie dieser gegenüber verpflich-
tet sein sollten, 100 DM monatlich auf ihren
später zu begründenden Anteil zu zahlen,

Eine solche Verpflichtung bestand jedoch nicht
hinsichtlich einer direkten, ungesicherten Zah-
lung an die Klägerin, sondern nur hinsichtlich
der Zahlung von Beträgen, die dei treuhände-
rischen Verwaltung durch den Beklagten bis
zu dem Zeitpunkt unterlagen, zu dem Gesell-
schaftsanteile für die Anleger begründet waren.
Eine derartige treuhänderische Verwaltung der
gezahlten Beträge war nach g 2 des Treuhand-
vertrages ausdrücklich vorgesehen. Auch unter
Berücksichtigung von Seite 8 des Prospektes,
wo besonders damit geworben wurde, dass ein
Notar als unabhängiger Treuhänder auftrete,
konnten die Anleger davon ausgehen, dass ihre
Anzahlungen durch die Einschaltung des Be.
klagten so lange vor dem Zugriff der lüägerin
gesichert waren, wie keine GmbH-Beteiligungen
begrilndet worden waren.

Die in den Treuhandaufträgen vorgesehene Ein-
zugsermächtigung der Klägerin war aus Sicht
der Anleger deshalb dahin zu verstehen, dass
Überweisungen auf ein Konto erfolgen würden,
über das die Klägerin nicht ohne Mitwirkung
des Beklagten als Treuhänder verfügen konnte.
Der hier demgegenüber tatsächlich erfolgte
direkte Zufluss der Beträge in das freie Ver-
mögen der Klägerin erfolgte somit ohne Rechts-
grund, so dass die Klägerin zur Rückzahlung
verpflichtet ist.

Falls man entgegen der Ansicht des Senats da-
von ausginge, dass die Anleger ihre Zahlungen
mit Rechtsgrund an die Klägerin erbracht
hätten; ergäbe sich ihr Rtickzahlungsanspruch
zumindest aus S 326 Abs. 1 BGB. Die Klägerin
hat nämlich die von ihr geschuldete Leistpng,
die darin bestehen sollte, den Anlegern Betei-
ligungen zu verschaffen, mit Schreiben vom
28.6.7993 endgültig verweigert. In diesem
Schreiben heißt es, es sei die Entscheidung
getroffen worden, den ursprünglich geplanten
Beteiligungsfonds aufzugeben.

Einer Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung
bedarf es nicht mehr, nachdem das Objekt
unwiderruflich gescheitert ist. Bei dieser Sach-
lage braucht nicht entschieden zu werden,
ob entsprechend den Ausführungen des Land-
gerichts in den am 15.2.1995 verkündeten
Urteilen ein Rückzahlungs- bzw. Schadenersatz-
anspruch gegen die Klägerin auch aus den
Grundsätzen der Prospekthaftung hergeleitet
werden kann.

II.

Neben den gegen die Klägerin gerichteten An-
sprüchen können auch Ansprüche der Anleger
gegen den Beklagten aus positiver Vertrags-
verletzung bestehen. Der Beklagte hat nämlich
seine den Anlegern gegenüber bestehenden
Pflichten aus den Treuhandverträgen verletzt.
Entgegen g 2 des Treuhandvertrages hat er es

zugelassen, dass die von den Anlegern geleiste-
ten Beträge direkt an die Klägerin flossen, ohne
dass sie bis zur Begründung von Anteilen der
Anleger seiner treuhänderischen Bindung unter-
lagen. Dies war ihm auch erkennbar, weil nach
den von ihm angenommenen Treuhandaufträ-
gen die Anleger der Klägerin Einzugsermächti-
gungen erteilten. Eine eigentliche Treuhand-
tätigkeit hat der Beklagte nicht ausgeübt. Er
hat die Anleger auch nicht darauf hingewiesen,
dass die Treuhand aufgrund direkter Zahlun-
gen an die Klägerin leer lief.

Dies gilt entsprechend für die Geschäftsbesor-
gung des Klägers zur Vorbereitung und beim
Abschluss der Verträge zur Veräußerung der
Grundstücke. Das Berufungsgericht hat diese
Dienste - ohne Begründung - zn Unrecht für
erlaubt gehalten. Diese Ansicht könnte nur dann
richtig sein, wenn insoweit eine Hilfeleistung
in Steuerfragen im Vordergrund gestanden hätte
(vgl. Ziffer II. 2.) oder es sich um einen Makler-
oder Treuhandvertrag ohne nennenswerte Rechts-
betreuung gehandelt hätte (vgl. BCH, Urt. v.

8.7.1999, a.a,O., 1848 m.w.N.).

Dies hat der Kläger aber nicht behauptet. Er hat
lediglich vorgebracht, die Grundstücksveräuße-
rungen seien auch steuerlich vorbereitet wor-
den; die Schenkung eines Grundstücks des Man-
danten an seine Kinder sei aus steuerlichen
Gründen erfolgt. Danach waren auch die Vorbe-
reitung und der Abschluss der Grundstückskauf-
verträge in erster Linie eine Besorgung einer
fremden Rechtsangelegenheit, die einem Rechts-
anwalt vorbehalten ist und deswegen unerlaubt
war (Art. 1 g 1 RBerG). Dies ergibt sich vor allem
aus der Mitwirkung des Klägers beim Abschluss
dieser Verträge vom 13.12.1994 und aus seinem
Vorbringen, er habe die vorbereiteten Kaufver-
träge überprüft. Insoweit gelten die vorstehen-
den Ausführungen entsprechend (Ziffer II. 2.).

b) Dem Kläger kann allerdings gegen seinen
Auftraggeber ein Vergütungsanspruch aus un-
gerechtfertigter Bereicherung ($$ 812 ff BGB)
erwachsen sein, den der Beklagte gemäß g 414
BGB übernommen hat, wie noch ausgeführt
wird.

aa) Der Mandant hat die Dienste des Klägers auf
dessen Kosten ohne rechtlichen Grund erlangt,
so dass der Kläger, falls nicht g 817 Abs. 2 BGB
entgegensteht, einen Anspruch auf Wertersatz
hat ($$ 812, 818 Abs. 2 BGB), der sich nach der
Höhe der üblichen oder hilfsweise nach der
angemessenen, vom Vertragspartner ersparten
Vergütung richtet (vgl. B0HZ 36, 321, 323; 37,

258, 264; 50, 90, 91 ; 55, 128, 130; 70, 12, 17;

BGH, Urt. v.7.5.1992, a.a.O., lll5).Die Dienst-
leistung aufgrund eines nichtigen Geschäfts-
besorgungsvertrages ist nicht wertlos, wenn der
Leistungsempfänger sonst eine andere - zur
Geschäftsbesorgung befugte - Person beauftragt
hätte und dieser eine entsprechende Vergütung
hätte zahlen müssen (BCHZ 70, 12, l8).

Diese Abwicklung nach Bereicherungsrecht soll
nicht demjenigen, der eine gesetzwidrige Ge-

schäftsbesorgung vornimmt, auf einem Umweg
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entgegen S 134 BGB doch eine Vergütung ver-
schaffen, sondern nur verhindern, dass der
Empfänger der Leistungen daraus einen unge-
rechtfertigten Vorteil zieht (BGHZ 70, 12, l8).
Dies gilt vor allem dann, wenn die Nichtigkeit
des Vertrages auch erlaubte Leistungen erfasst
(BGHZ 50, 90, 92). Eirrer Umgehung dieser Vor-
schrift soll insbesondere g 817 Satz 2 BGB vor-
beugen. War sich der Leistende bewusst, dass

er gegen das gesetzliche Verbot verstieß, so

schließt diese Bestimmung einen Bereicherungs-
anspruch ars (BGHZ 50, 90, 92; BGH, Urt. v.

7.5.1992, q.a.O., 1116; v.21.3,1996, a.a.O., 1957).

bb) Danach wird das Berufungsgericht zunächst
prüfen müssen, ob sich der Ifläger - zum maß-
geblichen Zeitpunkt seiner Dienstleistrng (vgl.
BCHZ 28, 164, 168) - eines Verstoßes gegen
Art. 1 g 1 RBerG bewusst war (vgl. dazu BCH, Urt.
v. 15.6.1993 - Xt ZR 172/92, NJW 1993, 2108).
Sollte dies nicht zutreffen, so wird weiterhin
aufzuklären sein, ob und in welchem Umfang der
Auftraggeber des Klägers an dessen Stelle einen
Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung seiner
Interessen beauftragt hätte. Soweit dies der Fall
gewesen wäre, wird sodann zu ermitteln sein,
welche - vom Mandanten ersparte - Vergütung
nach der Bundesgebührenordnung für Rechts-
anwälte (BRAGO) dafür angefallen wäre (vgl. BCH,

Urt. v. 25.6.1962 - Vlt ZR 120/61, NJW 1962, 2010,
201l, insoweit nicht abgedru.ckt in BGHZ 37, 258).

Das scheitert entgegen der Ansicht der Revisions-
erwiderung nicht daran, dass der Kläger seine
Kosten bisher nicht aufgeschlüsselt hat, weil er
von einem wirksamen vertraglichen Vergütungs-
anspruch ausgegangen ist. Schon aufgrund des

Vorbringens des Klägers in den Vorinstanzen,
das im weiteren Berufungsverfahren noch er-
gänzt werden kann, lässt sich ein Wertersatz-
anspruch aus g 818 Abs. 2 BGB i.V.m. $ 118

BRAGO ermitteln. Danach kommen zumindest
eine Geschäfts- und Besprechungsgebühr ($ 118

Abs. 1 Nr. 1, 2 BRAGO) sowie eine Erstattung von
Reisekosten ($ 28 BRAGO) in Betracht.

Die tatrichterliche Aufklärung erübrigt sich
nicht wegen der Feststellung des Berufungs-
gerichts, der Kläger habe bisher keine Gebüh-
renrechnung nach $ 18 BRAGO erteilt. Diese
Vorschrift betrifft nur die Berechnung und
Mitteilung einer Vergütung aufgrund vertrag-
licher Berufstätigkeit eines Rechtsanwalts (vg I
BGH, Urt. v. 2.7.1998 - lX ZR 63/97, WM 1998,
2243, 2246), nicht aber die Ermittlung eines
Wertersatzanspruchs aus ungerechtfertigter
Bereicherung.
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Da danach kein Gesamtmandat erteilt worden
ist, ist die Klage der Kläger zu 2) und zu 3)

unbegründet.

2. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenom-
men, dass der Geschäftsbesorgungsvertrag des

Klägers zu 1) (künftig: der ICäger) mit seinem
Auftraggeber eine unerlaubte geschäftsmäßige
Besorgung einer fremden Rechtsangelegenheit
insoweit zum Gegenstand hatte und deswegen
einschließlich der behaupteten Honorarabrede
nichtig ist, als der Kläger Rücküberlragungs-
ansprüche seines Mandanten nach dem Ver-
mögensgesetz geltend zu machen hatte ($ 134
BGB i.V.m. Art. 1 $ 1 RBerG).

Der Ifläger hat nach eigenem Vorbringen sei-
nen Rurtraggeber insoweit recirriich beraten
sowie gegenüber Dritten und Behörden ver-
treten. Er hat vorgetragen, die außerordentlich
problematische Rückübertragung der Grund-
stticke sei tiber mehrere Jahre betrieben wor-
den, habe sechs Reisen in die neuen Bundes-
länder und Besprechungen mit Behörden er-
fordert, in denen die rechtlichen Hindernisse
ausgeräumt worden seien; schließlich seien
eine gütliche Einigung bezüglich der beiden
Grundstücke und ein entsprechender Feststel-
lungsbescheid erreicht worden. Danach hat
der Iüäger eine fremde Rechtsangelegenheit
besorgt mit dem Ziel, bestimmte Ansprüche
seines Auftraggebers zu verwirklichen (vgt.

BGH, LJrt. v. 25.2.1999 - lX ZR 384/97, NJW 1999,

I 7 I 5 m.w. N. ; Al ten h off/ B u sch/ C h e m n i tz, Rechts-

beratungsgesetz 10. Aufl., Art. I I I Rdnr. 6l;
Rennen/Calibe, Rechtsberatungsgesetz 2. Aufl.,
Art. I 5 I Rdnr. 24 ff; Gehre, Steuerberatungsgesetz
3. Aufl., $ 33 Rdnr. 13).

Mit dieser allgemeinrechtlichen Tätigkeit ist der
Kläger über seinen beruflichen Wirkungskreis
als Steuerberater (Art. 1 $ 4 Abs. 2, 3 RBerG, $$ 1,

32,33 StBerG) hinausgegangen. Er hat nicht
behauptet, dass die Wahrnehmung der Restitu-
tionsansprüche des Mandanten auch steuerliche
Fragen aufgeworfen habe. Zumindest standen
Steuerfragen nicht imVordergrund, so dass es

zur Hilfeleistung als Steuerberater nicht zwin-
gend erforderlich war, die Rechtsberatung und
-vertretung hinsichtlich der Ansprüche nach
dem Vermögensgesetz mitzubesorgen. Vielmehr
konnten diese Bereiche getrennt und die Wahr-
nehmung der Rückübertragungsansprüche einem
Rechtsanwalt überlassen werden (vgl. BGHZ 37,

258,260 f; 70, 12, I5; BGH, Urt. v.27.5.1963 -
ll ZR 168/61; NJW 1963, 2027 f; v. 7.5.1992 -
rx zR tst/91, NJW-RR 1992, lll0, 1115).

Nach unbeanstandeter, rechtsfehlerfreier Fest-

stellung des Berufungsgerichts hat der Kläger
die fremde Rechtsangelegenheit - über lange
Zeit - geschäftsmäßig besorgt. Die Geschäfts-
mäßigkeit erfordert eine selbständige Tätigkeit,
bei der der Handelnde beabsichtigt, sie - sei es

auch nur bei sich bietender Gelegenheit - in
gleicher Art zu wiederholen und dadurch zu
einem dauernden und wiederkehrenden Teil
seiner Beschäftigung zu machen. Dafür kann
eine einmalige Tätigkeit genügen (BGH, Urt. v,

5.6.1985 - lVa ZR 55/83, NJW 1986, 1050, l05l;
v. 5.2.1987 - I ZR 100/86, NJW-RR 1987, 875, 876;
BVerwG, NJW 1988, 220; Altenhoff/Busch/Chem-
nitz, a.a.O., Art. 1 5 I Rdnr. 102 ff; Rennen/Calibe,
o.a.O., Art. 1 5 1 Rdnr. 39 ff).

Eine soiche Tätigkeit ties Kiägers uril Wiede'-
holungsabsicht ist schon deswegen anzunehmen,
weil er noch im vorliegenden Rechtsstreit die
Ansicht vertreten hat,,,selbstverständlich" sei
es Steuerberatern unbenommen, für ihre Man-
danten Rückübertragungsansprüche durchzu-
setzen.

Danach hat der Kläger gegen das Verbot des

Art. 1 $ 1 RBerG verstol3en. Der Zweck ciieser
Vorschrift, die Rechtsuchenden vor den Gefah-
ren einer ungenügenden und nicht sac,hgerech-
ten Beratung und Vertretung zu schützen, kann
nur durch die Nichtigkeit des verbotswidrigen
Geschäftsbesorgungsvertrages erreicht werden
($ 134 BGB: vgl. BCHZ 37, 258, 261 f; BGH, Urt. v.

2t.3.t996 - tX ZR 240/95, NJW 1996, 1954, 1955;
IJrt. v.'25.2.1999, a.a.O., l7l7; v. 30.9.7999 -
tX ZR 139/98, WM 1999, 2360, 236t). Die Un-
wirksamkeit erstreckt sich auch auf den Teil
des Geschäftsbesorgungsvertrages, der die vom
Berufungsgericht für erlaubt gehaltene Tätig-
keit des Klägers beim Verkauf der Grundstücke
betrifft ($ 139 BGBi vgl. BCHZ 50, 90, 92; 70,

r2, t7).

3. Die Revision rügt jedoch mit Erfolg, dass das

Berufungsgericht nicht geprüft hat, ob dem
Kläger für seine Dienste eine außervertragliche
Vergütung zusteht.

a) Aus Geschäftsführung ohne Auftrag ($ 683
i.V.m. g 670 BGB) kann der Kläger keine Ver-
gütung für die Verfolgung der Restitutions-
ansprüche seines Auftraggebers verlangen, weil
diese Dienste in einer gesetzwidrigen Tätigkeit
bestanden haben, die der Kläger nicht den
Umständen nach für erforderlich halten durfte
(vgl. BGHZ 37,258,263 f;65,384,389 f; ll1,
308, 3ll; ll8, 142, ls0).

Entgegen der Ansicht des Landgerichts dürfte
den Anlegern durch dieses Verhalten des Beklag-
ten auch ein Schaden entstanden sein. Der Scha-

den besteht darin, dass die Anleger bei einem
Scheitern ihrer Beteiligung an der Klägerin bei
Durchführung des Treuhandvertrages einen
ohne weiteres realisierbaren Anspruch auf Rück-
zahlung der auf ein Treuhandkonto geleisteten
Zahlungen gehabt hätten, während sie nun auf-
grund des direkten Zuflusses an die Klägerin
nur eine ungesicherte und damit in ihrem Wert
zweifelhafte Rückzahlungsforderung gegen die
Klägerin haben (vgl. hierzu bei einem Treuhand-

verstoß eines Notars BGH, NJW 1987, 3201, 3202;
BGH, NJW-RR 1990, 407; Rinsche, Die Haftung des

Rechtsanwqlts und des Notars 5. Auf 1., Rdnr. ll 213).

Die Anleger sind hier darauf angewiesen, dass
a:- a/1 !-^-:- ---- D.':-I--^L1....- L^*^j+ ,.-l i- ,1^-
ult 
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Lage ist.

III

Unabhängig davon, ob auch die sonstigen
Voraussetzungen für das Bestehen von Ansprü-
chen der Anleger gegen den Beklagten bestehen,
die diese an die Klägerin hätten abtreten kön-
nen, scheitert ein Anspruch rier iüägerin gegerr

den Beklagten zumindest daran, dass die Iüäge-
rin im Innenverhältnis der Parteien für die
Befriedigung der Anleger allein verantwortlich
ist. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob man hin-
sichtlich der Verpflichtungen der Parteien ge-

genüber den Anlegern ein Gesamtschuldverhält-
nis annimmt, oder, wie es der $enat annimmt,
davon ausgeht, dass die Parteien den Anlegern
von vornherein abgestuft in der Weise Ersatz
schulden, dass der Beklagte für die Klägerin
quasi nur in Vorlage zu treten hätte.

1, Die Parteien haften den Anlegern nicht als
Gesamtschuldner i.S.v. S 427 BGB, so dass der
Beklagte schon deshalb nicht gemäß I426 Abs. 1

BGB im Innenverhältnis zur Klägerin mitverant-
wortlich ist. Zwar setzt ein Gesamtschuldver'
hältnis nicht voraus, dass die Forderungen des

Gläubigers gegen die Schuldner auf demselben
Rechtsgrund beruhen (Pa la ndt/ Heinrichs, BC B

55. Aufl., 5 421 Rdnr.5/. Im Einzelfall können
sogar eine Schadenersatzschuld und eine Berei-
cherungsschuld Gesamtschulden bilden (si ehe

BGHZ 52, 39, 43).

Ein Gesamtschuldverhältnis scheidet jedoch
grundsätzlich aus, wenn ein Schuldner der
Erfällung näher steht, weil der andere nur
verpflichtet ist, das Risiko der Illiquidität des

,,näher" Verpflichteten zu decken. Aus diesem
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Grunde liegt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs kein Gesamtschuldverhält-
nis vor, wenn ein Notar Schadenersatz wegen
der Verletzung eines Treuhandauftrages, der
durch die Verletzung begünstigte Dritte aber
Rückzahlung schuldet (vgl. BGH, NJW 1987,

3201,3202; BGH, NJW-RR 1990,407,408; Münch-

Komm/Selb, BGB 3, Aufl., $ 421 Rdnr. 25; Rinsche,

a.a.O., Rdnr. 1t273/. Dasselbe muss gelten, wenn
ein Treuhänder eine Pflicht nicht im Rahmen
einer Notartätigkeit, sondern wie hier im Rah-

men einer anwaltlichen Tätigkeit verletzt. Die
für ein Gesamtschuldverhältnis erforderliche
Gleichstufigkeit fehlt jedenfalls, wenn der Treu-
händer lediglich zu verantworten hat, dass der
Treugeber einen Rückzahlungsanspruch gegen

einen Dritten möglicherweise nicht realisieren

Falls man dennoch annähme, die Parteien hafte-
ten den Anlegern als Gesamtschuldner, wäre die
Klägerin im Innenverhältnis zum Beklagten
dennoch allein verantwortlich. Zwar sind Ge-

samtschuldner gemäß $ 426 Abs. 1 Satz 1 BGB

im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen
verpflichtet, soweit nicht ein anderes bestimmt
i^! r:-^ ^-l^-,,-^:*:-^ D^n+:'-'.'.-^ li^ -ialrl;L. .DurE dIluEI wtrlräs DstLlrllurul6r srs rrlu

auch aus der Natur der Sache ergeben kann
(vgl. z.B. BGH, NJW 1992, 2286, 2287),liegt hier
aber vor.

Bei der Verteilung des Schadens auf mehrere
Ersatzpflichtige ist S 254 BGB entsprechend
anzuwenden. Entscheidend ist in erster Linie
das Maß derVcrursachung, daneben aber auch
das Verschulden. Beruht die Mithaftung eines
Gesamtschuldners allein darauf, dass er den
anderen Gesamtschuldner nicht ausreichend
beaufsichtigt hat, ist der andere in der Regel

ällein ausgleichspflichtig (Pa la ndt/ Hei nrichs,

a.a.O., 9 426 Rdnr. I0). Dass die Klägerin im
Innenverhältnis zum Beklagten allein verpflich-
tet ist, folgt hier daraus, dass die von den An-
legern zurückverlangten Beträge der Klägerin
tatsächlich zugeflossen sind, während die
Pflichtverletzung des Beklagten im Wesent-
lichen darin besteht, dass er diesen direkten
Zufluss nicht verhindert hat.

Bei dieser Sachlage müsste sich der Beklagte im
Innenverhältnis zur Klägerin nur dann an der
Begleichung der Forderungen der Anleger be-

teiligen, wenn er auch gegenüber der Klägerin
eine Pflichtverletzung begangen hätte, die letzt-
lich dazu geführt hätte, dass das Fondsmodell
gescheitert ist und die zugeflossenen Beträge
der Klägerin nicht verbleiben können.
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Eine derartige Verletzung von Pflichten gegen-
über der Klägerin ist jedoch nicht ersichtlich.
Denn der Beklagte hat unstreitig die für die
Werbung der Anleger entworfenen Verträge und
den Prospekt nicht für die Klägerin überprüft.
Auch bei seiner Tätigkeit als Treuhänder sollte
er ausdrücklich atlein die Interessen der
Anleger wahrnehmen. Er hatte deshalb keine
gegenüber der I(lägerin bestehende Pflicht,
diese auf Unzulänglichkeiten der Verträge hin-
zuweisen.

Die somit im Innenverhältnis abweichend vom
Regelfall des g 426 Abs. 1 Satz 1 BGB bestehende
alleinige Verantwortlichkeit der I0ägerin kann
nicht dadurch umgangen werden, dass sich die
I(ägerin als eine Gesamtschuldnerin Ansprilche
der Anleger gegen den Beklagten als anderen
Gesamtschuldner hat abtreten lassen (siehe BAC,
NJW 1990, 3228, 3230; Palandt/Heinrichs, a.a.O.,

9 426 Rdnr. l0). Dem Anspruch der Klägerin
gegen den Beklagten aus abgetretenem Recht
steht gemäß S 242 BGB entgegen, dass bei einer
Befriedigung der abgetretenen Ansprilche
durch den Beklagten die Ansprüche der Anleger
gegen die lüägerin gemäß g 426 Abs. 2 BGB
wegen der internen alleinigen Verantwortlich-
keit der l0ägerin voll auf den Beklagten über-
gingen bzw. er zumindest so zu stellen wäre und
er deshalb sofort Rilckzahlung von der Idägerin
verlangen könnte.

2. Wenn man entsprechend der'oben bereits
dargestellten Auffassung des Senats kein Ge-
samtschuldverhältnis zwischen den Parteien
annimmt, weil sie nicht gleichrangig haften, ist
die ICägerin dem Beklagten im Innenverhältnis
erst recht allein zum Ausgleich der Ansprüche
der Anleger verpflichtet.

Da der Beklagte den Anlegern nur deshalb haf-
ten kann, weil durch sein Verhalten ihre Posi-
tion hinsichtlich der Rückforderung der geleis-
teten Beträge unsicherer geworden ist, wäre der
Beklagte den Anlegern wegen des Grundsatzes
der Vorteilsausgleichung (so BCH, NJW 1987,
3201, 3202l oder gemäß $ 2ss BGB (so BCH, NJW.
RR 1990, 407; vgl. auch MünchKomm/5elb, a.a.O.,

$ 421 Rdnr. 28) zum Schadenersatz nur Zug um
Zug gegen Abtretung der Ansprüche der An-
leger gegen die Iflägerin verpflichtet gewesen.
Im Rahmen des so genannten Zessionsregresses
hätte er dann also vollen Ausgleich von der
Klägerin verlangen können. Auch an dieser
internen Verteilung hat sich aufgrund der
Abtretung der Ansprüche der Anleger an die
Klägerin nichts geändert.

Da gemäß $ 404 BGB die dem Beklagten gegen-
über den Anlegern zustehenden Einwendungen
nach der Abtretung auch gegenüber der Kläge-
rin zur Anwendung kommen, wäre der Beklagte
der I0ägerin nur Zug um Zug gegen Abtretung
der Ansprüche der Anleger gegen die Klägerin
verpflichtet, so dass der in diesem Rechtsstreit
geltend gemachten Forderung der Klägerin aus
abgetretenem Recht von vornherein auch unter
diesem Gesichtspunkt gemäß g 242 BGB ent-
gegensteht, dass sie dem Beklagten sofort zur
Rückzahlung verpflichtet wäre.

GI Hinweis
Der I(auf eines Unternehmens ist eine schwer-
wiegende wirtschaftliche Entscheidung. Er
setzt eine genaue Prüfung des Unternehmens
und seines geschäftlichen Umfelds voraus.

Zu wissen, welche Kriterien hierbei zu beachten
sind, ist für die effektive Beratung eines Käufers
ebenso wichtig wie Kenntnisse über Gestaltungs-
möglichkeiten und Abwicklung des Vertrages.
In diesem schwierigen, komplexen Rechtsgebiet
verbergen sich zahlreiche Fallen und Fehler-
quellen, die ein hohes Haftungsrisiko beinhalten.

Das neue Checkbuch-Konzept entspricht den
besonderen Bedürfnissen der Praxis. Ziel des
Buchs ist es, Rechts- und Steuerberatern ebenso
wie den betroffenen Unternehmensvertretern
einen schnellen Überblick über die wichtigsten,
gängigsten Fragestellungen rund um das Thema
,,Unternehmenskauf' zu geben.

Dazu wurden alle wichtigen, praxisrelevanten
Rechtsfragen und Entscheidungen herausge-
filtert und übersichtlich in 20 Checklisten, die
der Leser Schritt für Schritt - gleichsam zum
,,Abhaken" - durchgehen kann, dargestellt.

Die Checklisten folgen einer fiktiven Beratungs-
situation. Der Leser des Buchs steht vor der
Aufgabe, einen Unternehmenskauf zu gestalten
oder zu überprüfen und möchte wissen, was zu
tun und zu beachten ist.

Häger/Kieborz: Checkbuch Unternehmenskauf -
20 Checklisten von Vertragsschluss über Durchfüh-
rung bis Haftung, von WP und StB Michael Häger,
RA Jörg Kieborz - Verlag Dr, Otto Schmidt KG, Köln,
2000,94 Seiten, DIN A 5, brosch,, 64,- DM/
32,72 EUR, für Mitglieder der Centrale für GmbH:
56,- DM/28,63 EUR, |SBN 3-504-64313-7

werden müssen (g 313 Satz 1 BGB), zu Recht
angenommen, dass der Formmangel gemäß
$ 313 Satz 2 BGB geheilt worden ist.

Nach g 477 Abs.l BGB kann der Übernehmer
dem Gläubiger grundsätzlich alle Einwendun-
gen entgegenhalten, welche sich aus dem
Rechtsverhältnis zwischen dem Gläubiger und
dem früheren Schuldner ergeben. Mit Rücksicht
darauf hat das Berufungsgericht angenommen,
dass die Schuldübernahme ins Leere gegangen
sei, weil die übernommene Verbindlichkeit nicht
bestehe.

Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt:
Gegenstand des Geschäftsbesorgungsvertrages
mit dem Mandanten seien die Geltendmachung
der Ansprüche auf Rückübertragung der beiden
Grundstücke nach dem Vermögensgesetz und
deren Veräußerung gewesen. Damit habe der
Mandant nicht die Sozietät der Kläger, sondern
nur den I0äger zu 1), seinen langjährigen
Steuerberater, beauftragt, der als einziges
Sozietätsmitglied diese Geschäfte besorgt habe
Soweit dieser Restitutionsansprüche habe
geltend machen sollen, verstoße der Geschäfts-
besorgungsvertrag gqgen Art. 1 g 1 des Rechts-
beratungsgesetzes (RBerG) und sei deswegen
nichrig. ($ 134 BGB).

Insoweit sei die Tätigkeit des Klägers zu 1) nach
dem Klagevortrag auf die Besorgung einer frem,
den Rechtsangelegenheit gerichtet gewesen, Die
Teilnichtigkeit des Vertrages habe die Unwirk-
samkeit der Abrede über ein Pauschalhonorar
für die Gesamttätigkeit des Klägers zur Folge;
es sei auch nicht abgrenzbar, welcher Anteil
der Gesamtvergütung auf die unerlaubte Rechts-
besorgung entfalle und inwieweit sie die erlaub-
te Geschäftsbesorgung der Grundstücksverkäufe
betreffe.

1. Diese Ausführungen halten den Rügen der
Revision insoweit stand, als diese geltend
macht, der Mandant habe der damals bestehen-
den Sozietät der Kläger zu 1) und zu 2) ein
Gesamtmandat erteilt, aus dem auch der - nach
der Schuldübernahme des Beklagten in diese
Sozietät eingetretene - Kläger zu 3) berechtigt
und verpflichtet worden sei.

Nach ständiger Rechtsprechung, aufdie die
Revision Bezug nimmt, ist ein Mandat, das ein
Mitglied einer Rechtsanwaltssozietät (S$ 70S ff
BGB) annimmt, in der Regel dahin auszulegen,
dass der Anwaltsvertrag auch mit den übrigen
verbundenen Rechtsanwälten geschlossen
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wird, so dass alle Sozietätsmitglieder für die
ordnungsmäßige Erfüllung der Anwaltspflich-
ten als Gesamtschuldner haften (BCHZ 56, 355,
358 ff;70,247,248 f; 124,47,48 f; BGH, Urt, v.

8.7.1999 - tX ZR 338/97, WM 1999, 1846, 1847).

Wegen besonderer Umstände des Einzelfalls
können die wechselseitigen Vertragserklärungen
ausnahmsweise dahin auszulegen sein, dass
einem Sozietätsanwalt ein Einzelmandat erteilt
wftd (BGHZ s6,355,361;124,47,49; BGH, Urt.
v. 8.7.1999, a.a.O., 1847, 1848). Ein solcher Aus-
nahmefall ist von einem anderen Sozietätsmit-
glied, das wegen Verletzung der Vertragspflicht
des sachbearbeitenden Rechtsanwalts in An-
spruch genommen wird, zu beweisen (BCH, Urt.
v. B.7.1999, a.a.O., I 848) .

Bei einer gemischten Sozietät - wie im vorlie-
genden Fall - ist ein Vertrag, der zwischen dem
Auftraggeber und einem Sozietätsmitglied ge-
schlossen wird, in der Regel dahin auszulegen,
dass nur diejenigen Mitglieder der Sozietät
die Vertragserfüllung überhehmen sollen, die
berufsrechtlich und fachlich dazu befugt sind
(BGH, Urt. v. 3,6.1993 - tX ZR 173/92, WM 1993,
1677, t 68l ; v. 16.12.1999 - tX ZR I t7/99, z.V.b.) .

Diese Auslegungsregeln schließen es nicht aus,
dass im Einzelfall eine Vereinbarung geschlos-
sen wird, auf die diese Grundsätze nicht an-
gewendet werden können. Davon ist das Beru-
fungsgericht im vorliegenden Fall zu Recht aus-
gegangen. Es hat rechtsfehlerfrei festgestellt,
dass der Auftraggeber das einheitliche Mandat
nur dem lfläger zt 7l - einem Steuerberater -
erteilt hat. Für ein solches Einzelmandat spricht
das eigene Vorbringen der Ifläger, das insoweit
mit demjenigen des Beklagten im Wesentlichen
übereinstimmt.

Die Kläger haben vorgetragen, der Iüäger zrr2l -
Rechtsanwalt und Steuerberater - sei nicht in
die Vertragstätigkeiten eingebunden gewesen;
dies sei nur bezüglich des Klägers zu 1) und
des Mitarbeiters H. der Fall gewesen. Zu keinem
Zeitpunkt sei von Anwaltskosten die Rede ge-
wesen. Steuerberatern sei es unbenommen, für
ihre Mandanten Rückübertragungsapsprüche
durchzusetzen. Nach seinem Schreiben vom
3.7.7997 hat der Mandant den Kläger zu 1) nicht
,,als Anwalt beauftragt", vielmehr i'st dieser als
langjähriger Steuerberater des Auftraggebers
,,in dieser Sache tätig" gewesen. Nach unbean-
standeter tatrichterlicher Feststellung hat der
Kläger zu 1) als einziges Sozietätsmitglied die
Erledigung des Auftrags betrieben.
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,,Wegen Übernahme der Beratungskosten schlage
ich folgende Vereinbarung vor:

Im Zusammenhang mit den Kaufverträgen über
die Grundstücke ... übernehmen die Käufer die
Beratungskosten der Sozietät .. ., die dem Eigen-
tümer ... für die Rückübertragung der Grund-
stücke und die Führung der Verkaufsverhand-
lungen entstanden sind.

Einverstand en 73.72.7994
Die Verpflichtung gilt auch für das Grundstück
. .., welches . .. (der Beklagte) nicht erwirbt, son'
dern als Baubetreuer tätig ist.
73.72.7994."

Der Kläger zu 3) trat später in die Sozietät ein

Die Klage auf Zahlungvon 724.200 DM zttzig-
lich Zinsen ist in den Vorinstanzen abgewiesen
worden. Mit ihrer Revision verfolgen die Kläger
den Klageanspruch weiter.

Die Revisionen der Kläger zu 2) und zu 3) sind
erfolglos. Die Revision des Klägers zu 1) führt
insoweit zur Auftrebung des Berufungsurteils
und zur Zurückverweisung der Sache, als zu
seinem Nachteil erkannt worden ist.-

Aus den Gründen:

I

Das Berufungsgericht hat die Erklärungen des

Beklagten vom 13.12.1994 rechtsfehlerfrei da-
hin ausgelegt, dass sie keine selbständige, von
einem Grundgeschäft gelöste Verpflichtung
($$ 7S0, 781 BGB) enthielten (vgl. dazu BCH, Urt.
.v. 18.5.1995 - Vtt ZR Il/94, NJW-RR 1995, 1391 f)
und auch kein bestätigendes (deklaratorisches)
Schuldanerkenntnis seien, das einen Streit oder
eine Ungewissheit der Parteien über das Be-

stehen einer Schuld beilegen solle (vgl. BGHZ 66,

250, 255; BGH, Urt. v. 1.12.1994 - Vll ZR 215/93,
NJW 1995, 960, 961; v. 24.6.1999 - Vtt ZR 120/98,
wt/r 1999, 21t9, 2120).

II

Nach unbeanstandeter tatrichterlicher Aus-
legung ist eine Schuldübernahme ($ 414 BGB)

zustande gekommen mit dem Inhalt, dass der
Beklagte mit seinen Erklärungen vom 73.72.7994
im Anschluss an das Schreiben der Kläger zu 1)

und zu 2) an die E.-GmbH vom 9.12.1994 die
darin erwähnten,,Beratungskosten" del Sozietät
dieser Kläger von pauschal 108.000 DM zuzüg-
lich Mehrwertsteuer von 16.200 DM, ,,die dem
Eigentümer ... für die Rückübertragung der
Grundstücke uhd die Führung der Verkaufsver-
handlungen entstanden sind", anstelle dieses
Honorarschuldners übernommen hat.

Das Berufungsgericht hat für den Fall, dass

diese Vereinbarung als Nebenabrede der Grund-
stückskaufverträge hätte notariell beurkundet

Stichwort- und

Ent s cheidungsverz eichnis

Heft l-8

72
72

5

5

Bilanzerstellung
- Prüfungspflichten

= Pensionsrückstellung
= Verträge

Dritthaftung
- Abschlussprüfung
- Auskunftsvertrag, stillschweigender

= Kontaktaufnahme
- Prüfungsauftrag
- Sacheinlage, verdeckte

= Anwaltsfehler
- Umwidmung

- Schädigung, sittenwidrige
- Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten

Dritter
= Abschlussprüfung
= Gesellschafter
= Kapitalerhöhung
= 'IEstat
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2000, 747
2000, 1,47

2000,77

Es handelt sich um einen Betrag
in Höhe von
zuzüglich 15% Mehrwertsteuer
Insgesamt:

DM 108.000
DM 76.200
DM 724.200

Amtspf lichtverletzung
- Gehör, rechtliches
- StB-Kosten

Anlageberatung
- Abgrenzung

= > ztJr Steuerberatung
- Mitverschulden des Anlegers
- Schaden

= Vor- und Nachteile
- Zinsen

= >, unseriöse

Aufrechnung
- Honorarforderung

= Fälligkeit, Vollwirksamkeit

Belehrungspflicht des RA
- Mediator

Belehrungsptllcnt (les ttElwr
- Angebot des FA

- >, umfassende
- Beweislast

= Belehrung, unterlassene
- Ehegatten-Arbeitsverhältnis
- Fahrtenbuch

= Belehrung, unterlassene
- Gesetzgebungsverfahren

= ErbStG
= Firmenübertragung

- Relativ sicherster Weg
= Gesetzesänderung

- Sicherster Weg

Berufung
- Klageänderung
- Klageanspruch

Berufungsbegrtindung
- Rechtsanwalt, zugelassenet

Berufungsbegrilndungsfrist
- Mittellosigkeit der Partei
- Prozesskostenhilfeantrag

Betrug
- Beihilfe, $ 27 StGB, des RA

Beweislast
- Beratung, unterlassene

= Substantiierung
- Kausalität

= Fahrtenbuch

2000
2000

2000, 82
2000, 82

2000,82

2000, 82

2000,23

2000,42

2000, 195
2000, 196

2000, 87
2000, 87

2000, 25

2000, 67
2000, 67

2000, 67
2000, 196

2000, 33
2000, 33

2000, 153

2000,83
2000, 83

2000,82

2000, 87

2000, 25

2000,77
2000,77
2000, 135
2000,72
2000, 12

2000,77

Der Betrag ist je hälftig bei Fälligkeit der Kauf-
preise der oben genannten Grundstücke zu be-

zahlen. Die Kostenübernahme wird ausdrücklich
anerkannt. Ein Widerruf ist ausgeschlossen.

Sofern Sie mit der Vereinbarung einverstanden
sind, darf ich Sie bitten, den Text auf einen
Briefbogen der Käufer zu übertragen, rechtsver-
bindlich zu unterschreiben und mir vor dem
Notariatstermin zu übergeben.

Gleichzeitig bestätige ich Ihnen, dass der
Gesamtkaufpreis für die beiden Grundstücke
DM 2.800.000 beträgt. Die Aufteilung dieses
Betrages auf die beiden Grundstücke überlasse
ich den Käufern."

Mit notariellem Vertrag vom 73.72.7994 schenkte
der Mandant, vertreten durch einen Mitarbeiter
der Sozietät, seinen Kindern, vertreten durch
den Kläger zu 1), die Ansprüche auf Rücküber-
tragung eines Grundstücks. Sodann veräußerten
die Kinder des Mandanten, vertrelen durch den
Kläger zu 1), an demselben Tage dieses Grund-
stück u.a. an den Beklagten für 1.250.000 DM.

Weiterhin verkaufte der Auftraggeber, vertreten
durch den Kläger zu 1), an demselben Tage das

andere Grundstück für 1.550.000 DM; bezüglich
dieses Grundstücks wollte der Beklagte als Bau-
betreuer tätig werden. Diese Kaufverträge wur-
den durchgeführt.

Anlässlich dieser Veräußerungen unterzeichnete
der Beklagte ebenfalls am 13.12.1994 folgenden
Nachtrag zum Schreiben des Klägers zu 1) an die
E.-GmbH:

,,Die Rechnungen werden von der Steuerkanzlei
... gesondert in Rechnung gestellt. Rechnungs-
adresse ist die der Käufer, die sich aus den Notar-
urkunden ergibt.

2000,71
2000, 12, 135
2000, 12, 135

Z0ü0, i L

Feststellungsklage
- Schadeneintritt

Freie Mitarbeiter
- Rechtsanwalt
. = Rechtsweg, Arbeits-/Zivilgericht

Fristenkontrolle
- Aktenvoriage

= Fristensicherung
- Ausgangskontrolle

= >, abendliche
- Empfangsbekenntnis
- Fristenkontrollbuch

= Ausgangskontrolle
= Fristverfügung

- Klebezettel
= Organisationsverschulden

- Ablage, Sekretariat
- Klebezettel

= Terminladung
- Fristenüberwachung durch RA

= > bei Vorfristablauf
- Fristlöschung

= Rechtsmittel
- Fristversäumnis, unverschuldetes

= Anweisung
- Klebezettel

= Falschadressierung
= Fristberechnung
= Postlaufzeit
= Routinefrist

- Organisationsanweisung
= Adressierung
= Fristen-/Ausgangskontrolle

- Rechtsmittelauftrag
= Fristlöschung

- Versäumnisurteil
- Vorfrist

= Bearbeitungszeit

Gesamtschuld/-schuldner
- Fehler des zweiten StB

2000, 13s

2000, 82

zvvv, 7

2000,76

2000, 86
2000, 57

2000, 86

2000,773

2000,773
2000,773
2000, 57

2000, 9

2000, 108

2000,
2000,
2000,
2000,
2000,

773
109
76
5

76

2000, 109
2000, 86

2000, 108
2000, s7
2000, 9
2000,160

2000, 116, 193
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- Treuhänder, Beteiligungsgesellschaft
= Innenveihältnis

Geschäftsführung ohne Auftrag
- Fremdgeschäftsführungswille
- Parteivertreter, vollmachtsloser

GI Aktuell
- Arbeitnehmerstatus, Rundfunk
- Arbeitszimmer

= Höchstbetrag
= Lehrer

- Auskunftspflicht, $ 93 AO
= Stromversorger, Konten der Kunden

- Belastung, außergewöhnliche
= Altenpflegeheim, Kosten

- Eigenheimzulage, Miteigentümer
- Einbringung, Steuervergünstigung
- Einmalzahlungen
- Erbfolge, vorweggenommene

= Last, dauernde
= Versorgungsleistungen

- Gestaltungsmißbrauch
= Kapitalanlagegesellschaft in Irland

- Grunderwerbsteuer
= Bemessungsgrundlage, Baukosten

- Haftung des Auftraggebers
für Vorunternehmer

- Jubiläumsrückstellung
- Kindergeld

= Einkünfte der Kinder
- Nachversteuerung, Arbeitnehmer
- Postlaufzeiten
- Prozessdauer
- Realsplitting

= Beschränkung, nachträgliche
- Solidaritätszuschlag
- Sozialversicherungsbeitrag

= Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld
- Standesrecht

= Kollegialitätspflicht
= Versäumnisurteil, $ 13 BORA

- Umsatzsteuer
= Befreiung, Rechtsform
= Leistung, ärztliche
= Heileurythmisten, g 4 Nr. 14 USIG

- Veräußerungsgewinn
- Vermietung

= Nebenkostenumlage
- Vermittlungsausschuß
- Werbeverbot, Rechtsanwalt

= Presse, Gruppenfoto
- Werbungskosten

= Ehegattenzahlung
- Wiedereinsetzung

= Postlaufzeit

GmbH
- Sacheinlage, verdeckte

= Anwaltsfehler
= Umwidmung

Honoraranspruch des RA
- Mediator, S 20 BRAGO
- Notgeschäftsführer

Honoraranspruch des StB/WP
- Aufrechnung

= Einforderbarkeit, fehlende
- Buchführung

= Gegenstandswert
- Einforderbarkeit, g 9 StBGebV

= Gegenstandswert
- Gegenstandswert

= Jahresumsatz
- Honorarvereinbarung

= >, mündliche
= Inhalt der >

- Rechtsberatung

I(ausalität
- Gesetzesänderung, ErbStG
- > zwischen Pflichtwidrigkeit und

Schaden
= Fahrtenbuch

- Unterbrechung der >

= Rücksichtnahme gg. Arbeitnehmer
- Verhalten, beratungskonformes

I(enntnis des Steuerrechts
- Vorlagebeschluss zum EUGH
- Zeitschriften

= DSIR

I(lageverfahren
- Streitgegenstand

Lohnbuchhaltung
- Erstattungsanspruch gg. Arbeitnehmer
- Sozialversicherung (s. dort)

Mahnbescheid
- Klageverfahren, Parteiwechsel
- Verzögerungen, Rückwirkung

Mandatsübernahme
- Fristenlöschung
- Rechtsanwalt

Mediator
- Interessenkollision
- Neutralität

Mitverschulden
- Kenntnis des Mandanten
- Zurechnung des Verschuldens

= > des zweiten StB

- Zweitberater, Verschulden des >,

s 2s4 BGB

Mustereinspruch
- EUGH-Verfahren, anhängige

Notar
- Amtspflicht

= Treuhandtätigkeit
- Ersatzmöglichkeit, anderweitige

= Betreuungstätigkeit
= Erfüllungsanspruch
= Schutzzweck, g 19 Abs. 1 Satz 2 BNotO
= Zeitpunkt der >

Im Vollstreckungsverfahren gegen einen Steuer-
schuldner hatte sich das FA an ein Stromversor-
gungsunternehmen (S-AG) mit einem Auskunfts-
ersuchen gewandt. In dem Ersuchen hatte das
FA unter Hinweis auf g 93 der Abgabenordnung
(AO 7977) von der S-AG verlangt, falls der Steuer-
pflichtige ihr eine Einzugsermächtigung erteilt
habe, das darin angegebene Kreditinstitutr die
Bankleitzahl und die I(ontonummer mitzutei-
len. Auf die gegen das Auskunftsersuchen und
die damit verbundene Androhung eines Zwangs-
geldes beim Finanzgericht erhobene Klage hob
dieses das Auskunftsersuchen und die Zwangs-
geldandrohung auf. Im Revisionsverfahren gab
der BFH nun dem FA Recht.

Die Finanzbehörde könne Dritte gemäß g 93
AO 1977 auch für Zwecke der Vollstreclrung
von Steuerschulden zur Auskunftserteilung
anhalten und dabei auch Auskunft darüber be-
gehren, ob dem Dritten eine Bankverbindung
des Vollstreckungsschuldners bekannt sei. Das
Auskunftsersuchen stehe im pflichtgemäßen
Interesse der Behörde und müsse in nachvoll-
ziehbarer Weise begründet werden. Dabei sei
eine Interessenabwägung vorzunehmen zwischen
dem öffentlichen Interesse an der Auskunfts-
erteilung und dem Individualinteresse des un-
beteiligten Dritten, nicht in ein fremdes Be-

steuerungsverfahren hineingezogen zu werden.
Wegen des hoch zu bewertenden Interesses der
Allgemeinheit an der gleichmäßigen Festset-
zung und Durchsetzung von Steueransprüchen
sei einem Dritten im Regelfall auch dann zuzu-
muten, ein Auskunftsersuchen zu beantworten,
wenn dadurch eigene wirtschaftliche Interessen
nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt würden.

Eine Rangfolge, welcher von mehreren mög-
lichen Auskunftsverpflichteten in Anspruch zu
nehmen sei, gebe S 93 AO 7977 nicht vor. Eine
Begründung durch das FA, warum es einen
bestimmten Auskunftsverpflichteten vor einem
anderen Auskunftsverpflichteten in Anspruch
nimmt, hält der BFH nur dann für erforderlich,
wenn gewichtige Anhaltspunkte daftir sprechen,
dass der andere durch die Auskunftserteilung
erkennbar geringer belastet würde und die ge-
wünschte Auskunft dennoch ebenso leicht und
einwandfrei zu erhalten sei. Im Streitfall sei
danach das FA nicht gehalten gewesen, vorran-
gig Auskünfte über gespeicherte Bankkonten
bei der Schufa oder einer anderen allgemeinen
Auskunftei einzuholen.
(BFH, Urt. v. 22.2.2000 - Vtt R 73/98)
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Rechtsberatung durch
Steuerberater
- Honoraranspruch
- Nichtigkeit des Gesamtvertrages
- Anmerkung
(BCH, Urt. v. 17.2.2000 - rX ZR s0/98)

Leitsätze:

1. Ein Steuerberater, der unerlaubt eine fremde
Rechtsangelegenheit geschäftsrnäßig besorgt
(hier: Geltendmachung von Rückübertragungs-
ansprüchen nach dem Vermögensgesetz und
Veräußerung von Grundstücken), hat keinen
Anspruch aufVergütung aus dem nichtigen
Geschäftsbesorgungsvertrag (0 134 BGB i.V.m,
Art, 1$lRBerG).

2. Ist der Geschäftsbesorgungsvertrag eines
Steuerberaters wegen Verstoßes gegen ein ge-

setzliches Verbot nach g 134 BGB unwirksam,
so kann diesem eine Vergütung aus ungerecht-
fertigter Bereicherung (€S 812 ff BGB) zustehen,
wenn ihm nicht bewusst war, dass er gegen ein
gesetzliches Verbot verstieß.

Zum Sachverhalt:

Die l(läger zu 1) und zu 3), beide Steuerberater,
gehören mit dem I(läger zu 2), einem Rechts-
anwalt und Steuerberater, einer bürgerlich-
rechtlichen Sozietät an. Die Kläger verlangen
vom Beklagten Zahlung von ,,Beratungskosten
der Sozietät" in Höhe von 724.200 DM, die dem
Mandanten Dr. I. (künftig auch: Auftraggeber
oder Mandant) anlässlich der Durchsetzung von
Rückübertragungsanprüchen nach dem Ver-
mögensgesetz und des Verkaufs von zwei Grund-
stücken entstanden sein sollen und die der Be-

klagte übernommen haben soll.

Ab 1991 erreichte der Kläger zu 1), der damals
nur mit dem Kläger zt 2) in einer Sozietät ver-
bunden war, im Auftrag des Mandanten die
Rückgabe von zwei Grundstücken nach dem
Vermögensgesetz und deren Veräußerung,
wobei nach dem Willen des Auftraggebers die
Grundstückskäufer dessen Honorarschuld über-
nehmen sollten.

1994 bekundete die E.-GmbH ihr Interesse an
den Grundstücken. Dieser Gesellschaft schrieb
der Kläger zu 7\ - auf einem Briefbogen der
damals bestehenden Sozietät - am 9.72.7994
Folgendes:

2000, 198

2000, 16s
2000, 16s

2000, 106

2000, 29
2000, 29

2000, 186

2000,23

2000, 1-72

2000, 772

2000, 772

2000, 24
2000,24
2000, 787

2000, 159
2000, 186
2000, s6
2000, 184

2000,67

2000, 2s

2000, 93
2000,67

2000, 193

2000, 193

2000, s3

2000, 93

2000,746
2000, 746

2000, 108
2000, 108

2000,42
2000,42

2000, 116

2000, 116

2000, 193

2000, 193

2000,734

2000, 163
2000, 63
2000,63
2000, 63

2000, 81
2000, 81

2000, 133

2000, 31

2000, 732
2000, 80

2000, 1s8
2000, 81
2000, s

2000, 28

0,4
0,4
0,2
0, 56

200
200
200
200

2000, 158
2000, 55

2000, 3

2000, s4
2000, s4

2000,707
2000, 29

2000, 30

2000,18s

2000, s

2000,13s
2000,72
2000, 72

2000, 42
2000, 76 Pressemitteilung d. BFH v. 20.6.2OOO
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Voraussetzung für den Werbungskostenabzug
ist grundsätzlich, dass der Ehegatte, der die Ver-
mietungseinkünfte aus seiner Immobilie erzielt,
die Zinsaufwendungen selbst getragen hat.
Nach der Rechtsprechung des Großen Senats des

BFH sind Zins- und Tilgungsleistungen auf eine
solche Darlehensschuld allerdings in vollem
Umfang als für Rechnung des Eigentümer-Ehe-
gatten aufgewendet anzusehen, wenn das Dar-
lehen zu Lasten beider Eheleute aufgenommen
worden ist. Dann sind die Schuldzinsen in vol:
lem Umfang als Werbungskosten abziehbar, un-
abhängig davon, welcher Ehegatte sie tatsäch-
lich bezahlt hat.

Diese Rechtssätze sind aber nicht aufvom Ehe-
mann bezahlte Schuldzinsen für ein Darlehen
übertragbar, das er allein zur Finanzierung der
Immobilie seiner Ehefrau aufgenommen hat.
Denn dann leistet der Ehemann die Zinsen für
eine allein ihn treffende Schuld. Die Schuld-
zinsen sind in diesem Fall daher grundsätzlich
nicht abziehbar.

Die Ehefrau kann die Schuldzinsen für das vom
Ehemann aufgenommene Darlehen jedoch dann
als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung abziehen, wenn
sie sie aus eigenen Mitteln bezahlt hat. Dies ist
der Fall, wenn sie ihre Mieteinnahmen mit der
Maßgabe auf das Konto des Ehemannes über-
weist, dass dieser daraus die Schuldzinsen ent-
richten soll.
(BFH, Urt. v.2.12.1999 - IX R 45/95 u. lX R 2I/96)

Pressemitteilung d. BFH v. 11.5.2000

Nach dem Eigenheimzulagengesetz (EigZulG)
kann ein Anspruchsberechtigter den Förde-
rungsgrundbetrag der Eigenheimzulage nur
entsprechend seinem Miteigentumsanteil in
Anspruch nehmen, wenn mehrere Anspruchs-
berechtigte Eigentümer einer Wohnung sind.
Erwerben Ehegatten gemeinsam eine Wohnung
oder erwirbt ein Miteigentümer weitere Eigen-
tumsanteile hinzu, stellt sich die Frage, in wel-
chem Umfang Eigenheimzulage gewährt wird.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nunmehr mit
Urteil-vom 6.4.2000 - IX R 90/97 entschieden,
dass Ehegatten als Miteigentilrner einer eigen-
genutzten Wohnung den Fördergrundbetrag
nur entsprechend ihrem jeweiligen Miteigen-

tumsanteil in Anspruch nehmen können. Außer-
dem kann ein Anspruchsberechtigter, der be-
reits zuvor Miteigentümer einer eigengenutzten
Wohnung ist und einen weiteren Miteigentums-
anteil hinzuerwirbt, den Fördergrundbetrag der
Eigenheimzulage nur entsprechend dem neu hin-
zuerworbenen Miteigentumsanteil in Anspruch
nehmen.

Im Streitfall war der Kläger zusammen mit
seiner Mutter Eigentümer eines Hauses. Diese
Gütergemeinschaft wurde auseinander gesetzt,
indem das Grundstück zu s/e auf den Kl.äger
und zu 1/+ auf dessen Ehefrau übertragen wurde.
Das Finanzamt (FA) gewährte nur die Hälfte des
Fördergrundbetrages. Der Kläger begehrte den
ungekürzten Fördergrundbetrag, da er nunmehr
zusammen mlt selner Bhefrau Elgentumer der
gesamten Wohnung sei.

Der BFH hat entschieden, dass Ehegatten nicht
gemeinsam als ein Anspruchsberechtigter
behandelt werden könnten, sondern die Eigen-
heimzulage nur nach ihren Miteigentums-
anteilen beanspruchen könnten. Da der Kläger
bereits vor der Auseinandersetzung der Güter-
gemeinschaft Miteigentümer zu 1/z gewesen
sei, habe er nur einen Anspruch auf Eigenheim-
zulage entsprechend dem neu hinzuerworbenen
Miteigentumsanteil. Im Ergebnis ist damit die
Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt
worden.

Das Urteil hat ftlr das Eigenheimzulagenrecht
grundsätzliche Bedeutung. Insbesondere bei
der Auseinandersetzung von Gütergemeinschaf-
ten und im Zusammenhang mit der Erbaus-
einandersetzung kommt es häufig vor, dass ein
Miteigentümer weitere Eigentumsanteile an
einer Wohnung hinzuerwirbt.
(BFH, Urt. v. 6.4.2000 - lX R 90/97)

Pressemitteilung d. BFH v. 15.6.2000

Mit Urteil vom 22.2.2000 - VII R 73/98 hat der
Bundesfinanzhof (BFH) die Befugnis des Finanz-
amts (FA) bejaht, von einem Stromversorger Aus-
kunft über ihm bekannte Konten seiner Kunden
zu verlangen.

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt
zugrunde:
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- Fälligkeitsbestätigung
- Parteivertreter, vollmachtsloser

= Rechtsanwalt
- Tätigkeit, betreuende, S 24 BNotO

= Grundstückskaufverttag
- Treuhandgelder

- > der Bank

Parteiverrat, S 356 StGB
- Mediator

Pensionsrtlckstellung
- Prüfungspflichten

Praxisveräußerung
- Mandatsübernahme
- Nichtigkeit, s 139 BGB

Prozesskostenhilfe
- Rcrrr fir n oshprrrii n d rr n ssfri sf
- Rechtsmittelerklärung
- Wirkung

Präfungspflicht
- Bilanz, Pensionsrückstellung

Rechtsanwalt
- Angestellter, Vergütung

= Sittenwidrigkeit
- Arbeitnehmerähnliche Person,

g5Abs.lSatzlArbGG
- Beratungspflichten

= Bonitätsproblem
= KaufvertraC
= Unfallschaden

- Berufungsgericht
= Schriftsätz an >

- Beurkundung, Parteivertreter
- Empfangsbekenntnis
- Freier Mitarbeiter
- Kündigungsschutzklage

= > gg. Gemeinschuldner,
Konkursverwalter

- Nachfragepflicht
= Mandatsinhalt

- Postulationsfähigkeit
- Rechtsmittelauftrag

= Auftragsannahme
= Fristnotierung

- Sachverhaltsermittlung
- Terminladung
- Vergütung, angemessene, $ 612 BGB

- Versäumnisurteil

Rechtsberatung/Rechtsbesorgung
- Ergebnisabführungsvertrag
- Honoraranspruch des StB

- Pflicht zur Hinzuziehung eines RA

- Schadenersatz wg. verbotener >

- Steuerberatungsvertrag

Rechtsmittelauftrag
- Auftragsbestätigung
- Fristlöschung

2000, 163

2000, 16s

2000,1,34

2000, 734

2000,42

2000, 747

2000, 39
2000, 39

2000" 83
2000,84
2000, 84

2000, 747

2000, 95

2000, 82

2000, 36
2000, 36
2000,740

2000, 153
2000, 165
2000, s7
2000, 82

2000, 792

2000,740
2000, 153

2000, 108
2000, 108
2000, 140
2000, s7
2000, 9s
2000, 57

Regressprozess
- Mahnverfahren

(s. unter Mahnbescheid)
- Substantiierung

= Steuerrecht, ausländisches
Schaden
- Hauskauf, Kaufpreis
- Kosten

= Hauszufahrt

Schädigung, sittenwidrige, $ 826 BGB

- Abschlussprüfung

Schutzgesetz i.S.v. S 823 Abs. 2 BGB

- $ 323 HGB
- $18KWG
- $$ 2, 43, 48 WPO

Sozialversicherung
- Nachforderuns

= Verjährung, $ 25 SGB IV
- Versicherungspflicht

= Befreiungsantrag, $ 8 Abs. 2 SGB V
= Kenntnis der >

Sozietät
- Honorarklage

= Erhöhungsgebühr, $ 6 BRAGO
- VerjährunC, $$ 68 StBerG, 51a WPO

- Vertrag mit Sozietät
= > aus WP und StB

Steuerberatungsgesetz
- $ 33, Hilfeleistung in Steuersachen

= Dienstleistungsfreiheit, Art. 59 EGV
= >, unerlaubte
= Rechenzentrum

Steuerberatungsvertrag
- Betreuungspflicht

= Rechtsberatungsauftrag
- Haftung, Steuerberatungsfehler
- Nichtigkeit, $ 134 BGB

= Rechtsberatung, unerlaubte

Steuererklärung
- Forderung des FA, Eröffnungsbilanz

Treuhänder
- Gesamtschuld

= Beteiligungsgesellschaft
- Notar

= Bankgelder

Unterlassungsanspruch
- Rechtsverteidigung
- Tatsachenbehauptung/Schmähkritik

Verjährung, $ 852 BGB, $ 19 BNotO
- Ersatzmöglichkeit, anderweitige
- Verjährungsbeginn

= Ersatzmöglichkeit, anderweitige
= Fälligkeitsbestätigung

2000, 169

2000, 749

2000, 749

2000,71

2000,77
2000,77
2000,77

2000, 151

2000, 1s1
2000, 1s1

2000, 153
2000, 776

2000, 776

2000,734
2000, 734
2000, 734

2000,5
2000,5

2000, 5

2000, 776

2000, 198

2000,734

2000, 734
2000, 734

2000, 163

2000, 163
2000, 163

2000,5
2000, 787
2000,5
2000, s
2000, s

2000, 108
2000, 108
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Verjährung, S 51 BRAO a.F., g 51b BRAO n.F.
- Belehrung über Fehler und Verjährungs-

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlass für >

= Belehrung, fehlerhafte
= Belehrungsinhalt

- Verjährungsbeginn
= Ausschlussfrist, versäumte 2000, 720

Verjährung, g 68 StBerG, S 51a WPO
- Anerkenntnis 2000, 90
- Arglisteinwand 2000, 113
- Belehrung über Fehler und Verjährungs-

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlass für > 2000, 5, 50, 113
= Belehrungsbedürftigkeit 2000, 118
= Ende der >, Beratung durch

neuen StB 2000, 5

= Wiederholung des Fehlers 2000, 50
- Rechtsausübung, unzulässige 2000, 90
- Sozietät aus WP und StB 2000,776
- Verjährungsbeginn

= Bekanntgabe des Steueibescheides 2000, 50
= Mandatsende 2000,176
= Rat, fehlerhafter 2000, 50
= Sekundäranspruch 2000, 116
= Steuererklärung

- $ 10e ESIG 2000, s0
- Wiederholung des Fehlers 2000, 90

- Verjährungshemmung
= Rechtsausübung, unzulässige 2000, 90
= Verhandlung 2000, 113

- Verj ährungsunterbrechung
= Anerkenntnis 2000, 90, 113

- Verzicht 2000, 90
- WP- und StB-Sozietät 2000, 776

Verj ährungsunterbrechung
- Anerkenntnis
- Mahnbescheid
- Verzicht
- Zustellung,,demnächst"

2000, 90
2000, 10
2000,90
2000, 10

Vermögensverwalter
- Anlagepolitik, Aktienkäufe
- Informationspflicht

2000,32
2000, 32

Wiedereinsetzung
- Antrag

= Prozesshandlung, nachzuholende
- Mittellosigkeit der Partei

Wirtschaftsprüfer
- Stimmrechtsvertreter
- Zulassung

= Rückwärtsversicherung
= Vermögensverfall
= Versicherungsschutz, fehlender

BVerfG v. 11.1.1995 - 1 BvR 892/88
BVerfG v.29.70.7999 - 2 BvR 7264190
BVerfG v. 10.11.1999 - 2 BvR 286U93
BVerfG v. 11.11.1999 - 1 BvR 762199
BVerfG v. 77.77.7999 - 1 BvR 7708199
BVerfG v. 19.11.1999 - 2 BvR 1.1.67196

BVerfG v.29.17.7999 - 1 BvR 2284198
BVerfG v.7.1.2.1.999 - 2 BvR 301/98
BVerfG v.74.72.7999 - 1 BvR 7327198
BVerfG v. 18.2.2000 - 1 BvR 4gUg3,
1 BvR s62l93, 1 BvR 624198
BVerfG v. 24.5.2000 - 1 BvL 1/98 u.a.

BGH v. 28.7.1999 - IX ZR 240198
BGH v. 2s.3.1999 - IX ZR 283197
BGH v. 22.4.1.999 - IX ZR 364198
= MDR 99,702s
BGH v. 6.5.1999 - IX ZR 250/9S
BGH v. 27.5.7999 -VIIZF.24198
BGH v. 7.6.7999 - ll ZB 2s198
BGH v. 77.6.7999 - IX ZR 100/98
BGH v. 1,7.6.7999 - lX ZB 32199
BGH v. 24.6.1,e99 - V ZB 79199
BGH v. 24.6.7999 - lX ZB 30199
BGH v. 20.9.7999 - s StR 729198
= wistra 99, 459
BGH v. 30.9.1999 - IX ZR 139/98
BGH v. s.10.1999 - Vl ZB 22199
BGH v. 1s.10.1999 - V ZR s0/99
BGH v. 27.70.7999 - VII ZR 18s/98
BGH v. 8.11.1999 - II ZB 4199
BGH v. 2.72.7999 - IX ZR 47s198
BGH v. 13.1.2000 - VII ZR 38/99
BGH v. 77.2.2000 - IX ZR s0/98

KG Berlin v. 72.7.7999 - 7 W 576197
= OLG-Report 99, 191
KG Berlin v. 18.1.1999 - 8U 3790,97
= OLG-Report 99,244
KG Berlin v. 20.1.1999 - 13 U 4044197
KG Berlin v. 9.9.1999 - 16 U 89s9/98

OLG Celle v. 5.3.1999 - 4U 276198
= OLG-Report 99,278

Für diese Ungleichbehandlung sind hinreichen-
de sachliche Gründe nach wie vor nicht ersicht-
lich. Selbst wenn mittlerweile nur noch ein
deutlich geringerer Teil der Arbeitnehmer ein-
malig gezahltes Arbeitsentgelt erhielte, bliebe
der Gleichheitsverstoß bestehen. Auch dann
wäre noch eine hinreichend große Zahl von Per-
sonen benachteiligt, die der Gesetzgeber auch
bei Typisierungen nicht ohne Verstoß gegen
Art. 3 Abs. 1 GG außer Betracht lassen dürfte.

1. Arbeitslosengeld

Wenn es der Gesetzgeber dabei belässt, die Höhe
der jeweiligen Lohnersatzleistung grundsätzlich
an den beitragspflichtigen Arbeitsentgelten zu
orientieren, so müssen alle beitragspflichtigen
Arbeitsentgelte berücksichtigt werden. Das gilt
unabhängig davon, wie der Gesetzgeber das kon-
krete Sicherungsziel bestimmt.

Der Gesetzgeber muss das beitragspflichtige ein-
malig gezahlte Arbeitsentgelt so berücksichti-
gen, dass Versicherte mit einem gleich hohen
beitragspflichtigen Arbeitsentgelt auch mit
einer gleich hohen Lohnersatzleistung rechnen
können, wenn sich ihre Situation nur dadurch
unterscheidet, dass einige von ihnen mehr,
andere weniger und wieder andere überhaupt
kein einmalig gezahltes Arbeitsentgelt erhalten
haben.

2. I(rankengeld/Übergangsgeld

Für die Bemessung des Krankengeldes gelten
die gleichen Grundsätze. Der Gleichheitsverstoß
wird nicht durch die Gewährung des zlJsätz-
lichen Krankengeldes nach g 47a SGB X ausge-
glichen. Die Vorschrift hat nach ihrer Auslegung
durch die vorlegenden Gerichte praktisch keinen
Anwendungsbereich.

An der mangelnden Eignung dieser Regelung
zur Behebung des Gleichheitsverstoßes ändert
sich auch nichts, wenn diese Vorschrift als eine
so genannte Gleichwohlgewährungsvorschrift
interpretiert wird. Dient nach dieser Auslegung
das zusätzliche Krankengeld der Absicherung
eines - trotz Arbeitsunfähigkeit des Arbeitneh-
mers - arbeitsrechtlich bestehenden Anspruchs
auf einmalig gezahltes Arbeitsentgelt, so wird
gerade nicht der Arbeitsentgeltausfall wegen
Arbeitsunfähigkeit abgedeckt. Vielmehr wird der
Arbeitnehmer nur gegen die Zahlungsunwillig-
keit des Arbeitgebers abgesichert und das Risiko
der Insolvenz des Arbeitgebers der Krankenkasse
auferlegt.
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3. Folgen der Entscheidung

a) Die beanstandete Regelung des g 23a SGB IV
kann längstens bis zum 30.6.2001 fortgelten.
Wenn bis zu diesem Zeitpunkt keine gesetzliche
Neuregelung in Kraft getreten ist, kann g 23a
SGB IV nicht mehr als Grundlage für die Heran-
ziehung von Einmalzahlungen zu Sozialversi-
cherungsbeiträgen dienen.

b) Der Gesetzgeber hat durch geeignete Rege-
lungen sicherzustellen, dass einmalig gezahlte
Arbeitsentgelte bei den Lohnersatzleistungen
berücksichtigt werden, soweit über deren
Gewährung für die Zeit nach dem 1.1.1997 noch
nicht bestandskräftig entschieden worden ist.
Dem Gesetzgeber bleibt es unbenommen, statt
einer individuellen Neuberechnung der Altfälle
die Bemessungsentgelte pauschal um 10% an-
zuheben. Denn um diesen Prozentsatz erhöhen
sich im Durchschnitt die Lohnersatzleistungen
bei Berücksichtigung einmalig gezahlter Ar-
beitsentgelte, wenn aufgrund der vorliegenden
Informationen über die Lohnstruktur bei ganz-
j ährigen Beschäftigungsverhältnissen davon
ausgegangen wird, dass die Mehrzahl der Ver-
sicherten ein Weihnachts- und Urlaubsgeld er-
hält.

c) Über Leistungsanträge, die vor dern Inkraft-
treten der gesetzlichen Neuregelung neu gestellt
werden, bzw. über alte Leistungsanträge, die
bislang noch nicht entschieden worden sind,
kann die Verwaltung vorläufig entscheiden.
Die für verfassungswidrig erklärten leistungs-
rechtlichen Bernessungsvorschriften sind in die
für die Zeit bis 30.6.2001 angeordnete Weiter-
geltungsanordnung nicht mit einbezogen.
(BVerfG, Beschl. v. 24.5.2000 - I BvL l/98 u.a.)

Pressemitteilung d. BVerfG v. 27.6.2O00

BFH: Bezahlung der Zinsen für die ltnmobilie der
fhcfiau errnöglicht grundsätzlich,nur bei gemein-
samer Darlehensaufnahme beider Ehegalten den
S'chuldzinsenabzug

Der Bundesfinanzhof (BFH) - IX. Senat - hat in
zwei Fällen die Voraussetzungen konkretisiert,
unter denen Schuldzinsen als Werbungskosten
bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung abziehbar sind, wenn der Ehemann
die Schuldzinsen für ein Darlehen zur Finanzie-
rung der Immobilie seiner Ehefrau bezahlt hat
(Urteile vom 2.72.7999 - IX R 45/95 und IX R
271e6).

2000, 720
2000, 720
2000,120

2000,30
2000, 30
2000, 734

2000, 110
2000, 83

2000, 727

2000,32
2000, 32
2000, 32

2000, 3

2000, 2

2000,4
2000, 5

2000, 28
2000, ss
2000, 30
2000,29
2000,54

Verschwiegenheit
- Praxisveräußerung 2000, 39

Versicherungsschutz
- Angaben zur Kündigung des Vorvertrages 2000,1,27
- Pflichtverletzung, wissentliche

=Postausgangsorganisation,fehlende 2000,774
- Rücktritt des Versicherers 2000,727
- Versichererwechsöl 2OOo, l2i

2000, 106
2000, 1,84

2000,63
2000,36
2000, s7

2000, 33
2000, 10

2000, 110

2000, 163
2000,9
2000,83
2000,84
2000, 82

2000, 153

2000, 153

2000, 2s
2000,93

2000, 5

2000,160
2000, 109
2000, 732
2000, 108
2000,13s
2000, 732
2000, 787

Werbeverbot
- Gruppenfoto
- Presseveröffentlichung
- Steuerberatung, un.befugte

Wettbewerb, unlauterer, S 3 UWG
- Steuerberatung, unbefugte

OLG Braunschweig v. 1.9.1999 - 2W 725199 2000,734
= OLG-Report 99, 380

2000, 734
2000, 86
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

der BGH hat sich nach dem Urteil vom 30,9.1999
(Cl 2000, 5) erneut mit der unerlaubten Rechts-

beratung des Steuerberaters befasst. Er hat klar'
gestellt, doss ihm ein vertraglicher Honorqranspruch
w eg e n d e r Nichtigkeit dieses Ma ndatsvertrages
nicht zustehen kann. Der Sachverhalt ist insoweit
überraschend gewesen als der Steuerberater in einer
Sozietöt mit einem Rechtsanwalt orbeitete. Sein

Sachvortrog eröffnete aber nur die Möglichkeit eines

Abschlusses des Mandatsvertrages mit ihm und nicht
mit der Sozietöt.

Bezüglich des Honorars ist für den Steuerberater noch

ein ,,Spolt" offen geblieben: Der BGH lässt durch das

0LG prüfen, ob Wertersatz wegen ungerechtfertigter
Bereicherung des Mandanten erfolgen muss. Hier wird

L,-I- -:J-.- J J-.--..t -.-1,-.--.---.- ^L ^:^ L^,,,,.--L^-
e5 cllL)LIlYluvllu uuluul ull^ullllll9II, up altt uavvu))LcI

Verstoß gegen das Rechtsberutungsverbot gegeben

war oder nicht. Nur in letzterem Fall kann der Steuer'

berater Honoror als Wertersatz erwarten.

Das OLG Hamm bestötigt, dass die vom Steuerberater
e r w q r t ete Steuerkenntnis a u c h Vo r I a g e b es c h I ü s s e

eines Finqnzgerichts zum EuGH umfasst, wenn sie in
DSIR veröffentl i cht werd en.

Die Pf licht, den nach den Umstünden sichersten Weg

aufzuzeigen, verlangt vom Steuerberater, Vergleichs-

vorschlöge des Finanzonts u.U. als beste Lösung zu

empfehlen. Der Sachverhalt wqr insoweit ousgefallen,
weil der Mandant den Vergleichsbetrag nur ohne

Anerkennung einer Rechtspflicht zahlen wollte. Der

Steuerberater begnügte sich mit der Mitteilung, dass

eine derartige Zahlung nicht möglich sei, ohne darauf
hinzuweisen, dass der Vergleichsbetrag in Anbetracht
der Risiken günstig ist (0LG Düsseldorf).

Das Gl-Archiv 1980-1999 - Rechtsprechung und
Mustervertröge - wird in Kürze als Update zur Ver

fügung stehen.

Voraussichtlich im 0ktober 2000 wird in Zusammen-

arbeit mit der Deutschen Ausgleichsbank eine CD'ROM

für freiberufliche Existenzgründer - Business-Plan,

Gründerkred ite, Rechtsformen, Steuerfragen, Versiche-

rungen - angeboten.

Über beide Neuerscheinungen werden wir Sie geson-

dert informieren.

lrr

Mit freundlichen Crüßen

lhr Dr. Jürgen Cröfe

GI Aktuell
BVerfGl Regelungen tiber,,Einmalzahlungen" sind

mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar

Der Erste Senat des BVerfG hat im Verfahrens-
komplex,,Einmalzahlungen" Folgendes ent-
schieden:

1. Es verstößt gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG), von einmalig ge-

zahltem Arbeitsentgelt (2.B. Weihnachtsgeld
oder Urlaubsgeld) Beiträge zur Sozialversiche-
rung zu erheben, ohne dass es bei der Berech-
nung von kurzfristigen Lohnersatzleistungen
(insbesondere Arbeitslosengeld und Kranken-
geld) berücksichtigt wird. Die entsprechenden
gesetzlichen Vorschriften sind mit dem GG

unvereinbar.

2. Der Gesetzgeber hat bis Ende Juni 2001 eine
verfassungskonforme Regelung zu erlassen.
Er kann wählen, ob er eine verfassungsgemäße
Rechtslage auf der Beitragsseite durch eine
Anderung der Beitragsbelastung von Einmal-
zahlungen oder auf der Leistungsseite durch
Einbeziehung von Einmalzahlungen in die
Bemessungsgrundlage kurzfristiger Lohnersatz-
ieisiungen irerbeiiüirr.t. Die Eiitscireidüüg des

Ersten Senats enthält insoweit keine Vorgaben.

Ergeht bis zu diesem Zeitpunkt keine gesetz-

liche Neuregelung, kann $ 23a SGB IV nicht
mehr als Grundlage für die Heranziehung von
Einmalzahlungen zu Sozialversicherungsbei-
trägen dienen.

3. Hinsichtlich noch anhängiger Verfahren gilt:
Der Gesetzgeber hat durch geeignete Regelungen
sicherzustellen, dass einmalig gezahlte Arbeits-
entgelte bei den Lohnersatzleistungen berück-
sichtigt werden, über deren Gewährung für die
Zeit nach dem 1.1.1997 noch nicht bestands-
kräftig entschieden worden ist.

Zur Begrilndung:

Auch nach dem Inkrafttreten des Einmal-
zahlungsgesetzes im Dezember 1996 werden
Versicherte mit gleich hoher Beitragsleistung
umso stärker bei kurzfristigen Lohnersatz-
leistungen benachteiligt, je höher der Anteil
ihres beitragspflichtigen einmalig gezahlten
Arbeitsentgeltes am beitragspflichtigen Gesamt-
arbeitsentgelt ist. Demgegenüber werden die
Versicherten bei den Lohnersatzleistungen
umso stärker bevorzugt, je geringer der Anteil
des beitragspflichtigen einmalig gezahlten
Arbeitsentgeltes ist.

OLG Dresden v. 1.9.1998 - 74U 174198

= OLG-Report 99,286

OLG Düsseldorf v. 12.6.1997 - 73 U 92196

OLG Düsseldorf v. 12.6.1997 - 1.3 U 124196
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OLG Düsseldorf v.28.1.1999 - 13 U 744197

OLG Düsseldorfv.28.1.1999 - 13 U 43/98
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= OLG-Report 99,299
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BFH v. 22.9.1999 - XI R 121/96
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BFH v. 27.10.1999 - II R 17199
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BFH v. 10.11.1999 - XR 46197
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Das Past-Service-Modell ist ein

Decku ngskonzept zur I nsolvenzsiche-

rung für beherrschende Gesellschafter-
Geschäftsführer. Es lässt sich bereits
bei Einrichtung optimal finanzieren
und führt darüber hinaus zu einem

INHALT: Ediroriar
langfristig deutlich reduzierten
Aufwa nd.

Weitere lnformationen finden Sie in

der Gl-Beilage dieser Ausgabe.

Bestellungen an Gl-Service Fax-Hotline
(0221) 144-s15s.

Gl Aktuell

Rechtsberatung durch Steuerberater
Honoraranspruch / Nichtigkeit des Gesamtverlrages /
An merku n g

(BGH, Urt. v. 17.2,2000 - IX ZR 50/98)

Anwa ltsh aftu n g

Kü nd i gu ngssch utzklage / Klage gegen Gemei nschuld ner
()LC Frankfurt, Urt. v. 15.4.1999 - I U 26/98)

Steuerberaterhaftu ng
Kenntnis des Steuerrechts, Umsatzbesteuerung bei Celd-
spielautomaten / Vorlage zum EuGH / FG-Beschluss in DStR /
Fehler des Zweitberaters
()LG Hamm, Urt. v. 24.2.1999 - 25 U l3l/98)

Steuerberaterh aftu ng
Sicherster Weg / Umfassende Beralung /
Angebot des Finanzamts
(oLG Düsseldorf, urt. v. 28.1.1999 - I3 U 43/98)

Treu hä nderhaftung
Cesamtschuld mit Beteiligungsgesellschaft /
Anlegeransprüche, Abtretung an Beteiligungsgesellschaft
()LC Homm, Urt. v. 11.6.1996 - 28 U 185/95)

Gl Hinweis: Kauf eines Unternehmens
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